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2016 neuer Beauftragter der Deutschen Evangelischen Alli-
anz beim Deutschen Bundestag und der Bundesregierung. 
Seit 14 Jahren ist er als Gemeindereferent in der Funktion 
eines Pastors der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde 
Gera mit einer halben Stelle tätig. Seit 2009 arbeitet er da-
rüber hinaus als Referent für Menschenrechte und Öffent-
lichkeitsarbeit des Bundestagsabgeordneten Frank Heinrich 
(CDU) aus Chemnitz.

Das politische Berlin entdeckt die Religion. Das kann man ohne Übertrei-
bung so sagen. 

vor allem der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe befasste 
-

onsfreiheit ist ein Menschenrecht, Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte lautet:

-
heit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, eine Religion oder eine Weltan-
schauung eigener Wahl zu haben oder anzunehmen, und die Freiheit, seine 
Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, 

Ausübung und Unterricht zu bekunden.“



Im vergangenen Jahr hat der Bundestag die Bundesregierung auf Initiative 
der Grünen und der CDU/CSU aufgefordert, einen Bericht „Bericht der Bun-

-
1

Ursachen liegen auf der Hand: 
-

litischen Architektur interessieren. Und dabei kommt man an den Themen 

So stellt der Bericht in seiner Schlussbemerkung fest:

-
schauung bekennen zu dürfen oder eben sich zu keiner Religion bekennen 

Religionsgemeinschaften unterliegen in der Ausübung ihres Rechts zur 

Hintergrund von Sicherheitsbedenken, der Furcht vor ausländischen 

Religionsausübung ihrer Mitglieder einschränken. Während die monothe-
istischen Buchreligionen, insbesondere das Christentum und der Islam, mit 

dieser Religionen erheblichen Einschränkungen, Diskriminierungen und 
-
-

res Maß an Freiheit bei der Ausübung ihrer Religion. So kann in Ländern 
mit dem islamischen Recht als eine oder einzige Rechtsquelle die Abkehr 

-
gen: für Nichtgläubige, als „Apostaten“ gebrandmarkte Menschen ebenso 

systemische Bedrohung sehen, schränken diese oft erheblich ein.

-

1  -
le/217209/BerichtReligionsfreiheit.pdf.



-

-

einer solchen Kooperation?

-

-
-

spiel diese Aspekte:

RELIGION IST ZENTRALER BESTANDTEIL DES LEBENS. In 40 unserer 
Partnerländer sagen 4 von 5 Menschen, dass ihnen Religion sehr wichtig ist. 

RELIGION BIETET RAUM FÜR DEBATTEN. In Kirchen und Moscheen wird dis-
kutiert, was Menschen bewegt: Gesundheit, Familienplanung, Umweltschutz, 
Frieden. 

RELIGIÖSE AKTEURE BEEINFLUSSEN ENTSCHEIDUNGEN. Im Gegensatz zu 
staatlichen Institutionen genießen Religionsvertreter oft besonderes Vertrauen. 
Sie erreichen die Herzen der Menschen und können so Einstellungen und Ver-
haltensweisen ändern. 

RELIGIONEN BILDEN GLOBALE NETZWERKE, DIE AUF LOKALER EBENE OFT 
BIS IN DIE ABGELEGENSTEN GEBIETE REICHEN. Überall wo wir hinkommen, 
sind die Religionsgemeinschaften schon lange vor Ort. 

RELIGION IST IDENTITÄTSSTIFTEND. Sie verbindet Menschen über Kulturen 
und Nationen, Einkommensklassen und gesellschaftliche Milieus hinweg.2

für Religionsfreiheit nicht nur aus menschenrechtlicher Perspektive geboten 
ist, sondern dass Religionsfreiheit außerdem eine Ressource für ein gedeihli-
ches menschliches Miteinander generiert. 

Diese doppelte „Neuentdeckung“ der Religion, als Einsatz für die Religi-

2  
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-

Volker Kauder

Volker Kauder, MdB, ist Jurist und seit 2005 Fraktionsvor-
sitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Deutschen 
Bundestag.

Religions- und Weltanschauungsfreiheit der Vereinten Nationen, Professor 
Heiner Bielefeldt belegt und unterstreicht, ein Freiheitsrecht. Sie schützt die 
Würde des Menschen, genauer: seine Lebenspraxis und begleitet und ergänzt 
so das Menschenrecht der Meinungsfreiheit. Denn der Glaube des Menschen 

-
stimmen  das menschliche Leben in seiner Gestaltung, der Lebenspraxis. Es 

diesem Prinzip zu leben. Dieser Aspekt ist im besten Sinne privat und liegt 
eng am Wesenskern des Menschen. Gleichzeitig ist Glauben nicht als Privat-

-
-

sellschaftliche und staatliche Ordnungen, die sich nicht mit der Freiheit des 
-

-
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Gleichmacherei ist zutiefst unmenschlich.
Vor dem Hintergrund vielfältiger und zunehmender Übergriffe müssen 

Glaubensfreiheit in allen seinen Facetten ein unabtrennbarer Bestandteil der 
Allgemeinen Menschenrechte ist. Es gilt für alle Menschen und für jeden 

die Religionsfreiheit einsetzen. Bestrebungen, Initiativen und Aktionen, die 
-

zeugung, eine Vernetzung müsse im Sinne einer Verstärkung der eigenen 
Wirkung erfolgen.

Die Konrad-Adenauer-Stiftung, die dem Thema der Religionsfreiheit zu-

Sie lud in Folge gemeinsam mit der Internationalen Parlamentariergruppe 
für die Religions- und Glaubensfreiheit IPPFoRB (International Panel of Par-
liamentarians for Freedom of Religion or Belief) und der CDU/CSU-Fraktion 
im Deutschen Bundestag Parlamentarier aus aller Welt an den Sitz der Ver-

Menschenrecht Religionsfreiheit abzugeben. Im September 2015, kurz vor 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen, konnte diese Konferenz 

-
ferenz an. Als Juden, Sunniten, Schiiten, Hindus, Buddhisten oder Chris-

der Übernahme des Gründungsdokuments der IPPFoRB aus dem November 
2014, der Osloer Erklärung, ein eindrucksvolles Zeichen für die Bereitschaft 
eines Eintretens für die Gerechtigkeit. Als Teil einer interparlamentarischen 

an die Regierungen des Iran, Vietnams und Myanmars, in denen sie gegen 
-
-

Bestandteil der parlamentarischen Zusammenarbeit, die nicht nur durch ge-
meinsame Erklärungen geprägt sein darf. Wir müssen gemeinsam handeln!
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Die Botschaft der Konferenz brachte Ajatollah Seyed Mustafa Mohageheg 
Damad aus dem Iran auf einen Punkt: „Es ist Gott, der die Unterschiede be-

gibt keine Alternative zur menschlichen Koexistenz und zur Akzeptanz der 
-

-
ten Parlamentarier aus allen Parteienfamilien und vieler Religionen, dass 
sich die Religionen ihrer Rolle als Quelle von Frieden und Gemeinschaft be-
sinnen müssten. Dies hatte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban 

-

unterstrichen. Der Generalsekretär bedachte die Konferenz mit einem Gruß-

sprach auch der Generalsekretär der Allianz der Zivilisationen, der sich für 
Toleranz und das Suchen von Gemeinsamkeiten aussprach.

-
-

Gleichzeitig bieten die Parlamente die Gelegenheit dazu, bessere Regeln und 
Rahmenbedingungen für die Religionsfreiheit, von der Schaffung von Öffent-
lichkeit, über Resolutionen bis hin zur Gesetzgebung oder dem Budgetrecht zu 

Ich freue mich, dass die Bundesregierung auf den Antrag der CDU/CSU-Frak-
tion im Deutschen Bundestag, den sie gemeinsam mit der SPD-Fraktion und 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gestellt hatte, im Juni 2016 den ersten 

Inhalt dieses Berichts, der die zunehmenden Probleme bei der Aufrechterhal-
tung und Durchsetzung der Religionsfreiheit benennt, nicht erfreuen. Den-

-
-

destag setzt sich daher dafür ein, dass die Bundesregierung von nun an regel-
mäßig über den Stand der Religionsfreiheit berichtet. Darüber hinaus bin ich 
davon überzeugt, dass auch Deutschland das Amt eines Sonderbeauftragten 

 
oder in den Vereinigten Staaten von Amerika besteht. Bei einem solchen 
Beauftragten müssen die Fäden zusammenlaufen, müssen eingehende In-
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-
-

-
übergreifende Arbeitsgruppe verfügt, die sich für Religionsfreiheit einsetzt, 

-

den Stephanuskreis bei der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag gibt 
es auch in anderen Parlamenten Parlamentariergruppen, die sich besonders 
mit dem Schicksal von bedrängten und verfolgten Christen befassen und Fra-
gen der Religionsfreiheit ansprechen. 

-
heit unbedingt und von frischer Direktheit geprägt ist. Ihm kommt in sei-
nem Heimatland eine zentrale Rolle in der Bereitstellung der umfangreichen 
Finanzierung von Maßnahmen zur Unterstützung der Religionsfreiheit zu. 
Oder der kanadische Abgeordnete David Anderson, der als Parlamentarischer 
Staatssekretär im kanadischen Außenministerium entscheidend dafür ge-

Was ein parlamentarischer Einsatz für Religionsfreiheit auch bedeuten 

Abgeordnete einer muslimischen Partei für die Minderheitenrechte einsetzt. 
-

-

Diskussion über das Recht zur Konversion, die Stoßrichtung und die zuneh-
mende Fahrt, die die IPPFoRB aufnahm, nicht bremsen konnte. Die Abschlus-
serklärung (in Anlage) der Konferenzteilnehmer spricht eine klare Sprache. 

-
den die Konrad-Adenauer-Stiftung, die IPPFoRB und die CDU/CSU-Fraktion 

-
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schaft und der internationalen Politik empfangen. Die Veranstaltung steht 
-

sensfreiheit in der internationalen Zusammenarbeit“. Die interparlamentari-
sche Zusammenarbeit für die Religionsfreiheit ist eine immer machtvollere 

-

In dem Bewusstsein, -

zur Kenntnis nehmend, dass im Rahmen von Studien eine Zunahme der 
-

lebt, in denen die Freiheit, ihren Glauben friedlich auszuüben, eingeschränkt 

in der Erwägung, dass eine Gruppe von Parlamentariern als Reaktion auf 

unter Hinweis darauf, dass im November 2014 Parlamentarier aus aller 

das International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Be-
lief („Internationales Parlamentariergremium für Religions- und Glaubens-

unter Bekräftigung der in Oslo unterzeichneten Charta für Religions- und 
-

-
-
-

unter Begrüßung der Einsetzung von Gremien in nationalen Parlamenten 

und der parteiübergreifenden Ausschüsse in Kanada, im Europäischen Parla-
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unter Kenntnisnahme und Begrüßung der Einsetzung der Internationalen 
Kontaktgruppe für Religions- und Glaubensfreiheit, die gleichgesinnte Re-

in Würdigung -

 das International Panel of Parliamentarians for Freedom of 
Religion or Belief heute Maßnahmen 
zu unterstützen, die 

-

-
-

Gruppen, die den Artikel 18 unterstützen und unterschiedliche politische 

-

die in Bezug auf die Religions- und Glaubensfreiheit eine problematische 

auf die sich verschärfende Krise der Verfolgung von Gläubigen und Nicht-
gläubigen reagieren, und sich für die Bereitstellung von mehr Ressourcen 
für die stärkere Beachtung dieser Grundfreiheit einsetzen und
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•  Abgeordnete und zivilgesellschaftliche Organisationen, Religionsführer 
und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern stärker miteinander ver-

-

Die nachfolgend aufgeführten Parlamentarier unterstützen die vorliegende 
-

tischen Partei oder eines anderen Organs.



 
 

Dr. Angela Dorothea Merkel (* 17. Juli 1954 in Hamburg) 
ist seit dem 22. November 2005 Bundeskanzlerin der Bun-
desrepublik Deutschland. Sie hielt diese Grundsatzrede im 
September 2016 im Deutschen Bundestag auf der Interna-
tionalen Parlamentarierkonferenz für Religionsfreiheit mit 
110 Abgeordneten aus 50 Ländern. Abdruck mit Gemehein-
gung des Bundeskanzleramtes. Pressefoto © CDU/Dominik 
Butzmann.

Bulletin der Bundesregierung Nr. 104-2 vom 15. September 2016

Lieber Volker Kauder,
sehr geehrte Baronesse Berridge,
sehr geehrter Herr Raja,
Herr Botschafter N ss,

liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Parlamenten, meine Damen und 
Herren,

-
tisieren ist. Das andere ist es, konkrete Schritte zu unternehmen, um Ent-

-

-

vor allem den festen Willen sichtbar, den Worten auch Taten folgen zu lassen 



konkrete Hilfestellungen für Menschen, deren Religionsfreiheit beschnitten 

danken, die es auf die Beine gestellt haben.

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen ver-
-

Einzelnen, sich zu seiner Religion zu bekennen, sie auszuüben, die Religion 
-

ligionsfreiheit auch im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
-

türlich auch Deutschland.
Bei uns in Deutschland genießt Religionsfreiheit verfassungsrechtlichen 

Schutz. Zusammen mit den anderen Freiheitsrechten des Grundgesetzes ge-

lieb und teuer ist. Ich meine unser freiheitliches Miteinander, das auf dem 
Respekt vor der menschlichen Würde beruht.

Seit Inkrafttreten des Grundgesetzes hat sich unser Land in vielerlei Hin-

-

Schutz nach Deutschland kamen. Interessant sind erste Studien, die sich mit 

Toleranz und Religionsfreiheit.

vermitteln. Denn viele Flüchtlinge kommen aus Ländern mit eingeschränkter 
-

licher Alltag ist. In ihrer Heimat sind leider auch Antisemitismus und der 
Hass auf Israel allzu selbstverständlich. Dass die jüdischen Gemeinden hier-
zulande deshalb angesichts der vielen Flüchtlinge auch ihre Sorgen artikulie-

-

-
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Gründen. Freiheitsrechte schützen auch die Freiheit, anders zu sein, als es 

Ich halte eine Vollverschleierung für ein großes Hindernis bei der Integ-
-

die eben nicht allein aus Worten besteht. Einschränkungen der Religions-

-
auf, präzise Handlungsvorgaben für die Bereiche zu machen, in denen eine 

oder vor Gericht.

-

Die Trennung von Staat und Religion ist allerdings auch Ausdruck von Re-

schaffen. Wir brauchen einerseits theologische Fakultäten, Institute und 
Zentren an den Hochschulen. Pfarrer, Rabbiner, Imame oder Religionsleh-

-

mit anderen Religionen auseinanderzusetzen, sie auch verstehen und res-

Wir leben in Gesellschaften der Vielfalt. Menschen unterschiedlicher Re-
ligion und Weltanschauung leben Tür an Tür. Dass sie einander offen be-

Lebensumfeld übernehmen, ist die Basis für unser friedliches Miteinander 
insgesamt. Gelebte Vielfalt ist die logische Konsequenz von Freiheit. Sie ist 



die Folge des guten Rechts, nach den Regeln einer Religion zu leben oder 
nicht, sich von einer Religionsgemeinschaft loszusagen oder von der einen 

-
-

lernen.

Aber: Die Hoheit über diese Freiheit lag bei den Herrschenden. Die Fürsten 
konnten die Religion für ihr Gebiet festlegen. Andersgläubige erhielten ledig-

Die Migration aus Glaubensgründen ist eine Geschichte voller Leid. Dar-
-

folgter gibt, die in ihrer neuen Heimat Großes leisteten, zum Beispiel Kultur 

-

Grund: aus mangelnder Religionsfreiheit.
Mit dieser Beschreibung der Vergangenheit verbinden sich leider Bilder der 

-
heiten, Diskriminierung und Verfolgung an der Tagesordnung. Ich beobachte 

-

-
talistischer Terrororganisationen. Insbesondere die Terrormiliz IS brüstet 
sich mit barbarischen Akten, die sich gegen Menschen aller Religionen, üb-
rigens gerade auch gegen Muslime, richten. Das Erbe des Christentums im 
Nahen Osten droht, fanatischen Islamisten zum Opfer zu fallen. Viele Gläu-
bige aus Syrien und dem Irak sahen sich in den vergangenen Jahren dazu 
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-

vor Augen führst. Du machst das in der Überzeugung: Wo auch immer auf 

-



An dieser Stelle danke ich auch dem Stephanuskreis der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, in den sich nahezu 100 Kolleginnen und Kollegen einbringen. Sie 
thematisieren auf politischer Ebene das Schicksal derjenigen, die aufgrund 

anderen Religionen, aber auch vor Atheisten ist da fest mit eingeschlossen.“
Mit einem solchen Engagement sendet unsere Bundestagsfraktion das 

-

Im Juni dieses Jahres hat die Bundesregierung den ersten Bericht zur 

grundlegende Menschenrecht in verschiedenen Ländern missachten. Mal 

-

zu Gefahren für Leib und Leben.

praktisches Engagement für Religionsfreiheit, das fester Teil unserer Außen-

eine gute Kooperation mit Regierungen anderer EU-Mitgliedstaaten zählen. 
Deutschland ist zum Beispiel in der EU-Ratsarbeitsgruppe Menschenrechte 

auch an ihrer Umsetzung beteiligt.
Innerhalb der OSZE legt die Bundesregierung großen Wert auf den Men-

schenrechtsdialog, der den Einsatz für Religionsfreiheit einschließt. Wir 
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das Universelle Staatenüberprüfungsverfahren im UN-Menschenrechtsrat, 

Wir führen solche Dialoge zum Beispiel mit China, dem Iran, Pakistan und 
anderen Ländern.

Jahren verstärkt den Blick auf die Religionen gerichtet. Und das, so denke 

-
sensituationen sind sie oft die einzigen, die Notleidenden zur Seite stehen.

hat das zuständige Bundesministerium bereits ein Strategiepapier vorgelegt. 
Klar ist: Eine enge Kooperation kann es nur mit Partnern geben, die Religi-
onsfreiheit eindeutig respektieren und daher zum Beispiel auch Menschen 
anderer Religionen Nothilfe zukommen lassen. Noch besser ist es natürlich, 

-

zu schaffen. Sie verfügen über Kontakte in der ganzen Welt. Ja, sie sind Bot-
schafter des Christentums. Aber sie sind eben auch Botschafter der Religions-

der nach christlichem Verständnis zur Freiheit berufen ist.

auch Sie als Botschafter der Religionsfreiheit aus. Ich danke Ihnen sehr herz-

Engagement für eine Sache, die das Innerste des Menschen berührt. Dass es 

Deshalb sage ich einfach: Danke.



 
 

Prof. Dr. phil. Dr. theol. DD Thomas Schirrmacher (geb. 
1960) ist Rektor des Martin Bucer Seminars (Bonn, Zürich, 

-
fessor für Religionssoziologie an der Staatlichen Universität 
Oradea, Rumänien, Direktor des Internationalen Instituts 

-

Zusammenschlusses.

Statements von Thomas Schirrmacher bei einer Podiumsdiskussion am 
15.9.2014 im Deutschen Bundestag bei dem C-Kongress der CDU/CSU-Frak-
tion im Deutschen Bundestag Menschenrecht Religionsfreiheit – Podiumsdis-
kussion „Wie schützen wir verfolgte Christen?“

Abschrift der Auszüge der Aufnahme unter: 

Tanja Samrotzki, Journalistin, Moderatorin: Ich habe gerade in meinen zahl-
reichen Unterlagen ein Zitat des CDU/CSU-Politikers Andreas Schockenhoff ge-

hier sehr gut auch zu Ihrem Vortrag (von Dr. Jana Puglierin, Deutsche Gesell-
schaft für Auswärtige Politik, DGAP): Unsere Art und Weise, über Außenpolitik 
zu reden, nähert sich der veränderten Realität langsam an. Vor dem Hinter-
grund all dessen, was wir gehört haben ..., wollen wir jetzt nach vorn schauen, 
nach möglichen Ansätzen suchen, wie wir verfolgten Christen beistehen und 
dem Recht auf Religionsfreiheit zu mehr Geltung verhelfen können. Unsere Re-
aktionsmöglichkeiten, die neuesten, werde ich mit den Exzellenzen Erzbischof 
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Warda, Erzbischof Schick und Landesbischof Fischer ... sowie mit Professor Hei-
ner Bielefeldt und einem in dieser Runde Neuem, aber Ihnen nicht ganz unbe-
kannten Gesicht, Professor Dr. Dr. Thomas Schirrmacher ... (erörtern).

Ich stelle auch Herrn Schirrmacher noch kurz vor ... Sie kennen Thomas 
Schirrmacher sicher als Pionier in Sachen Religionsfreiheit. Er ist Vorsitzender 
der Theologischen Kommission der Weltweiten Evangelischen Allianz, die etwa 
600 Millionen evangelische Christen weltweit vertritt. Und Thomas Schirrma-
cher hat 2006 das Internationale Institut für Religionsfreiheit gegründet und 
ist auch dessen Direktor. Prof. Dr. Dr. Thomas Schirrmacher ist zudem Präsi-
dent des Internationalen Rates der International Society for Human Rights. Er 
hat eine Professur für Religionssoziologie in Rumänien und eine für globale 
Ethik und internationale Entwicklung in Indien. ... Ich möchte auch Ihnen kurz 
die Gelegenheit geben, dass Sie Stellung nehmen zu dem, was wir gehört haben. 

-
-

maßen. Es ist eine der Aufgaben unseres Instituts, das in die Gänge zu brin-
gen, aber es ist ein mühsames Geschäft.

-
-

Wer kann aussagekräftige und zuverlässige globale Daten zur Verfügung 
stellen. Wir konnten nur feststellen: Uns fehlen Ansprechpartner, selbst im 
Vatikan. Es gibt durchaus Leute, die das Thema unterstützen, aber es ist nicht 

Abruf nicht verfügbar. Der Papst hat uns hoch und heilig versprochen, das zu 
ändern. Das Interesse daran ist sehr groß. 

Man kann alle Kirchen durchgehen. Der Ökumenische Rat der Kirchen 
sagt: Wir haben keine Kommission, die dafür zuständig ist. Der Päpstliche 

noch sehr gering.



ganze Zeit unterbelichtet. Und das gilt speziell für das Thema Christenver-
folgung. Wie gesagt, das fängt bei den Kirchen an. Und es gilt allgemein für 
das Thema Religionsfreiheit. Das gilt erst Recht für unbeliebte Themen der 

-
-

fachliche Beratung auf Faktenbasis fehlt, dass sie nicht genug Informationen 
zur Verfügung haben.

-
-

danken. Aber die internationale Etablierung macht kaum Fortschritte. Neuer-
dings gibt es einen Beauftragten für Religionsfreiheit in Kanada. In den USA 

-
haupt erst einmal ein richtiges Bild bekommen. Und ich glaube, vielen ist 

-
det. Iraker und Syrer sind nicht die ersten Menschen, die um ihrer Religion 

-
ren aufgeholt. 40 Jahre zu spät! Da hätte man sich längst mit beschäftigen 

Schiitenverfolgung etc., und da haben Mitarbeiter laut auf die neuen Regeln 

in Indonesien auf der Insel Aceh die Scharia gilt. Darauf hat der indonesische 

damals den Frieden vermittelt hat. Die EU hat gesagt, solange die Scharia 
nur für Muslime gilt, sei das Teil des Kompromisses, und hat das Indonesien 

-



Tanja Samrotzki, Moderatorin: Herr Bielefeldt, Sie beschreiben einen Impuls, 
der aus den Religionsgemeinschaften selbst kommt oder aus den Familien. (An 
Thomas Schirrmacher) Können Sie das vielleicht ergänzen um staatliche Maß-
nahmen, die sich bewährt haben, oder organisierte kirchliche Maßnahmen. 

-

-
digung der Religionsfreiheit, eine Mission der Religionsfreiheit. Das fängt 
für mich positiv an. Ich bin in drei Tagen beim Präsidenten von Albanien, 
einem islamischen Land, in dem Christen Religionsfreiheit haben. Dort müss-
ten sich unsere Leute die Klinke in die Hand geben und sagen: Danke, bitte 

Nachbarländer, die es anders machen. Die Albaner haben einfach beschlos-
sen: Bei uns nicht.

Es sind konkrete Menschen hier und heute, die entscheiden, ob sie sich die 
-

-

den, der schon lange die riesige Hauptstadt Jakarta mit einem Christen zu-

machen, diesen Kurs, den er in Jakarta gefahren hat, jetzt auch im ganzen 
Land umzusetzen.

auf Grund ihrer Erfahrung in den USA gemacht. Die katholische Kirche dort 

-
rem Land schadet der Religion, dem Glauben nicht, sondern sie nützt ihm. 

Deshalb müssten unsere Staaten Religionsfreiheit auch viel mehr anprei-
-
-



Nein, jedes Menschenrecht, auch dieses, muss aktiv begründet, verteidigt und 
-

zeugen kann.

Tanja Samrotzki, Moderatorin: Herr Schirrmacher, wäre das denn nicht genau 
jetzt die Zeit, eine internationale Allianz zu schmieden? Wir haben schon er-
wähnt, es gibt in Kanada und USA Bestrebungen. ... Vielleicht können Sie uns ein 
Update geben. Und wäre es nicht auch gut – wir haben früher gesagt, wir brau-
chen einen Mr. oder eine Mrs. Außenpolitik für die EU, und wäre es nicht auch 
gut, wir hätten einen Sonderbotschafter für Religionsfreiheit, und wie stehen da 
die Chancen? 
Minuten 1:15:30 bis 1:19:32: Die globale Vernetzung ist auf allen Ebenen not-

international vernetzte Forschung, um an Daten zu kommen. Aber auch inner-

die nicht hier sind, die es betrifft. Wir müssen nüchtern sehen: Internatio-
nal, aber auch hier im Bundestag ist die Problematik, dass die Frage, ob man 
sich für Religionsfreiheit einsetzt, bei vielen untrennbar verquickt ist mit ihrer 
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-
ausschuss live erlebt, da spiegelten die meisten Leute, die hier saßen, um als 
Experten über Religionsfreiheit in Europa zu reden, die verschiedenen Par-

-

-

Doch ich sehe gerade bei Politikern, nicht nur in Deutschland, sehr stark 

sie selbst stehen, voll durchschlägt. Bei anderen politischen Themen ist das 

kann man viel besser darüber reden. Nun bin ich der letzte, der nicht über die 

sagen zu müssen: Oh jetzt habe ich aber vergessen, noch die zu nennen und 

zur Religionsfreiheit kommt, immer 100% aller Stimmen dafür geben! Man 
kann doch nicht über Artikel 18 der Menschenrechtserklärung abstimmen, je 

gefälligst alle dafür zu sein, dass alle Menschen in Freiheit eine Religion oder 

Tanja Samrotzki, Moderatorin: Wo ist denn die Stimme der Muslime, Herr 
Schirrmacher? 

haben in Indonesien für unser Internationales Institut eine goldene Situation, 



-
gung registrieren. Das ist also ganz unabhängig, ganz offensichtlich. Es ist 

-
bischen Islam, der dort Geld hineinpumpt. Aber es gibt das natürlich, aber das 

müssen. 
Ich habe eben über die Abgeordneten gesagt: Wir müssen sehen, sich für die 

eigene Freiheit einzusetzen, ist noch nicht Religionsfreiheit. Das ist eine Selbst-

diese Aufgabe, die eigenen Leute zu verteidigen. Die Katholische Kirche hat 
einen diplomatischen Dienst. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn meine 
Familie ein Problem bekommt, verteidige ich meine Familie. Religionsfreiheit 

sich für die Religionsfreiheit aller Religionen einsetzen. Ich bin überzeugter 

Wir hatten in Bonn die erste muslimische Partei, eine lokale Partei, die in 
den Stadtrat kam, und ich habe mit meinen türkischen Freunden geredet. Ich 

schauen Sie sich das hier an, uns geht es hier viel besser als in der Türkei. Ich 

das natürlich auch mit Muslimen, die dafür sind. Es sind ja auch Millionen von 

Minuten 1:33:40 bis 1:34:15: Nur ein Satz. Als es um die Frau in Pakistan 

aller Welt geschrieben und ihnen gesagt: Schreibt bitte nach Pakistan. Und 
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-

-
ten, dass nicht nur christliche Briefe in Pakistan ankommen, sondern auch 
Muslime sagen: Was ist denn das für ein Aushängeschild für Pakistan? 

Tanja Samrotzki, Moderatorin: Herr Schirrmacher, kann ich mit Ihnen jetzt 
auch noch einmal diese UN-Schutzzone vertiefen. Sie wird gerade konkret ge-
fordert zum Beispiel vom Vorsitzenden des Zentralverbandes der Assyrer in 
Deutschland, der noch einmal darauf hinweist, dass in Mossul das erste mal 
seit 1600 Jahren keine Christen mehr leben. Er sagt, es geht nur mit einer UN-
Schutzzone. Wie sehen Sie das? 

dass Schutzzonen tatsächlich Situationen stabilisieren und Menschenleben 

-

nach dem Dialog der Kirchen und dem Dialog des Staates fragen. 
wir

um die vielen schließlich desillusionierten Jugendlichen kümmern müssen. 
Die ersten IS-Kämpfer kommen jetzt schon im Dutzend nach Deutschland 

stellen am Ende fest: Es schießt einfach nur noch jeder jeden ab, und der eine 

Das heißt, jetzt geht es für den Staat um die ganz banale Frage: Wie kann 



eine Schutzzone eine sehr sinnvolle Idee. Dass dann besser die Politiker als 
-

haupt keine Frage. Die Fachleute sollen das sagen. Aber prinzipiell ist es eine 
sinnvolle Idee, um Menschenleben zu schützen und sicherzugehen, dass die 

-

Tanja Samrotzki, Moderatorin: Die Frage nach der Gewalt. 
Minuten 1:55:14 bis 1:58:11: Man muss ja sehen: Das Christentum hat als po-
sitive Seite zu vermerken, dass es die letzten Jahrhunderte und insbesondere 

den Gedanken nicht mehr verfolgt, Mission mit staatlicher Hilfe auszubrei-
ten, den Staat überhaupt zu Hilfe zu nehmen. Und das Dokument, das schon 

Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt ist ge-

das im Klartext. Wir beanspruchen nicht mehr irgendein Recht darauf, Ge-

und schon gar nicht einfach von unseren Leuten und erst recht nicht in ge-

-

-
teidigen oder nicht? Wir haben jetzt, vor einer Woche, darüber gesprochen, 

-
tation mit afrikanischen Kirchenführern. Aber es handelt sich gerade nach 
dem Dokument von 2011 um eine internationale Frage, die erst einmal die 
Kirchen selber angeht: Dass sie das zu einem ganz offenen Thema machen, 
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-
den, erst einmal menschlich reagieren, und ihnen natürlich Mut machen, 
aber auch auf den Punkt bringen, dass das natürlich ihre Entscheidung ist. In 

ist eine ungeheure Herausforderung. Für mich führt kein Weg daran vorbei, 

produzieren.

Tanja Samrotzki, Moderatorin: Ganz kurz Herr Schirrmacher. 

hatte meinen Sohn dabei, und der fragte in die Runde: Wenn ich euch nach 

sich praktisch alle 3000 gemeldet. Kurzer Hintergrund: Warum ist das so? 
Wir denken immer, die sind doch immer noch in einem arabischen Land. 

Libanon leben soll, ist es nicht so, dass er immer noch halb in seiner Heimat 

Fall in dasselbe Land zurück. Es ist ein Riesenproblem, dass die ursprüngli-

auf einen Schlag eine Million Christen aus dem Nahen Osten hier hätten. 



Prof. Dr. Heiner Bielefeldt, geb. 1958 im Rheinland, hat Phi-
losophie, Katholische Theologie und Geschichte studiert und 
im Fach Philosophie promoviert und sich habilitiert. Nach 
Lehrtätigkeit in unterschiedlichen Fachbereichen an den 
Universitäten Mannheim, Heidelberg, Toronto, Bielefeld und 
Bremen leitete er von 2003 bis 2009 das auf Beschluss des 
Bundestags eingerichtete Deutsche Institut für Menschen-

-
tischen Fakultät der Universität Bielefeld ernannt. Seit September 2009 hat 
er den neu eingerichteten, interdisziplinären Lehrstuhl für Menschenrechte 
und Menschenrechtspolitik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg inne. Seit August 2010 fungiert er außerdem ehrenamtlich als UN-
Sonderberichterstatter über Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Heiner 
Bielefeldt hat Bücher und Aufsätze zu Fragen der Rechtsphilosophie, Ideen-
geschichte, politischen Ethik und insbesondere zu Theorie und Praxis der 
Menschenrechte verfasst.

der Religionsfreiheit. Nach einer knappen einführenden Diskussion dieses 

-
blick über Menschenrechtsverletzungen in diesem Gebiet (Kap. III). Die bei-

-
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Am Thema Konversion scheiden sich die Geister. Kein Aspekt innerhalb der 
-

ständige Titel des Menschenrechts,1 hat international vergleichbar heftige 

Freiheit zur Konversion geht es ums Ganze. Dieses Recht ist deshalb nicht nur 
relevant für diejenigen Menschen, die selbst unmittelbar davon Gebrauch 

-
-

grundlegenden Überzeugungen nachzudenken, eventuell aufkommende 

-
meinschaft zu verlassen und sich neu zu orientieren. Das Recht auf Glaubens-

einer anderen Komponente der Religionsfreiheit: dem Recht, andere Men-

-
ganisierte Maßnahmen reduzieren lässt, sondern auch spontane Kundgaben 
oder Einladungen einschließt. Innerhalb der rechtlichen Systematik der Re-

-

zum „forum externum“, die unterschiedlich stark geschützt sind (dazu gleich 
mehr). 

Komponenten der Religionsfreiheit in einem Kontinuum. Kaum jemand kon-

Mitgliedern der neuen Gemeinschaft voraus, von denen sich Konvertiten 
-

1   Im Englischen lautet der vollständige Titel „freedom of thought, conscience, religion or be-
-

umfasst.



genau innerhalb des Kontinuums an. Sie richten sich einerseits gegen die 
-

Verbote der Konversion im engeren Sinne des Wortes. Man kann deshalb 

innerhalb der Religionsfreiheit noch deutlicher, insofern beide im Begriff 
„conversion“ enthalten sind.2 -

entspricht dem deutschen Verb „konvertieren“ und bezeichnet den Akt der 

-

-
ratungen zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR), die von 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 ver-

-
ligionsfreiheit (Artikel 18 AEMR) ließ sich nur gegen erheblichen Widerstand 
durchsetzen. Für die Gegenposition stand vor allem Saudi-Arabien, das sich 

-

3

dass die Berufung auf den Islam auf beiden Seiten der Debatte stattfand, also 

2  

3  

unterschiedlichen Gründen der Stimme.



Position ein, dass der Islam von Anfang an eine „missionierende Religion“ 
-

geben sein müsse. 
Die Kontroverse fand ihre Fortsetzung bei den Beratungen zum Interna-

tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (im Folgenden: „Zivil-

auf den Zivilpakt unerlässlich. 
Im Vergleich zur AEMR fällt auf, dass der umstrittene Begriff „change“ in 

eine Formulierung, die der Sache nach nichts anderes besagt: Jeder habe 
das Recht, eine Religion oder Weltanschauung eigener Wahl zu haben oder 
anzunehmen („to have or to adopt a religion or belief of his choice“). Dass in 

Nach seiner Interpretation beinhaltet Artikel 18 u. a. die Freiheit eines jeden, 
seine angestammte Religion durch eine andere Religion oder Weltanschau-
ung zu „ersetzen“ („to replace“). Klarer lässt sich die Freiheit zur Konversion 
nicht formulieren.4

Artikel 18 des Zivilpakts besteht aus vier Absätzen. Während Absatz 1 die 
Religionsfreiheit in ihren verschiedenen Facetten zusammenfassend darstellt, 

forum internum und des forum externum, d. h. mit der „inneren“ Dimension 
-

als die Verbürgung der Religionsfreiheit im forum internum (nach Absatz 
2) einschränkungslos gilt. Sie hat einen vergleichbar unbedingten Stellen-

4  Vgl. General Comment Nr. 22 des VN-Ausschusses für bürgerliche und politische Rechte 
(1993), Abschnitt 5.



-

-

-
satz 3, der sich mit nach außen gerichteten „Manifestationen“ des Glaubens 

-

gespannten Rahmen aber eindeutig mit umfasst. Anders als der Schutz des 
forum internum, gelten die Verbürgungen innerhalb des forum externum 

der Gesetzgebung bestimmte Schranken zum Beispiel zum Schutz anderer 

von Lehrpersonen gegenüber minderjährigen Schülerinnen und Schülern 
-

Freiheitsbeschränkungen als ein Verhältnis von Regel und Ausnahme ver-
5

hat der Staat demnach überzeugende Argumente vorzubringen, und selbst 

dazu. 
Innerhalb der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) von 1950 

(hier in Artikel 9) ist die Religionsfreiheit sehr ähnlich strukturiert. Artikel 9 

enthalten ist, aufgegriffen und beibehalten. Auf der Grundlage der EMRK hat 
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit Sitz in Straßburg seit 

Europarat (mit derzeit 47 Mitgliedstaaten) seit einiger Zeit auch die Europäi-

5  

für die Verfolgung dieses Ziels geeignet sein, sich auf ein unerlässliches Minimum konzen-
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im Dezember 2009 im Rahmen des Lissaboner Vertrags in Kraft trat, ist in 
letzter Instanz der Europäische Gerichtshof der EU in Luxemburg zuständig, 

-
-
-

Hand.6 

Strafrechtliche Repressionen 

an drakonische Strafnormen. Einige Staaten, darunter Iran, Afghanistan, 

-
gierten Staaten in jüngerer Zeit mehrfach Konvertiten, die vom Islam zum 

-
sächliche Vollstreckung dieser Todesurteile in den vergangenen Jahren, so-

-

-
-

setze außerdem ermutigt, Lynchjustiz zu üben und Konvertiten zu ermorden, 

Iran steht in engem Zusammenhang damit, dass sie kollektiv als „Apostaten“ 

6  -
tion als VN-Sonderberichterstatter für Religionsfreiheit im Oktober 2012 in der VN-General-
versammlung vorgetragen habe. UN-Doc. A/67/303 vom 13. August 2012.



-
-

men. Dies gilt insbesondere für Blasphemie-Gesetze, die in vielen Staaten 

-
stände sogar die Todesstrafe vorsehen. Restriktive Blasphemie-Gesetze exis-

die historisch vom Buddhismus, Hinduismus oder dem Christentum (insbe-

Hinzu kommen schließlich noch Proselytismus-Verbote, die sich ebenfalls in 

Bangladesch und Armenien. In Griechenland steht das Verbot des Proselytis-

Maßnahmen gegen Proselyten mehrfach mit dem Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte ins Gehege gekommen.7 Was genau mit „Proselytismus“ 
gemeint ist, bleibt in den einschlägigen Verbotsnormen oft unklar. Diese 

Namen von „Religious Freedom Acts“. Die erklärte Absicht besteht darin, 
Menschen gegen „Manipulationen“ durch ausländische Missionare zu schüt-

-

Komplizen ausländischer Machenschaften und als Verräter an der nationalen 
Tradition stigmatisiert. Die Stimmungsmache, die damit einhergeht, kann für 
die Betroffenen zu Bedrohungen an Leib und Leben führen. 

Administrative Schikanen 

-
-

7  Der Fall Kokkinakis versus Griechenland (1993) steht am Anfang der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Sachen Religionsfreiheit. Europäischer 
Gerichtshof für Menschenrechte, Urteil vom 25. Mai 1993, Kokkinakis v. Griechenland, Nr. 
14307/88. 
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-
-

gen vielfältiger Art. So müssen Eltern, die den Islam verlassen haben, damit 
-

ggf. Prüfungen abzulegen. 
-

-

Familienrechtliche Sanktionen

In manchen Staaten unterliegen familienrechtliche Fragen einem religions-

-
tur besteht nicht nur in den meisten islamisch geprägten Ländern, sondern 

-
dert, bis heute nicht kennt. Für Konvertiten gibt es innerhalb eines solchen 

Oft führt dies zu erheblicher Rechtsunsicherheit. Die Folgen für Konvertiten 
sind von Land zu Land unterschiedlich und reichen bis hin zu automatischer 

-

Vorurteile und soziale Stigmatisierung 

Konvertiten sehen sich in einigen Ländern massiven Vorurteilen ausgesetzt, 
die teils durch regelrechte Hasspropaganda in staatlichen oder privaten Me-

dargestellt oder als Verräter, die sich für Geld oder andere materielle Vor-
urteile von ausländischen Missionaren haben kaufen lassen. Solche Stigma-

von Konvertiten oft unter massivem Druck leiden. Gesellschaftliche Diskrimi-
-



-

-

Ländern kaum hoffen. 

Misstrauen im Asylverfahren 

-
nungen, dass es ihnen im Zielland besser geht, erfüllen sich indessen nicht 

-
macht, dass sie sich von materiellen Anreizen bestechen lassen, sehen sie sich 

sich auf diese Weise Asyl zu erschleichen. 
Im September 2012 hat der EU-Gerichtshof in Luxemburg mit einer peinli-

-
-

Demnach mutete man Menschen zu, ihren Glauben gegenüber der sozialen 

-

für einen solchen Minimalismus keine Rechtfertigung. Es ist gut, dass der EU-
Gerichtshof zumindest auf der Ebene der Rechtsinterpretation 2012 in einem 
Verfahren gegen Deutschland dem Spuk ein Ende bereitet hat.8 Ob dies in der 
Praxis schon überall angekommen ist, steht auf einem anderen Blatt. 

 
Betroffenengruppe und vielfältige Hintergründe 

Selbst der extrem komprimierte typologische Überblick lässt erkennen, dass 

Weise manifestieren. Je genauer man sich mit der Situation verschiedener 

8  Vgl. Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 5. September 2012, C-71/11 und C-99/11.
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das Gesamtbild. Die Betroffenen solcher Verletzungen kommen aus praktisch 

-

Härte Mitglieder evangelikaler Kirchen, denen aktive Missionstätigkeit vor-
-

schützt, die in Gefahr stehen, mit restriktiven Blasphemie-Gesetzen ins Ge-
hege zu kommen. 

-

-

Überzeugungsarbeit zu leisten. Hinzu kommt, dass viele islamisch geprägte 

restriktiven Gesetzen und administrativen Schikanen manifestiert. Die ultra-
konservative „Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam“ enthält eine 

-
schen auszunutzen“,9

glatte Gegenteil der Religionsfreiheit. Es gibt allerdings auch andere Beispiele 

in alle Richtungen, im mehrheitlich muslimischen Sierra Leone kein Problem 

-
-

-
ligionsfreiheit, unter Einschluss des Rechts auf Konversion, ein und sehen sich 

nur kontraproduktiv, sondern auch sachlich falsch. 
Gegen eine exklusive Fokussierung des Problems auf den Islam gilt es fer-

-
bereiches Stigmatisierungen, Diskriminierungen und rechtliche Sanktionen 

9  Artikel 10 Kairoer Erklärung der Menschenrechte vom 5. August 1990.



auch in manchen buddhistisch, hinduistisch oder christlich geprägten Staaten 

 

-

-
-

auf die verschiedenen Religionsgemeinschaften in durchaus unterschiedlicher 
Weise. 

Traditionen und Theologien, die natürlich eine Rolle spielen. Eine nicht gerin-
-

de Tocqueville stellte in den 1830er Jahren mit Überraschung fest, dass katho-
lische Priester in Amerika die Religionsfreiheit und sogar die Trennung von 

der Minderheitensituation oder in der Diaspora oft zu anderen Einschätzun-
gen führen als sie sich zunächst aus der Situation einer traditionellen Mehr-

geht man mit Fragen von Mission und Konversion vermutlich deutlich ent-
spannter um als im Heimatland der russischen Orthodoxie, und Muslime in 
Europa, die gelernt haben, sich im Medium des Vereinsrechts selbständig zu 

-
tend und bevormundend unter seine Fittiche nimmt. Während manche Reli-
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Zeit verstärkt damit konfrontiert und reagieren dementsprechend vorsichtig. 
-

Die komplizierten historischen Lernprozesse, die auch innerhalb des okziden-
-

freiheit vollumfänglich bekennen konnten,10 sollten deshalb nicht vergessen 

sollten dadurch Fragen von Religion und Weltanschauung auf die Ebene pri-

außerdem in Spannung zu theologischen Konzepten von Berufung und Aus-

Bei genauerem Hinsehen zeichnet sich ab, dass es sich um ein Missver-
ständnis handelt. Man darf nicht vergessen, dass dem Begriff „choice“ im Zi-

-

-

Wahl lasse, und zugleich gegenüber dem Staat Entscheidungsfreiheit einfor-

10  -
schen Konzil, das im Dezember 1965 die Erklärung zur Religionsfreiheit „Dignitatis huma-
nae“ verabschiedete.



freie Eheschließung. Auch hier signalisiert der menschenrechtliche Terminus 

Der Begriff der Wahlfreiheit (erst seine knappe englische Formulierung 
-
-

-

-
-

fühl, von aller Welt verlassen und vergessen zu sein. Umgekehrt kann das 

Öffentlichkeit informieren und politische Akteure unter Dampf halten, eine 

-

-
den anrichten. Vor allem beim advokatorischen Eintreten zugunsten konkre-
ter, namentlich genannter Personen sind Konsultationen mit den Betroffenen 

-

-

nur das beständige Nachhaken auf der Grundlage präziser Informationen und 
sorgfältiger Konsultation kann Erfolge bringen. 

Organisationen (darunter natürlich auch für die Religionsgemeinschaften 
und andere „faith based organizations“) bieten. Deren Einschätzungen, In-

-



fälligen Staatenberichte stets auch im Lichte zivilgesellschaftlicher Befunde 
-

11

-

zivilgesellschaftlichen Organisationen beigetragen.12 Im Übrigen ist auch der 
Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Religions- und Weltan-

Engagement für bedrängte und verfolgte Konvertiten sollte sich im Koor-

Status eines universalen Menschenrechts hat. Universalismus bedeutet nicht 

über sämtliche Probleme und alle Betroffenengruppen in aller Welt reden 
müssen. Selbstverständlich ist es legitim und sinnvoll, dass die Repräsentanz 

für die christlichen Kirchen. Wenn sie konkret ihre Sorgen um die Zukunft 
der Christen im Nahen Osten artikulieren, darf dies nicht als enger „Kliente-

-

aussprechen und symbolisch eine Synagoge in Oslo mit einem menschlichen 
-

anspricht, macht dies besonderen Eindruck. Es ist auch gut, dass „Christian 
-

limischer Minderheiten in Indonesien berichtet oder konkrete Lobby-Arbeit 
für einen verfolgten atheistischen Blogger geleistet hat. Solche „Crossovers“ 
haben großen symbolischen Wert: Sie zeigen, dass Menschen unterschiedli-

11  

vom 3. April 2006.
12  -

schenrechte, das dazu außerdem konkrete Hilfestellung für zivilgesellschaftliche Organisati-



auf Religionsfreiheit eintreten, das letztlich im Respekt vor der Würde jedes 
Menschen gründet. 

-
den derzeit außerhalb Europas statt. Dies gilt insbesondere auch für Verlet-

gegründete interfraktionelle Arbeitsgruppe zur Religionsfreiheit innerhalb 
des Europaparlaments beschäftigt sich deshalb vor allem mit der Situation in 
außereuropäischen Regionen und sieht den außenpolitischen Dienst der EU 
als primären direkten Ansprechpartner an.13 

-
-

Proselytismus-Verbote in ihren Strafgesetzbüchern, deren restriktive Wirkung 
auch Konvertiten trifft. Entsprechende rechtliche Reformen stehen im Dienst 

-
-
-

nimums“ aufgeräumt, dass Asylsuchenden (darunter Konvertiten) zumutete, 

die gelegentlich immer noch zu vernehmenden Vorschläge, dass bei der Auf-
-

13  Vgl. European Parliament Working Group on Freedom of Religion or Belief, Annual Report 
2013.
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-
ligionsfreiheit dient gerade dazu, die Gleichung von Religion und Territorium 

auch für den Umgang mit Flüchtlingen.

Das Potenzial der EU-Leitlinien
Im Juni 2013 verabschiedeten die EU-Mitgliedsstaaten Leitlinien zur Reli-
gionsfreiheit, die sich vor allem auf die Außenbeziehungen konzentrieren, 

14

-

unverzichtbaren Bestandteil der Religionsfreiheit.15 

-

-

-

Angriff nehmen, kann dies durchaus Eindruck machen. Insofern haben die 
Leitlinien der EU ein enormes Potenzial. Damit dieses Potenzial zur Entfal-
tung kommen kann, braucht es Training, Spezialisierung, klare Aufgabenver-
teilung und gelegentliche Evaluationen. 

Wie in anderen politischen Feldern kommt auch hier der Zivilgesellschaft 
die Aufgabe zu, sich im kritischen Gegenüber zu den Staaten und der EU zu 
positionieren, sie an die Leitlinien zur Religionsfreiheit zu erinnern, Informa-
tionen beizusteuern und Hilfestellung zu leisten. Die Religionsgemeinschaf-

Solidarität für bedrängte und verfolgte Konvertiten in strategische Aktionen 
umzusetzen. 

14  Council of the European Union, EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of 
religion or belief. Foreign Affairs Council Meeting vom 24. Juni 2013.

15  Ebd. Rn. 38ff.



Dr. Christine Schirrmacher lehrt als Professorin für Islam-
-

mit einer Arbeit zur christlich-islamischen Kontroverse im 
19. und 20. Jahrhundert und habilitierte sich dort mit einer 

Theologen des 20. Jahrhunderts zu Religionsfreiheit, Men-
schenrechten und dem Abfall vom Islam. 2013 vertrat sie 

sie als TEA-Professorin an der Universität Tübingen am Institut für Human-
geographie. Sie unterrichtet regelmäßig als Gastdozentin an verschiedenen 

-

eingesetzten „AK Islam“ des Rates der EKD und ist seit 2007 Mitglied des 
Kuratoriums der „Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen“ 

der Bundeszentrale für politische Bildung als auch in das Kuratorium des 
Deutschen Instituts für Menschenrechte.

Schriftliche Beantwortung des Fragenkatalogs des Ausschusses für 
Menschenrechte und Humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestages für 
die Öffentliche Anhörung am 2. Dezember 2015.

1. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Religionsfreiheit und Demokra-
tieentwicklung und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Politik? 
Die Entstehung einer echten Demokratie ist ohne die gesetzliche Veranke-
rung und gesellschaftliche Umsetzung von Religionsfreiheit nicht denkbar. 

-
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-

der Menschenrechte von 1948 niedergelegtes grundlegendes Menschen-
recht. Dieses Menschenrecht kann im vollumfänglichen Sinne nur in einer 

seine gesellschaftliche Umsetzung betreibt. 
-
-

len, nicht ohne die Forderung nach Begründung für und eine gesetzliche 
Verankerung von Weltanschauungs- und Religionsfreiheit auskommen. Ist 
diese Forderung nach Religionsfreiheit in einer Phase von Umsturz und 

das Ergebnis auch keine Demokratie im umfassenden Sinne sein (so stand 
-

-

-

auch die ethnische Minderheit der Kurden unterdrückt).
Für Politik und Diplomatie ergibt sich daraus die Konsequenz, dass eine 

-
gionsfreiheit im Zusammenhang mit der Entstehung von Demokratien ver-

internationaler Ebene vermehrt argumentativ für Religionsfreiheit eintre-

2. Welche Ursachen gibt es für das Erstarken fundamentalistischer Strömun-
gen in den Religionen und welche Rolle spielen sie in den gegenwärtigen Kon-

-
-



-
-

Pan-Arabismus und Nationalismus, der im Nahen Osten unter der Fahne 
-

Begründung analog übernehmen und dabei mehr und mehr an die Stelle 
dieses Fundamentalismus treten: 

Beispiele dafür aus vier großen Weltreligionen sind die in der Neuzeit 
-

-

(die die Auffassung vertreten, dass Buddha das singhalesische Volk auser-

und daher gegen Juden, Christen und Muslime militant vorgehen), c) ultra-
-

-
nalisten Ungarns, die sich vehement gegen den Zuzug muslimischer Flücht-

-
-

-

ethnischen und sprachlichen Vielfalt. Hinzu kommen zahlreiche Feldstu-
-

ten, die dieses Wissen über die Vielfalt der Ethnien, Kulturen und Religio-
nen global verfügbar machen. 

für den Nationalismus instrumentalisiert und man greift auf einen nationa-
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-
lismus: So behaupten nationalistische Kräfte in der Türkei nicht nur, dass 

Christen in Malatya im Jahr 2007 ultra-nationalistische Kräfte ausgemacht, 
-

3. Über welche nationalen und multilateralen Maßnahmen kann das Recht 
auf Religions- und Glaubensfreiheit im Sinne der internationalen Menschen-
rechtskonventionen umgesetzt, die weltanschauliche Neutralität des Staates 
gestärkt und damit ein Zusammenleben der Menschen in religiös-weltan-
schaulicher Pluralität gefördert werden? 

Deutschland und nach Europa kommen, bietet gute Gelegenheiten, sich neu 
auf die Bedeutung der Religions- und Glaubensfreiheit zu besinnen und 
sich ihrer zentralen Rolle für die Gestaltung eines friedlichen Zusammenle-
bens begründend zu versichern. 

-
ligionsfreiheit für ein friedliches und gleichberechtigtes Zusammenleben 
sollten in Deutschland vermehrt in Gesellschaft und Politik thematisiert 

-
-

In Schulen und Universitäten sollte die friedensstiftende Bedeutung von 
-

standteil des Menschenrechtekanons sollte sie erneut in den Fokus von 

-

die Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb). 



4. Werden Religionen bzw. die Religionsfreiheit zu Lasten anderer Menschen-
rechte, wie z. B. der Frauenrechte, instrumentalisiert? 

-

Normen in Staat und Gesellschaft Respekt und Durchsetzung verschaffen 

die Religionsfreiheit für die Durchsetzung politischer Ziele instrumentali-

-

-
nerhalb der islamischen Religionsgemeinschaft in ihrer Interpretation im Üb-

-

Namen der Religion für die Durchsetzung politischer Ziele instrumentalisiert 

Forderungen andersdenkende Muslime unter Druck gesetzt, diesen Normen 
ebenfalls in gleicher Weise zu folgen. 

Ebenso kann Religionsfreiheit zu Lasten von Frauenrechten instrumenta-
-
-

Ehefrauen im Fall von deren „Ungehorsam“ als „maßvolle Züchtigungen“ 

-

-
onsgemeinschaften einzumischen haben, so eindeutig ist hier andererseits 

-

und Büchern islamischer Theologen, die solches lehren, in Moscheen ver-
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1. Ist die Trennung von Staat und (den vorherrschenden) Glaubensgemein-
schaften eine Grundvoraussetzung für die Religionsfreiheit? Wenn ja, ist sie in 
Deutschland gewährleistet? 

-
freiheit, sie ist aber nicht in jedem Fall Voraussetzung für Religionsfreiheit 

existiert, entscheidet sich vor allen Dingen am Umgang der Mehrheitsreli-

Saudi-Arabien überhaupt keine Religionsfreiheit gibt, ist an seinem Umgang 
mit Christen, aber auch mit Vertretern anderer Richtungen des Islam erkenn-

-

und potentiell gefährlich für die Aufrechterhaltung der staatlichen Ordnung 
-

erlaubt, Seminare zur Ausbildung von Priestern zu betreiben, noch evange-
-

Besitz verbleiben (sondern ist von Enteignung bedroht).
Dass die Trennung von Kirche und Staat umgekehrt nicht in jedem Fall un-

auch daran deutlich, dass in Skandinavien der lutherische Protestantismus 
-

sehr hohem Maß gegeben. 

2. Ist das kirchliche Sonderarbeitsrecht weiterhin mit der Verfassung vereinbar 
und gesellschaftspolitisch tragbar? 

Das kirchliche Sonderarbeitsrecht stammt aus einer Zeit nach dem Ende des 

-



-
meinschaften, gehen sogar noch zurück auf die „Verfassung des Deutschen 
Reiches“ (die sogenannte „Reichsverfassung“) vom 11. August 1919. 

oder Hinduismus). 
Aber auch die „Kirchenlandschaft“ hat sich intern sehr stark verändert: Es 

existieren heute neben den etablierten Landeskirchen verschiedene ortho-
doxe und katholische orientalische Kirchen aus dem Nahen Osten, etliche 

außerhalb des Bereichs der evangelischen und katholischen Kirche statis-

nicht mehr gemäß der tatsächlichen Verhältnisse abgebildet. 

allerdings zu bedenken: 

-
-

Grundgesetz, denn laut GG regeln die Religionsgemeinschaften ihre inneren 

Sonderarbeitsrecht unmittelbar aus dieser Regelung ableitet. Daher müsste 
-

im Anti-Diskriminierungsgesetz erhalten (die nicht nur für Kirchen gelten, 
-

-
teil für Arbeitnehmer? Ein effektiver Nutzen für den einzelnen Arbeitnehmer 
scheint hier nicht recht erkennbar.



3. Was sind die zentralen rechtlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen 
bei der Wahrung der Religionsfreiheit in Deutschland, und wie können Politik, 
Zivilgesellschaft und die Religionsgemeinschaften zu dieser beitragen? 

Eine Grundlage des Verständnisses von Weltanschauung und Religion in 
Deutschland ist von der Vorgabe geprägt, dass Religionen und Weltanschau-

der Laizismus in Frankreich ausgeht), sondern auch in der Öffentlichkeit in 

-
-

den Rundfunkräten, das Recht auf Erteilung von Religionsunterricht oder die 
staatliche Finanzierung theologischer Lehrstühle. 

-

zu ersinnen, das allen Religionsgemeinschaften Gerechtigkeit gemäß ihres 
-

Eine Verdrängung von Religion und sämtlichen Religionsgemeinschaften 
-

mung, zumal diese strenge Trennung von Staat und Kirche nicht der his-

dass dieses Modell einer prinzipiellen, aber nicht in allen Bereichen vollstän-
-

-

Herausforderung bei der Wahrung von Religionsfreiheit in Deutschland dar. 



4. Welche Formen von Diskriminierung und faktischen Einschränkungen bei der 
Ausübung ihrer Religionsfreiheit erleben insbesondere Mitglieder nichtchristli-

Politik diesen erfolgreich begegnen? 

den Staat und Diskriminierung durch die Gesellschaft unterschieden: Dis-
kriminierung und faktische Einschränkungen in Bezug auf Religionsfreiheit 

-
-

zu verzichten). Diese gesellschaftlichen Formen der Diskriminierung sind 
-

gen von Muslimen in der Anonymität des Internets). 

-
fahren, die ein atheistisches oder evolutionistisches Welt- und Menschenbild 

Fähigkeit zu Wissenschaft und vorurteilsloser Forschung erachten. Die im 

trifft diese diskriminierende Vorverurteilung um so stärker. 

5. Welche Herausforderungen bestehen im Kontext der aktuellen Flüchtlingssi-
tuation bezüglicher der Wahrung der Religionsfreiheit in Deutschland, und wie 
können Politik, Zivilgesellschaft und Religionsgemeinschaften hier frühzeitig 
ansetzen, um Angehörigen aller Glaubensgemeinschaften die Wahrnehmung 
ihres Rechts auf Religionsfreiheit zu ermöglichen? 

Thematik der Religions- und Weltanschauungsfreiheit erneut in den Fokus 
-

Religionsfreiheit kommen, die Akzeptanz und Achtung aller Weltanschauun-
gen und Religionen nahe zu bringen. 
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Viele Flüchtlinge sind aufgrund der in ihren Herkunftsländern schmerzlich 

-

andere abzuschaffen. Während viele Menschen die Freiheit zur Entscheidung 
-
-

Minderheiten und Konvertiten zum Christentum in vielen Flüchtlingslagern 

gleichzeitig jedoch auch für den Schutz von Minderheiten Sorge zu tragen 

zu Asylunterkünften zu gestatten.

1. Die Euphorie nach der arabischen Revolution von 2010 ist mittlerweile Er-
nüchterung gewichen. Die Hoffnungen auf eine Demokratisierung der Staaten 
Nordafrikas und des Nahen Ostens haben sich – mit Ausnahme von Tunesien 
– nicht erfüllt. In Syrien und in Libyen toben Bürgerkriege, in Ägypten hat das 
Militär wieder ein autoritäres Regime installiert und in der Türkei gibt es Be-
strebungen, den einst formal laizistischen Staat zu einem religiös geprägten au-
toritären Präsidialsystem umzuformen. Andererseits gilt Indonesien seit 1998 
– trotz Rückschlägen – noch immer als Vorbild einer muslimischen Demokratie. 
In diesem Kontext stellt sich die Frage: Wie demokratiefähig sind mehrheitlich 
islamische Gesellschaften und wo kann Europa ansetzen, um diese auf dem Weg 
zu Demokratie und Menschenrechten zu unterstützen?
Mehrheitlich islamisch geprägte Gesellschaften sind grundsätzlich demo-

Verfassung und Gesetzgebung des betreffenden Landes ist. Der entschei-
dende Punkt ist, ob moralische und rechtliche Normen des Schariarechts in 

Menschen- und Freiheitsrechten ergeben. 



-
-

schen Staaten vom Schariarecht geprägt ist oder anders gesagt, in keinem 
arabischen Land ein säkulares Zivilrecht existiert. Das hat zur Folge, dass 
Frauen im Ehe-, Erb-, Scheidungs- und Kindschaftssorgerecht Benachteiligte 

-
-

-
-

Präsidenten Bourghiba abgeschafft). Der eigentliche Grund dafür liegt im 

-
-

Recht und ist prinzipiell nur interpretierbar, nicht aufgebbar. Solange dieser 
-

-
-

-

vielversprechender scheint ein Engagement in Bildung und Ausbildung, in 
-

jekten, die sich thematisch mit der Begründung von Demokratie und Frei-
heitsrechten befassen.
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auf Basis der Scharia auf der einen und den für eine funktionsfähige Demo-
kratie essentiellen Menschen- und Freiheitsrechten (v.a. Religionsfreiheit, Mei-
nungsfreiheit, Frauenrechte und Minderheitenrechte) auf der anderen Seite? 

Basis der Scharia und den für eine funktionsfähige Demokratie essentiel-
len Menschen- und Freiheitsrechten auf allen genannten Gebieten, also auf 
dem Gebiet der Religionsfreiheit, der Meinungsfreiheit, der Frauen- und 
Minderheitenrechte:

Meinungs- und Religionsfreiheit: Schariageprägtes Recht schränkt Religi-

den Islam als eine alle anderen Religionen übertreffende, vollkommene Reli-

Todesstrafe bedroht. Diese bis zum 10. Jahrhundert n. Chr. ausformulierte 
schariarechtliche Verurteilung zum Tod jedes bekennenden „Abtrünnigen“ 

Selbstverständlich haben in der Geschichte unter Muslimen, unter Herr-
-

logen haben sich sogar sehr offensiv für die Wahlfreiheit der Religion ausge-

Malediven stammende Theologe und Hochschullehrer Abdullah Saeed). Sie 

-

betrachtet.

-
tanien), bleibt davon die Tatsache unberührt, dass auch in Ländern, in denen 

dem Islam und/oder ein Beitritt zu einer anderen Religionsgemeinschaft für 
-

Tod verurteilt und von eifernden Mitgliedern der Gesellschaft z. T. auf offe-
-



Hochverrat sei. 
Andere Länder, in denen keine Gesetze gegen Konversion zu einer anderen 

-

Verfolgung ausgesetzt. 

Minderheitenrechte: -
ten unterscheidet sich von Land zu Land und von Gruppierung zu Gruppie-

-
-

des Libanon den Islam als „Staatsreligion“ in ihren Verfassungen benennen 

-
-

gegensetzten, Angreifer nicht konsequent verfolgten, Minderheiten rechtlich 
benachteiligten und ihre gesellschaftliche Diskriminierung nicht beseitigten 

betreibt). 
So bekennen sich die Länder der MENA-Region1 in ihren Verfassungen zur 

Scharia, aber auch zur Religionsfreiheit, die vor Ort allerdings durchaus un-
-

der einzelnen Gruppen unterscheiden sich die Rechte von (schariarechtlich) 
-

1  MENA: Middle East and North Africa.
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-

-

ausgeschlossen.

Frauenrechte 

3. In Deutschland gibt es Bemühungen, durch die Schaffung von entsprechenden 
Lehrstühlen an den Universitäten und die staatliche Ausbildung von islamischen 
Religionslehrern ein liberales und säkulares Islamverständnis zu stärken. Bas-
sam Tibi hat in diesem Zusammenhang den Begriff des „Euro-Islams“ bereits 
zu Beginn der 1990er Jahre in die wissenschaftliche Debatte eingebracht. Kann 

-
punkte zwischen islamischen Rechtssystemen auf Basis der Scharia und libera-
len demokratischen Verfassungen zu entschärfen? 
In Deutschland diejenigen Kräfte zu stärken, die eine demokratiekompatible 

-
-

land leben, sondern auch Freiheitsrechte und Demokratie aktiv bejahen und 

einer Bejahung beider Komponenten übt eine Vorbildfunktion für diejeni-

den Versuchen, Freiheit von Wissenschaft und Forschung durch Vertreter eta-
blierter Dachverbände einschränken oder Ergebnisse der dortigen Forschung 

der Scharia und liberalen demokratischen Verfassung zu entschärfen, müsste 
sich innerhalb der islamischen Theologie zunächst einmal die Bühne für 

-
einander offen über ihre unterschiedlichen Überzeugungen und Auffassun-

Stellung oder sogar um ihr Leben fürchten zu müssen. Dass der Koran von 
den Kriegszügen Mohammeds berichtet und auch nach Mohammeds Tod 



dadurch hervorgerufen, dass die Auslegungsprinzipien des Korans in den ers-
-

ten. Das heißt, dass Koranverse über die rechtliche Benachteiligung der Frau, 
über die minderrechtliche Stellung von Juden und Christen oder den Jihad 
nach Auffassung der etablierten Theologen im Rahmen der traditionellen 

Ketzerei aussetzen. Und nicht nur das: Die rechtlichen Regelungen aus der 

Tod von den frühen Juristen bis zum 10. Jahrhundert in Rechtskompendien 

kritische Betrachtung der Entstehungsgeschichte des Islam und der Person 
Muhammads zuzulassen. Denn die Person Muhammads gilt bis heute in 

in Rechtsfragen als absolut verbindlich. So lautet der Konsens der Gelehrten, 
dass Muhammads der arabischen Kultur des 7. Jahrhunderts n. Chr. entstam-
menden Auffassungen, seine Vorlieben und Urteile, aber ebenso seine Kriegs-
handlungen prinzipiell unhinterfragbare Norm für alle Kulturen und Zeiten 

-
-

forderlich. Die politische Sprengkraft dieser Nachahmung des Vorbilds Mu-

leichter gelingt.
-
-

durchzusetzen einschließlich seines politischen und gesellschaftlichen An-

errichten. 
-

chen Freiheits-, Gleichheits-, Menschen- und Frauenrechten kompatibel. Mit 
einer solchen Lehre des Islam, der auch in Gesellschaft und Politik zu gelten 

gleichzeitig Muslime und Deutsche sein, stürzen Imame die Jugendlichen in 
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ab, andere geraten in die Fänge radikaler Gruppierungen. Damit das nicht 
geschieht, muss von Imamen und Verbänden ein kritischer Diskurs zur Gül-
tigkeit des Schariarechts, zu Frauenrechten und zur Religionsfreiheit geführt 
und jungen Muslimen gangbare Wege für ein Leben in einer pluralistischen 
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1  



-
lich viel Gutes, um das Leben von Hilfsbedürftigen menschlicher zu machen. 
Sie setzen sich mit Engagement und Energie, gelegentlich auch mit Leib und 

Andere berufen sich seit Jahrhunderten auf Gott, um Kreuzzüge zu führen 
-

menschlichen Gräueltaten zurück, im festen Glauben, damit Gott zu gefallen.
-

überheblich davon überzeugt, Gottes Willen zu folgen. In beiden Fällen je-

Weder gibt es absolute, noch objektive Wahrheiten. Glaubensfragen lassen 

falsche methodologische Ansatz, den Willen Gottes mit Hilfe von Rationalität 

-
-

-
kenntnisse gestritten. 

2 Modernisierung schafft in Glaubensfragen keine 

von Religion und Religiosität.
Ob Menschen gläubig sind oder nicht, hat nichts mit Intelligenz, Einkom-

-

2   Die Säkularisierungshypothese besagt, dass Hand in Hand mit verbesserten Lebensbedin-



(also stichhaltige) Verhaltensunterschiede sind bis anhin nicht erkenn- und 
3 

Trotz verbesserten allgemeinen Lebensbedingungen, mehr Bildung für alle 
und dem allgemein verfügbaren Wissen über Urknall, über die Entstehung 
von Leben oder der Entschlüsselung von DNA-Strukturen haben sich der Be-
darf und die Suche nach Spiritualität, Transzendenz, Sinngebung und über-

noch stark.

Kirchenbindung seit Jahrzehnten an Bedeutung verlieren.4

-

-

believing without belon-
ging -
titutionelle Religionsgemeinschaft verzichten. Daneben tritt aber eine eben-

5

3   

(Hrsg.). The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics. Ethics and 

u. Laurence R. Iannaccone. Religious decline in the 20th century West: Testing alternative 

4   Heiner Meulemann. Religiosität und Säkularisierung. In: Bundeszentrale für politische Bil-

5   Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR): Jahresgut-
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verändert. Ein „religionspolitischer Multikulturalismus“ macht sich breit.6 Er 
fordert Gesellschaft, Politik und auch den Rechtsstaat gleichermaßen heraus. 

-

Während Jahrhunderten und mit hohem Blutzoll mussten Europa und 
-

-

-

 

unterschiedlich gehandhabt und vollzogen.7 -
-

delbar in allen Mitgliedsstaaten des Europarates (als Hüter der Europäischen 
Menschenrechtskonvention, EMRK):

achten 2016. Berlin (SVR GmbH) 2016. S. 15.
6   

einen aufgeklärten Multikulturalismus, Bielefeld (transcript-Verlag) 2007.
7   

Kriegen blutig erkämpfte Kompromiss, der europäisches Denken prägt. Entsprechend gibt 
es in Europa Staatskirchen mit ihrem ursprünglich dominanten heutzutage deutlich abge-

-
-



-

-
schaft mit anderen zu bekennen“, so steht es in der Bundesverfassung der 

die Religionsfreiheit dank der EMRK in (fast) ganz Europa.

•  Wie jedes einzelne Grundrecht an verschiedenen Stellen mit anderen 

in einem Rechtsstaat selbstverständlich, dass die Normenkollision, also das 
-

entscheiden ist.

Die Religionsfreiheit ist nicht reibungslos, und sie gilt nicht schrankenlos. 
-

lichen Ordnung, der Gesundheit und Moral oder dem Schutz der Rechte und 
-

Demokratie und Rechtsstaat müssen in einem komplexen Zusammenspiel 

-
schauung von Gläubigen und Atheisten, Christen und anderen Religionen, 

-

dass alle anderen sich seinen Werten und Überzeugungen anschließen. Aber 
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alle müssen sich im Werben um Anerkennung und im Wettstreit der Weltan-

uneingeschränkt. 

Der „religionspolitische Multikulturalismus“ rechtfertigt keinen „rechtspoli-
tischen Multikulturalismus“.8 Das Grundgesetz ist unteilbar. Es gilt für alle 
gleichermaßen nach dem Grundsatz „alle Rechte für alle“. Die Universalität 
des Grundgesetzes als Fundament des Rechtsstaates ist DIE deutsche DNA 

-
schaftliche Prosperität der Gesellschaft.

grundgesetzlich geschützte Normen anderer verletzen. Neben den Grund-
-

sammenlebens für den Zusammenhalt einer Gesellschaft prägend und damit 

Kulturhintergrund. 

-
gungen von dieser durch die Verfassung und die demokratische Grundord-
nung vorgegebenen Fahrtrichtung sind nicht zu akzeptieren und auch nicht 

9

Der oft nicht auf der Hand liegende Kompromiss zur Beilegung von Ziel-

10 Von der Rechtsprechung 

8    Den Begriff des „rechtlichen Multikulturalismus“ hat insbesondere Christian Joppke geprägt 
-

ration. A.a.O. S. 141.
9  SVR Integration und Migration. A.a.O. S. 18.
10  -

gativer Religionsfreiheit am Beispiel des lautsprecherverstärkten islamischen Gebetsrufs vom 



-

-

Kraft der in der Verfassung verankerten, allgemein gültigen demokratischen 
11

 

Die Grenzen der Religionsfreiheit zeigen sich heutzutage insbesondere bei 
-
-
-

europäischer Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen, gegebenen- und notfalls mit 

Wer als Asylsuchender, anerkannter Flüchtling oder über andere Kanäle 

Regeln und Verfahren respektieren, die sich im Laufe der Zeit hierzulande 

müssen lernen und integral, ohne Abstriche oder Kompromisse akzeptieren, 

auch die Toleranz Andersgläubigen gegenüber und der absolute Verzicht, 
-
-

land per Gesetz und nicht mit Waffen oder Fäusten geregelt.

11  SVR Integration und Migration. A.a.O. S. 18.
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aber ist, dass es europäischen Gesellschaften zunehmend besser gelungen 
-

-

Der Erfolg der beiden Prinzipien „Religionsfreiheit“ und demokratische, 
-

-
ropa und Deutschland aus einem düsteren Mittelalter in eine erfolgreiche 
Neuzeit geführt haben.



Christen unter Druck?

 

absolvierte anschließend das „German-Turkish Masters Pro-
gram in Social Sciences“ an der Middle East Technical Uni-

-
trum Moderner Orient tätig. Herr Volk hatte im Frühjahrsse-

mester 2014 einen Lehrauftrag am Seminar für Nahoststudien der Universi-
tät Basel und ist seit 1. Februar 2014 Koordinator Islam und Religionsdialog 
in der Hauptabteilung Politik und Beratung der Konrad-Adenauer-Stiftung.

1, „Unseren Ge-
2

Christen sind“3 und „Deutschland: Christen geraten unter Druck“4 sind nur 

1   

html (21.01.2016).
2   -

tik/ausland/article151749683/Unseren-Gemeinden-droht-der-voellige-Untergang.html 
(02.02.2016).

3   

4   -
ten/nachrichten/einzelansicht/article/deutschland-christen-geraten-unter-druck.html 
(07.03.2016).
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einige von zahlreichen Artikelüberschriften der vergangenen Monate, die 

-
-

betroffen seien.5

Dieser Beitrag ist ein Plädoyer für das unveräußerliche Menschenrecht auf 
Religionsfreiheit für alle Religionsgemeinschaften. Er stellt die Frage, ob und 

unter Druck geraten.

Marginalspalte 1: Nahezu alle Religionsgemeinschaften sind Opfer von Be-
drängung und Unterdrückung.

Laut „Open Doors“ habe die Verfolgung von Christen auf allen Kontinenten 
-

ermordete Christen und 1062 angegriffene Kirchen). Das European Center 

Europa (OSCE)6 -

vom März 2016.7 Dabei stellt KIRCHE IN NOT in seinem umfassenden Bericht 
zur Religionsfreiheit von 2014 fest: „Mit gutem Grund konzentrieren sich 

Bericht zeigt, ist dies nicht die ganze Geschichte. Von den 20 Ländern, die 

-

8 

5   -

6   OSCE Conference in Vienna on Intolerance and Discrimination against Christians: “Christi-

7   -

8   Siehe ebd. S. 5. 



Opfer von Verfolgung und Unterdrückung sind. Es steht außer Frage, dass im 

in Iran oder von Muslimen in Indien sind bekannt und verdienen auch eine 
klare Verurteilung. Es gibt viele Erscheinungsformen der Einschränkung von 

Motive beziehen“9 -
schiedliche Berichte zur Religionsfreiheit auf besonders starke Einschrän-
kungen in der Glaubensausübung von Christen hin. Dies trifft vor allem auf 
einige Regionen in Afrika und in Ländern des Nahen Ostens zu. 

Marginalspalte 2: Berichte über Schikanen und Angriffe auf christliche 
Flüchtlinge in Deutschland häufen sich.

und Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge vor allem Christen Opfer 
-

tum konvertierte, ehemals muslimische Flüchtlinge berichten davon, dass 

-
land (ZOCD) positionierte sich zuletzt im Februar 2016 und formulierte klar: 
„Eine temporär getrennte Unterbringung von Christen und Jesiden muss ins 

-
droht, da sollten sie nicht auch noch in Deutschland in Gefahr geraten.“10 
Solche Aussagen rütteln auf, auch da in einem zunehmend säkularisierten 
Europa die Diskussion über die Rolle von Religionen durch die stärkere Prä-
senz des Islams erneut auf die Tagesordnung gelangt. Dennoch sollte vorsich-

-

gleichzusetzen. 

9   Theodor Rathgeber. Bedrängte und verfolgte Christen. 2015. In: Konrad-Adenauer-Stiftung. 

10   

die-demokratie/ (14.03.2016).
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Wie steht es also um die aktuelle Situation der Christen? Geraten Christen 
lediglich in bestimmten Weltregionen unter Druck oder sind sie selbst in 

derzeitige Situation der Christen beschreiben? Sind Christen tatsächlich im 

Da es schon viele andere Quellen11 gibt, erhebt der vorliegende Artikel 
nicht den Anspruch, allumfassend die unterschiedlichen Einschränkungen 
der Religionsfreiheit für Christen in den verschiedenen Weltreligionen im 

Marginalspalte 3: Religionsfreiheit ist ein universelles Menschenrecht, es ist 
in Art. 4 GG und in Art. 18 der Menschenrechtserklärung verankert.

Das Recht auf Religionsfreiheit ist in Artikel 4 des Grundgesetzes und als 
unveräußerliches Menschenrecht seit 1948 in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen (VN) festgeschrieben. In Artikel 18 
der VN-Menschenrechtserklärung heißt es: „Jeder hat das Recht auf Gedan-

seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit 

-
-

Lage bedrängter und verfolgter Christen untersucht, machte zuletzt in sei-
nem jährlich erscheinenden Weltverfolgungsindex deutlich: „Das Jahr 2015 

-

11  

-
-

der Religionsfreiheit vorlegen und die Deutsche Bischofskonferenz aktualisiert gemeinsam 



12 Auch der Sonderbe-
richterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit des VN-Menschen-
rechtsrats, Heiner Bielefeldt, formulierte vor einiger Zeit, dass 2015 kein gutes 

 

In seinem Bericht als VN-Sonderberichterstatter stellte Professor Bielefeldt 
-

gegenseitig bedingend Artikel 18 und Artikel 19 des 1976 in Kraft getretenen 
Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (VN-Zivilpakt) 
für demokratische und freie Gesellschaften seien. Während Artikel 18 das 

Grundrecht der freien Meinungsäußerung formulieren, hätten beide Artikel 
zum Ziel das sogenannte forum internum, -
gen eines Menschen, in ihrer Formulierung und Ausübung zu schützen.13 

-
(forum externum) unter bestimmten Umständen 

hingegen stets geschützt bleiben müsse.14 Das Deutsche Institut für Men-

„Die Einschätzung, nach der die Meinungsfreiheit und die Religionsfreiheit 

einem Missverständnis, so der Sonderberichterstatter. Denn die Religionsfrei-
heit schützt nicht die Religion als solche, sondern die Freiheit des Einzelnen, 
sich einer Religion anzuschließen oder auch auf Religion zu verzichten. Daher 
schließt die Religionsfreiheit eine kritische oder auch satirische Auseinan-
dersetzung mit der Religion nicht aus.“15 Diese Einschätzung ist gerade im 

12  Siehe Weltverfolgungsindex 2016 von „Open Doors“, Seite 9. 
13  Siehe: Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief. 23 December 2015, 

United Nations, General Assembly, Drucksache: A/HRC/31/18, Seite 4 und Seite 9.
14  

15   -
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-
onsgemeinschaften nicht unbedeutend, da sich somit auch Muslime mit einer 

-
heit bedeutet eben auch, sich kritisch mit Religionen auseinandersetzen zu 
dürfen. Im Übrigen umfasst die Religionsfreiheit auch das Recht auf Konver-

Religionsfreiheit).

 

Marginalspalte 5: Das Menschenrecht auf Religionsfreiheit muss eingefordert, 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Volker 
Kauder, der sich seit Jahren für die Themen Religionsfreiheit und die Lage der 

-
letzt, im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen unterschiedlicher reli-

-
satz für Religionsfreiheit hat aber auch eine über die Frage des Individuums 

leben kann, ist auch die Gesellschaft frei.“16 Das politische Signal solcher Aus-
sagen ist in seiner Wichtigkeit nicht zu unterschätzen. Es bedeutet aber auch: 

das Recht auf Religionsfreiheit konsequent einfordert und durchsetzt. 

Marginalspalte 6: Stärkere Betonung von Religionsfreiheit in Gesprächen der 

Demnach dürfen Muslime in Deutschland Moscheen und Juden Synago-
gen als ihre Gebetsstätten errichten und unterhalten. Im Gegenzug sollte al-

sende Information zum Bericht des UN-Sonderberichterstatters über Religions- und Welt-

-
fassende-information/ (09.03.2016).

16   Volker Kauder. Verfolgte Christen. Einsatz für die Religionsfreiheit. Holzgerlingen: SCM 
Hänssler Verlag, 2012. S. 9



in denen das Grundrecht auf Religionsfreiheit nur eingeschränkt oder gar 
-

in der muslimisch geprägten Welt Kirchen, Aleviten in der Türkei ihre Cem-

ohne Schikanen und Einschränkungen nachgehen dürfen müssten. Diese For-

Internationale Experten sind sich darin einig, dass das Recht auf Religions-

-
-

-

in denen das Menschenrecht auf Religionsfreiheit stark oder sogar sehr stark 
17 

-
folgen: Es gibt staatliche und nicht-staatliche Akteure. 

vielfältig sein. Neben staatlichen Repressionen treten vermehrt nicht-staatli-
che Akteure auf, die als extremistische Gruppierungen einer politischen Ideo-

Die Terrorgruppe „Islamischer Staat“ (IS) in Syrien und im Irak ist solch ein 

anschließen. Dies betrifft neben Jesiden, Juden und Christen auch Muslime. 

-

17  
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dung ist verboten) in Nigeria, die seit Jahren gezielt christliche Schülerinnen 
-

vorgehen, schränken das Grundrecht auf Religionsfreiheit massiv ein und 
stellen damit eine Gefahr für unser Verständnis einer freien und demokrati-
schen Gesellschaftsordnung dar. Hinzu kommen in zahlreichen muslimisch 
geprägten Ländern starke sektiererische Auseinandersetzungen innerhalb des 

-

Denominationen des Islams.

unter Einschränkungen der Religionsfreiheit leiden, zu.

umfassende Studie zu globalen Einschränkungen der Religionsfreiheit und 
-

-
-

Lebens betroffen.18 

in 102 der 198 und Muslime in 99 der 198 untersuchten Länder Opfer von 
staatlichen oder nicht-staatlichen Diskriminierungen und Einschränkungen 

18   

org/2015/02/26/religious-hostilities/ (02.03.2016).



bei der Ausübung ihres Glaubens. Der Bericht kommt außerdem zu dem Er-

erreichten diese in Europa sogar ein Sieben-Jahres-Hoch.19 Obschon Juden 

der 198 aufgelisteten Länder diskriminiert. Bei Juden ist im Vergleich zu 2007 
(damals noch in 51 Ländern) ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen:20 Auf 

-
feindungen betroffen seien: In 34 von 45 europäischen Ländern seien 2013 
Einschränkungen der Religionsfreiheit von Juden und in 32 Ländern für Mus-

21

-
-

mierend und erfordert ein noch stärkeres Eintreten für das unveräußerliche 
Grundrecht auf Religionsfreiheit und eine grundsätzliche Diskussion über den 

 
 

Im Europäischen Parlament beschäftigt sich seit Jahren eine interfraktionelle 

-

-

Akteure. 
Staatlicherseits beobachtet der Bericht verschiedene Maßnahmen der Ein-

schränkung der freien Religionsausübung: es gäbe in einigen Ländern eine 

19   

tank/2015/02/27/5-facts-about-religious-hostilities-in-europe/ (02.03.2016).
20   

21   

tank/2015/02/27/5-facts-about-religious-hostilities-in-europe/ (02.03.2016).
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-

-

von Gebetsstätten zulassen, jedoch lediglich für die vorherrschende Reli-

bemerkbar.

Marginalspalte 10: Beschränkung der Religionsfreiheit durch Repressionen 
oder gezielte Gesetzesverschärfungen.

-
-

-

eingehalten hätten. 

 

Der EU-Parlamentarierbericht kommt zu dem Schluss, dass vor allem nicht-

Niederreißen von hinduistischen Tempeln durch muslimische Mobs in Bang-
ladesch, das Verbrennen von Moscheen und Kirchen durch radikalisierte jü-

Gesetzgebungen gestützt. Dabei stellt der Bericht heraus, dass solche sozia-

Staaten in Westeuropa und Nordamerika davon betroffen seien.22

22   -
ropean Parliament Intergroup on Freedom of Religion or Belief and Religious Tolerance“. 
Siehe URL: https://freedomdeclared.org/media/EU-2014-Intergroup-Report-FINAL.pdf 



Das Ein- oder Beschränken des Grundrechts auf Religionsfreiheit kann viel-
-

nen das Recht auf freie Religionsausübung untergraben, sondern vermehrt 
auch nicht-staatliche Gruppen. Schon die Stigmatisierung, Ausgrenzung 

in einer afrikanischen Gemeinde benutzen zu dürfen oder als alevitische 

sind zu verurteilen. Es gilt unmissverständlich dafür einzutreten, dass das 
Recht auf Religionsfreiheit universell gültig ist und stets für alle Religions-
gemeinschaften Gültigkeit haben muss.

Marginalspalte 11: Verlässliche Statistiken über die Einschränkung der Re-

-

leben. Auch eine Rangfolge der schlimmsten Verfolgerstaaten aufzustellen, 
ist problematisch.“23 Deshalb gerät auch „Open Doors“, gerade im Hinblick 

-
schaftliches Instrument handele, sondern vielmehr Tendenzen der Bedrän-
gung von Christen aufzeigt und diese der breiten Öffentlichkeit zur Verfü-
gung stellt.

Im aktuellen Weltverfolgungsindex führt Nordkorea zum 14. Mal in Folge 
die Liste an und schränkt Christen somit am stärksten in der Ausübung ihres 

-

(18.02.2016).
23   -

verfolgungsindex-2015-syrien-china-iran-diskriminierung-christen (07.01.2016).
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tens 70.000 als „Feinde des Regimes“ in Arbeitslagern inhaftiert. Auf der 
Liste folgen Irak, Eritrea, Afghanistan, Syrien, Pakistan, Somalia, Sudan, 

und Eritrea gilt als eines der Länder, in dem sich die Situation für Christen 
in kürzester Zeit dramatisch verschlechterte. 

Allgemein lässt sich festhalten, dass unter den 50 im Index aufgelisteten 
-

tische Extremismus in vielen Ländern zum Hauptgrund der Verfolgung und 

konstatieren, dass sich die Situation für Christen in der islamischen Welt 

Haram in Nigeria und die Shabaab-Miliz in Somalia oder die Terrororgani-
-
-

achtenden Ideologie. 

freie Religionsausübung von Christen.
Auch andere Berichte deuten auf diese Tendenz hin. So heißt es in einem 

Artikel der WELT: „Unter kaum einer Religion und Ideologie haben so viel 

Dieser dominiert in neun der zehn Länder, in denen Christen den meisten 
und heftigsten Repressionen ausgesetzt sind.“24

-
kalisierung nicht nur in der muslimisch geprägten Welt, sondern auch im 
Hinduismus in Indien und im Buddhismus, z. B. in Myanmar, zu beobachten 
sei. 

24   -

(14.03.2016).



 

-

-

Weltverfolgungsindex heraus, dass afrikanische Staaten in der Rangliste der 
Einschränkung der Religionsfreiheit für Christen nach oben rutschen. Dem-

dem afrikanischen Kontinent, allein sieben unter den ersten 20 Ländern. So 

-

-

-
rad-Adenauer-Stiftung in Jordanien, Otmar Oehring, stellt in diesem Zusam-
menhang ebenfalls fest: „Vor 2011 lebten in Syrien 1,1 Millionen Christen. 

-

25 Die Lage im benachbarten Irak sieht ähnlich 

26, sodass 
auch dort ein unmittelbarer Exodus christlichen Lebens zu drohen scheint. 

25   Otmar Oehring. Zur Lage der Christen in Syrien und im Irak. 2015. S. 76. In: Konrad-Adenau-

26   
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-
bilisierung der kurdischen Autonomie im Norden Iraks heraus, die auch dazu 

27 

Marginalspalte 13: In zahlreichen Ländern erfolgt die Einschränkung von 
Christen auf subtile Weise.

-
-
-

lungen des Schicksals der orientalischen Christen, gerade in Syrien und im 

klassische Methoden der Einschränkung von Christen seien.28 Diese Erschei-
nungsformen der Beeinträchtigung des Grundrechts auf Religionsfreiheit für 

-
-

Menschen beeinträchtigt ist.

Marginalspalte 14: Christen gelten in einigen Erstaufnahme- und Asylunter-

-

Religions- und Glaubensfreiheit neu auseinanderzusetzen“29, so der Vor-
sitzende des Stephanuskreises30 der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heri-
bert Hirte im Dezember 2015. In der Tat mehren sich in den vergangenen 

27   

28   Theodor Rathgeber. Bedrängte und verfolgte Christen. 2015. In: Konrad-Adenauer-Stiftung. 

29   

30   Der Stephanuskreis ist ein überkonfessioneller Gesprächskreis von mehr als 80 Abgeordneten 
in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, der sich für Religionsfreiheit und das Schicksal von 



-
terkünften in einigen Regionen Deutschlands christliche Flüchtlinge auf-

-
rein‘ zu sein“31.

-
richtet.32 Dabei scheinen besonders zum Christentum konvertierte Flücht-
linge betroffen zu sein, da diese von muslimischem Wachpersonal oder ande-

Dreieinigkeitsgemeinde, Gottfried Martens, dass christliche Flüchtlinge in 
Küchen von Asylunterkünften nicht ihre Speisen herstellen dürften, da an-

-
hauptet: „Bei christlichen Konvertiten, die ihren Glauben nicht verheimli-
chen, geht die Wahrscheinlichkeit, Opfer von Übergriffen oder Mobbing zu 

33

-

-
scheinlich gehen Anfeindungen in Asyl- und Erstaufnahmeeinrichtungen 
für Flüchtlinge auf eine Reihe unterschiedlicher Gründe zurück. Eine große 

-

31   Meldung der KNA vom 10. Februar 2016: „Glaubensbrüdern in der Fremde Heimat bieten“
32   

politik/deutschland/article151104662/Muslimische-Security-verpruegelt-Christen-im-Asyl-
heim.html (19.01.2016).

33   

deutschland/article146919471/Islamisten-bedrohen-Christen-in-Fluechtlingsheimen.html 
(27.09.2015).
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sammen, ohne Privatsphäre und unter angespannten Rahmenbedingungen. 

die Verarbeitung vergangener und auf der Flucht erlebter Umstände zu einer 
-

tend genug, kommen oft noch Situationen hinzu, in denen sich Verfolger und 
Verfolgte aus den Herkunftsländern in Deutschland in denselben Erstauf-

begegnen.

Marginalspalte 15: In vielen Erstaufnahme- und Asylunterkünften gibt es 

-

die Häufung von Ausschreitungen gegenüber konvertierten christlichen 
Flüchtlingen. Vor allem in den neuen Bundesländern. Ohne auch hierfür va-

-

ist bekannt über Anfeindungen gegen arabische Christen, die schon in ihren 
-
-

-

Pfarrer Martens und dem Zentralrat Orientalischer Christen in Deutschland 
-

Vorsitzende der Arbeitsgruppe „Verfolgte Christen“ der CDU Deutschlands, 
Ute Granold, forderte Anfang März 2016 konkrete Schritte, „damit Chris-

-
34. Professor Heri-

34   Siehe Pressemitteilung der CDU Deutschlands vom 9. März 2016 zum Thema „AG Verfolgte 
Christen: Mehr Schutz für Christen in Flüchtlingsunterkünften“.



Falle muss in deutschen Erstaufnahme- und Asylunterkünften ebenso unein-
geschränkt das Recht auf freie Religionsausübung gelten und die Einhaltung 

-
gungen unbedingt zu berücksichtigen, um frühzeitig zu verdeutlichen, dass 
es in Deutschland keine religions- oder kulturbedingten Rabatte auf unser 
Verständnis von Freiheitsrechten gibt. Und hierzu zählt ganz elementar auch 
das universale Menschenrecht auf Religionsfreiheit. 

-

-
brechen aufgelistet. Die in Österreich ansässige Beobachtungsstelle der In-
toleranz und Diskriminierung gegen Christen sammelt hingegen gezielt Be-
richte über Einschränkungen von Christen und listet in den drei Kategorien 
„anti-christliche Übergriffe“, „Intoleranz gegen Christen in Gesetz und Poli-

-
den seien.35 Zusammenfassend hält der Bericht auf 2013 bezogen fest: „Im 
vergangenen Jahr konnte eine Zunahme an Fällen von Vandalismus gegen 

europäischen Staaten zu diesem Thema kaum Statistiken oder Studien.“36 Es 

35   

36   

html (10.03.2016).



Christen unter Druck?        

-

-
-

Das Grundrecht auf Religionsfreiheit ist unveräußerlich und universell gül-

nicht vorliegt, mangelt es mehrheitlich auch an anderen Grundrechten. Oft-
mals ist dort auch der soziale Frieden gefährdet. Neben staatlichen Akteuren 

-

Flüchtlingsunterbringung vermehrt zu Berichten über Diskriminierungen 
-

ligionsfreiheit in Deutschland nicht ernsthaft gefährdet. Wo Probleme be-

ihren Herkunftsländern sind unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedrän-
gung, Unterdrückung und Verfolgung in zahlreichen Weltregionen im Hin-
blick auf Deutschland nicht zielführend. 

Marginalspalte 17: Das Grundrecht auf Religionsfreiheit ist unveräußerlich 

Religionsgemeinschaft auszunehmen. Am stärksten bleiben allerdings Chris-
ten betroffen, direkt gefolgt von Muslimen. Alarmierend ist die Zunahme 
antisemitischer Ausschreitungen und die Tatsache, dass Juden in 77 Ländern 
aufgrund ihrer Religion Anfeindungen ausgesetzt sind. 

-

-
res Miteinanders in Deutschland. Einerseits ist in vielen Weltregionen eine 

-



-

Es gibt bereits eine Vielzahl an Initiativen und Bekundungen, die sich der 
-

schrieben haben. Die Arbeitsgemeinschaft „Verfolgte Christen“ in der CDU, 
der Stephanuskreis in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und die Ankün-

-
gionsfreiheit vorzulegen, belegen dies. Im September 2015 fand eine erste 

Thema Religionsfreiheit statt, an der mehr als 140 Parlamentarier aus na-
-

sem Herbst in Berlin fortgesetzt und hat sich zum Ziel gesetzt, auf Initiative 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, durch die Vernetzung von Parlamentari-

-
kationen und Fachgespräche den Themen Religionsfreiheit und Situation von 

-
tinuierlich auf das Schicksal von Christen hin und engagieren sich für eine 
Verbesserung ihrer Lage. 

Marginalspalte 18: Drei Handlungsempfehlungen: 1. Keine getrennte Unter-

 

-
linge in deutschen Erstaufnahme- und Asylunterkünften das Grundrecht auf 

-
gionsgemeinschaften getrennte Unterbringung vielleicht kurzfristig ange-

-

zu müssen oder nicht zu einer anderen Religion konvertieren zu dürfen. Die-



Christen unter Druck?        

-
-

ankommenden Menschen in Deutschland.

Attacken.

 

-
-
-

Marginalspalte 20: 3. Stärkung einer gesellschaftlichen Debatte über religi-

 

-

-

Geboten steht, herrscht in Deutschland doch ein grundsätzlich positives 
Verhältnis zu Religionen vor. Gesellschaftlich tut eine Diskussion über eine 

vermuten steht, dass Muslime in Deutschland zukünftig noch sichtbarer und 

-
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Der Artikel erschien zuerst als: Thomas Volk, „Christen unter Druck?“, Analy-
sen & Argumente, Konrad Adenauer Stiftung, 3/2016 (202), S. 2–14. Wieder-
gabe mit freundlicher Genehmigung.

37   

Bundestagsfraktion. Dezember 2015. 



Annette Schavan (61) ist die Deutsche Botschafterin beim 
Heiligen Stuhl. Sie lehrte als Honorarprofessorin am Semi-
nar für Katholische Theologie der Freien Universität Berlin 

-
-

-
riums der Ökumenischen Stiftung BIBEL UND KULTUR.

Am 26. Februar 2015 fand in Hannover die Feierstunde zum 50. Jahrestag der 
Unterzeichnung des Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land 
Niedersachsen statt. Das im Jahr 1965 unterschriebene „Niedersachsenkonkor-
dat“ war der erste Staatsvertrag dieser Art zwischen einem deutschen Land und 
der katholischen Kirche. Vor rund 150 geladenen 150 Gästen im Festsaal des 
Alten Rathauses, darunter dem päpstliche Nuntius in Deutschland, Erzbischof 

-
wort an die Entstehungsgeschichte dieses Vertragswerks und seine Bedeutung in 
der Gegenwart und begrüßte die Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland 
für den Heiligen Stuhl (Vatikan) zu ihrem Grundsatzreferat zur Religionsfrei-
heit. Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung von der Webseite der Botschaft 
URL: http://www.vatikan.diplo.de/contentblob/4533290/Daten/5482809/20
150226redehannover.pdf.

-
gen Respektes. Ihre Grundlage ist eine Atmosphäre der Religionsfreundlich-
keit des Staates und der Demokratiefreundlichkeit der Kirche. Sie sind ein 

-



Wer sich mit Überzeugungen beschäftigt, die in einer Gesellschaft gelebt 
-

nung von Menschen und eine Quelle von Haltungen und Werten. Sie ist Teil 
des kulturellen Gedächtnisses und damit verbundener Bilder und Deutungs-

und Traditionen des Kirchenjahres, in theologischen Fakultäten, Zentren für 
jüdische und islamische Studien und durch kirchliche Einrichtungen. 

-
sprochen, dass im Zuge von Säkularisierungsprozessen Religion in die Privat-

des Neuen, vor dem die Tradition verblasst. Der Rückgang der Bindungsbe-
-

-

Bühne der Zeit. Politik kann nicht gleichgültig bleiben gegenüber den reli-

Kraft zu ignorieren. Eine solche Kraft ist das Christentum. So heißt es in der 
Begründung eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur „Anbringung 

-

Einstellungen nicht abstreifen, auf denen der gesellschaftliche Zusammen-
halt beruht und von denen auch die Erfüllung seiner eigenen Aufgaben ab-

immer man ihr Erbe heute beurteilen mag, von überragender Prägekraft 



1 Was für 

-

christlichen Inkulturation, neben anderen Quellen, zur europäischen Ge-

den großen zivilisatorischen Leistungen in Europa nach Jahrzehnten konfes-
-

Wächterfunktion über den rechten Glauben. In dem der Staat sich nicht mehr 
in Anspruch nehmen lässt als Urteilsinstanz über die rechte Ausübung der 
Religion, schafft er zugleich die Grundlage für Wege der friedlichen Koexis-
tenz der Konfessionen und Religionen. Diese Säkularisierung schafft Reli-

-
sen, zu einer Angelegenheit des Interesses und der Wertschätzung einzelner 
und vieler Bürger erklärt, ohne aber Bestandteil der staatlichen Ordnung 
als solches zu sein.“2 Damit ist der Weg geebnet für die Religionsfreiheit als 

3 muss. 

So beginnt auch das Grundgesetz nicht im Namen Gottes. Die Formulierung 

Staates, der niemals eine perfekte Ordnung ist und keinen absoluten Wahr-

-

mit einem furchtbaren Krieg überzogen hatte, galt die Überzeugung, dass 

1  

2   -

3  Ebd.



mit der Emanzipation des Staates von der Religion bis in das 20. Jahrhundert 
-

Emanzipation provoziert. Erst unter der Voraussetzung der Trennung von 

erinnerte: „dass ein moderner Staat aus dem Atheismus oder der Religion 
kein politisches Konzept machen darf.“4 

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist die Verfassung eines 

Somit verbietet es sich, mit dem Gottesbezug in der Präambel Bürgerinnen 

-
dernde Neutralität praktiziert. Sie steht in einem unmittelbaren Zusammen-

in modernen Gesellschaften ist anspruchsvoll. Für das friedliche Miteinander 
der Religionen ist unverzichtbar, die beschriebene Trennung von Staat und 
Kirche als eine kulturelle und religionspolitische Entscheidung zu akzeptie-
ren. Der Staat versteht sich nicht mehr als Urteilsinstanz über die rechte Aus-
übung der Religion. Religion bestimmt nicht staatliches Recht. Im Verhältnis 

4  
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-
-

-
gionsgemeinschaften gilt, dass der Staat nicht über die Rechtgläubigkeit der 

das Grundgesetz zu achten und die damit verbundene Rechtsordnung eines 
-

Religion eine Voraussetzung für die Religionsfreiheit liegt, deshalb bedeu-

-

Akzeptanz von Toleranz gegenüber Andersgläubigen als Grundlage der Frie-
densfähigkeit von Religionsgemeinschaften im Verhältnis zueinander und als 
Grundlage der Freiheitsfähigkeit im Verhältnis von Politik und Religion. 

Staates. Aus der Perspektive des Staates besteht zugleich ein Interesse daran, 
dass im Sinne 5 der friedlichen Koexistenz verschiedener Religionen in einer 

Paul II beim Friedensgebet 1986 in Assisi so formuliert hat: „Mit den anderen 

-

Kirche. In Deutschland gibt es auch deshalb seit einigen Jahren Bemühun-
gen, neben dem katholischen, dem evangelischen und dem jüdischen Religi-

-



-
-

zu einer Haltung des Respektes gegenüber jenen führt, die anders glauben 
oder nicht glauben. 

-

-
logie an Universitäten gegründet (Münster, Osnabrück, Frankfurt, Erlangen-
Nürnberg und Tübingen). Seit den siebziger Jahren gibt es in Heidelberg die 
Hochschule für jüdische Studien und seit kurzem in Berlin-Brandenburg ein 

-

Theologien über die Jahrhunderte in Europa und eben auch in Deutschland 

gute Grundlage für den Weg des Dialogs der abrahamischen Religionen. Die 

Aufklärung als Teil des Dialoges. 

-

-

Frieden stiften, die der Toleranz ein Fundament geben. Es sind die Überzeu-

-
-

tik Teil der intellektuellen Kultur im Dialog der Religionen ist. Kritik hilft, 
Respekt einzuüben. Respekt und Demut sind Voraussetzungen dafür, dass 
Religionen in modernen Gesellschaften dazu beitragen, Frieden und Freiheit 

Konkordate sind Ausdruck der Verlässlichkeit im Verhältnis von Staat und 

und kulturelles Wirken. Schulen, Krankenhäuser und soziale Einrichtungen 
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in kirchlicher Trägerschaft sind Ausdruck einer freiheitlichen Gesellschaft. 

komme noch einmal auf die Rede von Papst Johannes II 1998 in Havanna zu-
rück. Er sagte damals auch: „Der Staat muss, fern von allem Fanatismus und 
extremen Säkularismus ein ruhiges, soziales Klima und eine adäquate Ge-

5 
Moderne Gesellschaften brauchen eine besondere Aufmerksamkeit für die 

Kirche oder Religionsgemeinschaft gebunden fühlen. Nicht zuletzt braucht 
es diese Aufmerksamkeit, um das kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft 
zu verstehen.

5  Ebd.



 

 

-
fangreiche Rankings, deren Verlauf über den ganzen Zeitraum in vielfältigen 

-
-
-

gebnisse stammen.
Die Zuordnung einzelner Länder erschien mir nicht sehr plausibel. Länder 

-

Deutschland für 2013 einen schlechteren SHI-Wert von 4,5 hat als Saudi-

-

Unterschiede in der Einstufung von Ländern im Vergleich zu den Ergebnissen 
anderer Forscher.

Also begann ich, einige Länder im Zeitlauf anzuschauen und dann Län-
der innerhalb eines Jahres und im Zeitlauf miteinander zu vergleichen. Das 

Zuverlässigkeit der Ergebnisse aufkommen.
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-
port-FINAL.pdf 

on-religion/ 

year-high/ 

fullreport.pdf

religion2/ 

religion/ 

Alle Angaben unten beziehen sich durchgängig auf den Stand, nicht auf das 

Religion staatlicherseits)

-
schaftliche Kräfte)



GRI: „Very high“ 6,6 ++ / „High“ 4,5 – 6,5 / „Moderate“ 2,4 – 4,4 / „Low“ 
0,0 – 2,3
SHI: „Very high“ 7,2 ++ / „High“ 3,6 – 7,1 / „Moderate“ 1,5-3,5 / „Low“ 0,0 
– 1,4

Deutschland

Deutschland GRI: 2007: 3,1
4,5
Religionsfreiheit von Regierungsseite von moderat 2007 zu (knapp) hoch in 

zu hoch, dass aber die rechtliche Beschränkung von Religionsfreiheit in 5 
Jahren in Deutschland stark zugenommen hat, ist durch nichts zu belegen.

Deutschland SHI: 2007: 2,1 5,3
2,5

die Zahlen für 2007/2009 und 2014 angemessen sind, die Zahlen für 2011 
und 2013 aber viel zu hoch.

die rechtliche und politische Freiheit ist sehr hoch, aber es gibt Diskrimi-

aber viel niedriger als der GRI, 2013 immer noch ein bisschen niedriger. Das 
stellt die Verhältnisse auf den Kopf.

b) Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern zum Jahr 2013

Lage etwas besser 
als in Deutschland in: Lage viel besser als in Deutschland 
in:
realitätsfern.

schlechter als Deutschland 
sind nur drei Länder Belarus, Bulgarien, Russland; besser sind z. B. Öster-
reich, Bosnien-H., Georgien, Italien, Malta, Serbien, Griechenland, Ungarn. 

der Realität nicht gerecht.
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Bulgarien SHI: 2007: 2,2  4,0 2,2 4,7
3,6 2,8 -
lich nicht geändert hat.

Indonesien GRI: 2007: 6,2 8,5
stark zu, in Wirklichkeit nimmt sie ab. Vergleiche dazu Iran GRI: 2007: 7,9

Mexiko 4,7
3,4 4,5 5,1

3,6 3,7 -
-

ren, ja ein Sprung seit 2012 innerhalb eines Jahres von 6,7 auf 3,7?  

gibt keinen Anhaltspunkt dafür.

Brasilien SHI: 2007: 0,8 3,7
derartige Verschlechterung von einem der besten Länder hin zu einer schlech-

Irak SHI: 2007: 10,0 7,4; 2014: 8,5. Hat es tatsächlich eine 

Syrien.

Saudi Arabien SHI: 2011: 6,5 3,6
Anhaltspunkt für eine derart starke Verbesserung des SHI, der damit mit 
Deutschland gleichzieht.

Ungarn GRI: 2007: 0,3 2,9
2,4 2,2: erhebliche Verschlechterung 

-
zelter Hass auf andere ‚Rassen‘ und soziale Gruppen und starker Antagonis-
mus der konfessionsverschiedenen sozialen Gruppen herrschen (Beispiele): 



Die 18 Berichte, die als Datenquelle dienen

Berichte sehr dünn ist. Den Berichten liegt keine Forschung vor Ort zu Grunde, 
ebenso keine Ausarbeitung von Experten in den genannten Ländern oder für 

Ergebnisse stammen ausschließlich aus der Codierung anderer Berichte, un-

die 18 Berichte alle sehr stark voneinander abhängig.

Amnesty International-Berichte (2013: Nr. 11) durch die Global Terrorism Da-

eher verschlechtert.

Nur 4 der 18 Berichte haben speziell mit Religionsfreiheit zu tun, alle anderen 

Themen.

Es wird deutlich gesagt, dass die 2. Quelle die eigentliche Quelle ist, die anderen 

-

Alle Berichte, die Spannungen für den SHI enthalten, berichten über Spannungen 
aus rassistischen usw. Gründen, keiner sammelt speziell oder differenziert nach 
Diskriminierung durch die Mehrheitsbevölkerung wegen deren Religionszugehö-
rigkeit. 

Keiner der Berichte strebt von seiner Natur her Vollständigkeit an, -

das: Wird über ein Land viel Negatives berichtet, steigt das negative Ergebnis, 

Die Berichte berichten über recht unterschiedliche Zeiträume und oft nicht nur 
über Dinge in den letzten 12 Monaten
festen Jahr zugeordnet.

Keiner der Berichte strebt irgendeine Art von Ranking an oder vergibt irgendeine 
Art von Punktesystem. Es ist also irreführend, dass PEW sich auf diese Berichte 



Viele der Berichte berichten nur über ausgewählte Länder, USCIFR z. B. über 0 

alle Länder. Für ein bestimmtes Land kann sich also die Zahl der Berichte von 

Die Berichte sind teilweise stark voneinander abhängig und verweisen aufeinan-
der als Quelle.

-
rum auf den Bericht des Außenministeriums und überhaupt Berichte der US-
Regierung berufen.

Berichte Nr. 2., 3., 4., 14., 16. sind politische, regierungsamtliche Berichte aus 
dem Bereich der US-Regierung, keine wissenschaftlichen Berichte, Berichte Nr. 
9. + 10. entsprechend aus anderen Staaten/Staatenverbünden.

Es werden keine Wissenschaftler in den Ländern zu Rate gezogen, und sei es nur 
für eine Plausibilitätsprüfung des Ergebnisses.

Keiner der Berichte enthält originäre Forschung in den jeweiligen Län-
dern,

Kommentar zu den 18 Berichten im Einzelnen

Ändert sich praktisch nicht von Jahr zu Jahr und besagt gar nichts über die 
reale Lage. So hat der Iran ein sehr gutes Bekenntnis zur Religionsfreiheit in 
seiner Verfassung.

   2.  U.S. State Department annual reports on International Religious Freedom
Anekdotisch, d. h. es werden nur Ereignisse aufgenommen, die an das Außen-
ministerium berichtet wurden, es gibt keine systematische Suche weltweit. Sehr 
stark von Positionen der US-Außenpolitik (siehe etwa den Bericht über Saudi-
Arabien) oder amerikanischen Vorurteilen abhängig.

Die Berichte beginnen immer mit dem, was hier als 1. genannt wird und be-
rufen sich viel auf andere unten gelistete Quellen.

Deutschlands Negativ-Punkte sind: vermeintlich unberechtigte Bevorzugung 
der Körperschaften des öffentlichen Rechts und Verfolgung von Scientology.



   3.  U.S. Commission on International Religious Freedom annual reports 
Wechselnd 10–15 Länder. Im Gegensatz zu 2. sehr wenig von Positionen der 
US-Außenpolitik abhängig, aber Hauptaufgabe ist es, dem Außenministerium 
„countries of concern“ vorzuschlagen.

   4. U.N. Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief reports
Berichtet jedes Jahr nur über sehr wenige, jährlich wechselnde Länder, die der 

-
stattung über dasselbe Land Jahr für Jahr.

Ist ein allgemeiner Demokratiebericht, der nicht speziell auf Religionsfreiheit 
eingeht.

   6. Hudson Institute publication: „Religious Freedom in the World“ (Paul 
Marshall)
Ist ein sehr guter, aber nur einmal erschienener Bericht, der also nicht für Ver-
gleiche Jahr für Jahr genutzt werden kann.

   7.–17. sind Menschenrechtsberichte, die sich nicht speziell auf religiöse 
Fragen beziehen und nur anekdotisch ausgewertet werden können.
   7. Human Rights Watch topical reports
   8. International Crisis Group country reports

human rights
10. Council of the European Union annual report on human rights 
11. Amnesty International reports

13. United Nations High Commissioner for Refugees reports
14. U.S. State Department annual Country Reports on Terrorism
15. Anti-Defamation League reports
16. U.S. State Department Country Reports on Human Rights Practices

Database

Ist ein sehr guter Rundbrief, der aber 1. fast ausschließlich Nachrichten anderer 
Quellen weiterleitet und 2. nur weiterleitet, was erhältlich ist und deswegen 
über einige Länder fast nie, über andere fast täglich berichtet.
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ev. Theologie studiert. Derzeit Promotion an der Technischen 
Universität Dortmund mit einem Stipendium der Konrad-
Adenauer-Stiftung, Mitarbeit am Internationalen Institut für 
Religionsfreiheit, Bonn. Forschungsgebiete: Innerchristliche 
Hilfe und Selbsthilfe in Verfolgung (Dissertationsthema) und 

Protestanten und in einer Zeit, in der Protestanten dank des Edikts von Nan-
-
-

über den menschlichen Geist herrschen dürfte.“1 

-
-

rund hundert antiprotestantische Verordnungen erlassen.
Schließlich ordnen das Revokationsedikt von Fontainebleau (1685) und 

Gottesdienstverbot und die Bekehrung der noch übriggebliebenen Protestan-
-

1   Mémoires pour montrer que les réformez françois, qui se sont retirez de France, à cause de la 
religion, ne doivent pas être privez de la jouissance de leurs biens (La Haye, 1707), 14.



anerkennen, nur einen Glauben haben.“2

-
goner in Frankreich innerhalb von nur einem Jahr bekehrt haben“, so 1688 

-

2   

-
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Häretiker bekehrt als Christus und 
seine Apostel es in zehn Jahren hät-

3 Viele Neubekehrte, 

ihren bisherigen Glauben heimlich 
-

schrift schreibt 1687 zutreffend: „Die 
Reformierten, die durch die Mission 

-

zeigen, aus Angst erneut verfolgt zu 
4

In den rund hundert Jahren Verfol-
gung existiert die protestantische 

Gottesdienste veranstaltet, Taufen und Eheschließungen administriert und 
Kirchensynoden abgehalten. Protestantischen Geistlichen droht die Hinrich-
tung. Auch die übrigen Versammlungsteilnehmer müssen mit harten Stra-

-

-
men und sonstige Erbauungsliteratur nach Frankreich zu schmuggeln. Da-

die Verfolger enthalten diese auch Fürbitten für die Verfolgten: „Stehe denen 

schenke ihnen die Gnade, dass sie bis zum Tod treu sind und die Krone des 
Lebens erlangen.“ In einem anderen Gebetstext heißt es: „Gott allen Trostes, 

-

3   

4   Nouvelles de la République des Lettres (Amsterdam, August 1687), 877.
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Abb. 3: Todesurteil für den Wüstenpfarrer Claude Brousson. Montpellier, 4. November 1698. © 2016 



 115 

5

-

-
-

um jemanden anzugreifen, sondern um uns selbst zu verteidigen. Durch die 
nun schon lange andauernde und täglich zunehmende schreckliche Verfol-

-

sobald unsere Väter, Mütter und anderen Freunde aus dem Gefängnis und 
-

6

-

-

Poitou oder in der Umgebung von Cognac zu kaufen: Durch die Flucht der 

5   Liturgie pour les Protestans de France, ou Prieres Pour les Familles des Fidéles privés de 
l´Exercice public de leur Religion. A l úsage des Protestans de ce Royaume (Amsterdam, 
1765), 127.331f.

6   Memoirs of the Wars of the Cevennes, under Col. Cavallier, in Defence of the Protestants 

of Villars (Dublin, 1726), 91.



Hugenotten bekommt man dergleichen 
da fast umsonst.“7 Asylländer sind u. a. 

-
derlande. Auch in Nordamerika, Südaf-

-
sche Protestanten eine neue Heimat. 

Trotz großer Herausforderungen für 

Aufnahmeländer von den Hugenotten 
in kultureller, geistesgeschichtlicher, 

-
cher Hinsicht. Gerade in den Bereichen 
der Textilproduktion, Feinmechanik und 

der Gold- und Silberschmiedekunst 
kommt es durch die Hugenotten und 

-

sich auch der überaus fähige Uhrmacher 

Einbürgerung vermerkt das Bürgerbuch 
von Genf neben den Personalien auch 
den Fluchtgrund: „Philippe Terrot ... aus 
Pont-en-Royans im Dauphiné … im Alter 
von 15 Jahren nach Genf gekommen 

-
ter und Uhrenhändler.“8 

-
bung des Edikts von Nantes steht fest: 
Durch die intolerante Religionspoli-
tik, die Flucht der Hugenotten und den 
damit verbundenen Wissenstransfer hat 
Frankreich dauerhaft immensen Scha-
den genommen.

7   

8   Covelle, Alfred-Lucien. Le Livre des Bourgeois de l áncienne République de Genève (Genève, 
1897), 429.

-
-
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Die lange Leidens- und Verfolgungszeit der Protestanten in Frankreich endet 
-

rechtliche Anerkennung zugesteht. Die Religionsfreiheit folgt 1789 mit der 

-

führt in der Nationalversammlung zu heftigen Debatten. Ein Restitutionsge-
setz bestimmt 1790, dass alle Protestanten und ihre Erben früheres Eigen-
tum, das man ihnen „in Zeiten der Unruhen und Intoleranz“9 genommen hat, 
zurückerhalten sollen oder dafür angemessen zu entschädigen sind. 

Bibliothek für Hugenottengeschichte 

-

-
cke. Unter dem Wahlspruch: „Wir verbinden. Vergangenheit und Gegen-

neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über Beiträge zur 

erhältlich.

Bibliothek für Hugenottengeschichte
Friedrichstraße 35
53111 Bonn
Deutschland
E-Mail: info@bfhg.de

9   

(Paris, 15.12.1790), 2.



-



 
 

Jun.-Prof. Dr. Handan Aksünger ist seit dem WS 2014/2015 
Juniorprofessorin für das Alevitentum und stellvertretende 
Direktorin der Akademie der Weltreligionen an der Univer-
sität Hamburg. Seit dem WS 2015/16 leitet sie den BA-Teil-
studiengang „Alevitische Religion“. 2011 promovierte Ak-
sünger als Kollegiatin des DFG-Graduiertenkollegs über ale-
vitische Migrantenselbstintegrationen an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster. 2006 und 2014 arbeitete sie 

in Düsseldorf und Berlin im Bereich der Integrationspolitik. Ihre Forschungs-

Sehr geehrte Vizepräsidentin Rupp,

liebe Kollegin Katajun Amirpur 
lieber Kollege Wolfram Weiße, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
besonders liebe Ursula Neumann, 
liebe Gäste, 

 
Du brauchst nicht in die Ferne zu gehen, um dies zu sehen



 
 

 
Und gehe nicht in die Wildnis

4.  Das ist das Wort der vier Bücher 
Das ist der Kern der Wahrheit 
Das ist die Spur der Wirklichkeiten 
Verlasse diesen Weg nicht

5.  Ich bin Melûli, äußerlich ein Mensch 

Übersetzung: Aksünger/Burc

Ich habe mich für diesen einen Auszug aus dem Gedicht „Gott ist uns näher 
als wir uns selbst“  Melûli Baba1 entschie-

Letzteren beginnen. Als 

(  
ve Nefesler) auf ihrer Langhalslaute 
heute praktiziert.

-
-

Mensch und eine tolerante Beziehung zu anderen Religionen gekennzeichnet 
ist, herauslesen.

Seite von allen Religionen erforderlicher denn je. Wir erleben leider allzu oft, 
-

hoheit ihrer Religion ringen müssen, um diese aus den Händen fehlgeleite-

1   A

-
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dass die Mitglieder einer Gemeinschaft selbst die Deutungshoheit über die 
eigene Religion haben und nicht von außen durch Fremdzuschreibungen be-

-

allem in den Imperativ des Einvernehmens. 
III.  Der dritte Teil enthält einen forschungsorientierten Ausblick. 

-

-
-

bracht haben? Ich sehe meine zukünftige Aufgabe darin, die bereits vor-
handene alevitische Religion durch einen systematisch-theoretischen und 

Diskurse einzubringen.“ 

Selbstverständlich hat auch das Alevitentum eine eigene theologisch-spiritu-

kulturellen und sozialen Dimensionen reduzieren.

seine etymologische Bedeutung und historischen Akzentuierungen einzuge-

Disziplinen festgestellt, dass durch die funktionale Ausdifferenzierung, den 

-



-
substanziellen -

-

(1966: 9), beziehen sich auf den Inhalt. Des Weiteren gibt es funktionale Be-

-
tigsten Vertretern dieser Begriffsbestimmung zählt u. a. Émile Durkheim 

-
chen Integrationsleistung sieht. 

Bei dem dritten Typus handelt es sich um das strukturale Religionsver-
ständnis, das sich auf die Religiosität bezieht. Nach Ulrich Oevermann be-
stimmt sich Religiosität dadurch, dass sie konstitutiv für die Lebenspraxis ist 

-

-
stimmung von Religion vorstellen, die zugleich ihren dynamischen und ver-

-
-

schaftlichen Selbstverständigungsprozesses. Die Auszeichnung als „sak-

Anerkennung dieses Selbstverständnisses durch das geschichtliche und so-
ziale Umfeld heranzuziehen.

3.  Deutung ist immer ein geistiger Prozess, d. h. Gestaltungen des kollektiven 
Geistes einer Gruppe. 

ist es keine rein individuelle, sondern auch eine gemeinschaftliche Kate-

betrachten. 
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Auf die Aleviten übertragen implizieren diese vier Kategorien, dass in der 
Erforschung des Alevitentums neben den Quellen aus der Tradition auch die 
Mitglieder der Gemeinschaft2 selbst in den Deutungsprozess darüber einbe-

-
sondere rechtliche Anerkennung des Alevitentums als „eigenständige Reli-

Fremdverständnisse zum Alevitentum rühren. Dies ist nur in einem interdis-
ziplinären und den transnationalen Kontext der Aleviten berücksichtigenden 

alevitischen Theologie erforderlich.

Historische Ebene: Auf der Basis geteilter historischer Erinnerungen (kollek-

Trotz der etymologischen Herleitung „Ali evi“ (u.a. aus dem Hause Alis) und 

der Theologie, der rituellen Praxis und der Sozialstruktur. 
-

Erzählversion der frühislamischen Geschichte um die Nachfolgerschaft des 
Propheten Mohammed und der Ehl-i beyt3 -

2   -

-
-

viten.
3   

bezieht sich auf den Propheten Mohammed, seine Tochter Fatima und ihren Ehemann Ali 



-
-

2013: 8). 
An der Seite von ah Ismail4

getragen haben. Nach dem Sieg der Osmanen über den ah (1514 Schlacht 
-
-

-
feld der Öffentlichkeit (Dressler 2002: 16) und praktizierten die Takiye, das 

-
ten Bekta i-Orden, der nach der türkischen Regierungsgründung per Gesetz 

Mit der Gründung des türkischen Staates 1923 und der fortschreitenden 
Säkularisierung verbesserte sich nur scheinbar die Situation der Aleviten. 
Unter dem Dach einer „homogenen“ türkischen Nation nach kemalistischer 

-
kischer und kurdischer Herkunft sind. Doch bis heute ist den ca. 15 Millionen 

-
Millet,5 d. h. den 

Beispiel des aramäischen Klosters Mor Gabriel in Mardin zeigen den Umgang 

Soziale Ebene: In den nachfolgenden Jahrzehnten erlebten die Aleviten 
-

4   

Persien und erklärte die Schia zur Staatsreligion.
5  

-
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-
-

are Abstammung bestimmt: 
Auf der einen Seite stehen die Talip-Gruppen (Strebende, Schüler), auf der 

Ocak-Gruppen. Bei den Ocak handelt es 
sich um sogenannte „heilige Gruppen“, die ihre Abstammung auf Moham-

Ocak obliegt 
-

Dede Ocak, ist, seine Talip-Grup-
-

teln und Seelsorge zu leisten. Auch der Ana Ocak-

Musahiplik (Wegge-
meinschaft) und das Kiverlik (Patenschaft), die alle nur durch ein rituelles 
Versprechen (Ikrar
Rolle beim „Vervollkommnungsprozess“ des Menschen ein. 

Mit der Arbeitsmigration ab den 1960er Jahren kamen viele Aleviten aus 
der Türkei nach Europa und v. a. nach Deutschland. Als Folge der transnati-

-
tive Beteiligung alevitischer Jugendlicher in linken Gruppen trugen zu einem 

-
nis der Aleviten eingebrannt haben und die heute für die Selbstorganisation 
von Bedeutung sind. 

Das ist zum Ersten das Jahr 1989, als die alevitische Kulturgruppe u.a. als 

-

Ta-
kiye als den Beginn der Selbstorganisation. Erst danach setzte eine Flut von 

in Sivas 1993 zu nennen. Auf einem Kulturfestival, an dem v. a. alevitische 
-

Verse des britisch-indischen Autors Salman Rushdie ins Türkische übersetzen 



das Kulturereignis stattfand. In Folge dieses Ereignisses mobilisierten sich 
die Aleviten und gründeten innerhalb kürzester Zeit über hundert Vereine in 

Der Dachverband „Alevitische Gemeinde Deutschland e.V.“ (AABF) ist 
Mitglied in politischen Konsultationsrunden (z. B. Integrationsgipfel und 
Deutsche Islamkonferenz). Durch die rechtliche Anerkennung als Religions-

-
terien in acht Bundesländern nach Art. 7 Abs. 3 GG Ansprechpartner für 
den „Alevitischen Religionsunterricht“. 2012 hat die AABF auf Landesebene 

-
derung für die Aleviten darin, ihre bisher unsichtbare „Religion“ in einen 
staatlichen Religionsunterricht und in Hamburg in den „Religionsunterricht 

-
ßeren“ (Zahiri) und einer unsichtbaren „inneren“ (Batini) Dimension, nach 

6

eine mystische Einheit von Gott, Mensch und Natur zu verstehen. Das Narra-
-

chem Funken/der Wahrheit) in jedem Menschen (unabhängig von jeglicher 

-

Wahrheit hat der Mensch vier spirituelle Stadien zu durchschreiten, die in 
der „Vier Tore, Vierzig Stufen“-Lehre verankert sind. Die Lehre des „Vervoll-
kommnungsprozesses“ kann ich aus Zeitgründen nur kurz nennen: 1. eriat-
Tor (Grundregeln des Zusammenlebens), 2. Tarikat-Tor (Mystischer Pfad), 3. 
Marifet-Tor (Fähigkeit zur Erkenntnis), 4. Hakikat-Tor (Wahrheit).7 

im Diesseits angestrebt. Überlegungen zum „Jüngsten Gericht“ und „Jen-
seits“ spielen in der alevitischen Lehre eine untergeordnete Rolle. Nach ale-

6   

vorrangig auf ah Ismail zurückgeführt. Darin sind Ritualbeschreibungen, mystische Lehren 
und schiitische Vorstellungen enthalten (Dressler 2013: 27).

7   
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vitischem Verständnis kann der Mensch auf der Basis seiner Handlungen 
-

bend ist, sich an die ethischen Gebote der Edep-Regeln zu halten und mora-
lisch zu handeln. 

Im Vordergrund der Edep-Regel steht die Aussage „Beherrsche deine 
Hände, deine Zunge und deine Lenden“ (Eline, Diline, Beline sahip ol). Die 

-
üben. Die Beherrschung der Zunge fordert die Menschen auf, stets die Wahr-

geben. Die Aufforderung, seine Lenden zu beherrschen, impliziert, sexuelle 
Handlungen auf die monogame Ehe zu beschränken, denn Polygamie ist ver-

Die alevitische Lehre ist durchdrungen von dem Imperativ des Einverneh-

-

ist der Mensch in der Lage, die beschriebenen vier Tore zu durchschreiten. 
Die erste Art des Einvernehmens ist der Einklang mit sich selbst, d. h. sich 

Gesellschaft, in der man lebt, mit der Person und auch andersherum die Per-
son mit der Gesellschaft einvernehmlich sein. Diese kollektive Ebene zeigt 

-
gerechtigkeiten jeglicher Art und v. a. auf die Gesetzestreue übertragen. Ein 

Jede Unterrichtsstunde beginnt damit, dass die Lehrperson nach dem Einver-

Mechanismus der Streitschlichtung inhärent.
Auf der dritten Ebene bezieht sich das Einvernehmen auf den spirituellen 

Weg. Dieser beginnt mit der Weggemeinschaft (Musahiplik). Wie auch diese 
Relation, müssen alle Ikrar-Beziehungen8 durch das gemeinschaftliche Ein-

8  



sich selbst und der Gemeinschaft erreicht hat, kann er/sie Einvernehmen 

es dazu unterschiedliche Meinungen gibt, erinnern, so ist festzuhalten, dass 

-
-

tionale Migration) und der kaum vorhandenen Forschung bis fast Ende des 
-

kennung des Selbstverständnisses im Herkunftskontext ist dies kein unge-

Hamburg, in einem dialogisch-diskursiv geschützten Raum zu forschen und 

Chance für das Alevitentum, aber auch für die anderen Religionen. 

-

Wintersemester 2015/16 Studierende diese beiden Fächer im Rahmen der 
Religionslehrerausbildung für Grundschule und Sekundarstufe I für den dia-
logorientierten „Religionsunterricht für alle“ (Rufa) an der Universität Ham-

Im Folgenden konzentriere ich mich auf den Bereich der Forschung. Be-
-

Dialog und Alevitentum“ kann man an sechs Fingern abzählen. Der Großteil 
der Forschungen zum Alevitentum kursiert um folgende Themenfelder: 

eingegangen, die konstitutiv für die alevitische Identität und Gemein schaft sind.



•  Religionsgeschichtliche Verortungen der Aleviten mit der Hauptfrage „Sind 
Aleviten Muslime oder nicht?“ 

-

•  Aleviten im Migrationskontext, verknüpft mit dem Thema Selbstorganisa-

Eingebettet in das Forschungsprojekt „Religion und Dialog in modernen Ge-
-

ist. In diesem Zusammenhang sind die alevitischen Quellen nach ihrer An-

für alle“ zu überprüfen. Die alevitischen Texte sind stets unter der Prämisse 
des „Zahir-Batini-Sinndeutungskonzeptes“ (äußere versus innere Dimension) 
zu lesen und zu kontextualisieren, sodass sich das Analyseinstrument aus der 
alevitischen Lehre erschließt. Somit kann einer einfachen Übertragung an-

Mit der paradigmatischen Quellenarbeit kann die Grundlagenforschung 
-

Ansätze der türkisch-amerikanischen Historikerin Karakaya-Stump und des 
Religionshistorikers Dressler, die für eine „Entmythologisierung der aleviti-
schen Geschichte“ und der Dekonstruktion von festgesetzten Dichotomien 
plädieren. Diese seien durch die osmanische Geschichtsschreibung konstru-

zentraler Aspekt betrifft die Annahme, dass das Alevitentum lediglich eine 
orale Tradition sei.9 

9   -

im Rahmen der Tagung Alevi Identity Revisited. Cultural, Religious, Social and Political Per-



Nach der systematischen Quellenanalyse und Erarbeitung entsprechender 
-
-

unter der Bedingung des Hamburger Zusammenlebens realisieren? Wel-

2.  Wie gehen die Aleviten in der Situation der Neukonstruierung mit den 
etablierten Religionen und Theologien um? Wie etablieren sie sich und 

Die Herausforderung, über „alevitische Religion“ zu forschen, impliziert zu-
-
-

-
-

in einem diskursiven Raum, gerahmt in eine freiheitlich-demokratische Ver-

Hünkar Hac  Bekta  Veli Dergah,10 mit 
dem ich vor drei Jahren in der Türkei ein Gespräch geführt habe. Er sagte: 

das Alevitentum sich in Europa frei entfalten kann. D. h. ohne die Kernele-
mente zu verlieren und eine staatliche Überformung zu erfahren, kann das 
Alevitentum im Austausch mit anderen Kulturen und Religionen sich dort 

im Gegenteil.

10  
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interkulturellen Dialog ist, ist unübersehbar, und das ist meines Erachtens als 
ein gutes Zeichen zu deuten. 

Diese Worte erinnern mich ebenso an die Aussage des verstorbenen Imam 
Razvi, dass Deutschland ein neutraler Denkraum sei. In diesem Sinne freue 
ich mich, mit den Kolleginnen und Kollegen der Akademie und der Univer-

Gemeinden diesen Denkraum zu nutzen und so die alevitische Religion auf 

zu erforschen und zu lehren. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Literatur

-

-

-

-



-

-
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Ulrich Gollmer (geb. 1949) studierte Politik, Soziologie und 
-
-

interesse gilt der Theologie des Baha’itums und dem interre-

-

1 Dieser Beitrag jedoch hat einen 
-

2 im Zentrum steht, ergibt sich aus deren schlechthin konstitu-
3 Die Schrift ist 

Mitte des Glaubens. Um sie herum gruppieren sich Glauben und Gemeinde.
-

1  -

2  

-
tiver Auslegung abgeschlossen.

3  Die zentrale Stellung des als Text verfügbaren Worts gründet in der Verheißung, die Teil von 

Arabischen übersetzt und herausgegeben von Armin Eschraghi. Berlin: Verlag der Weltreligi-
onen, 2010. § 34 (Hervorhebung U. G.).



4 Zu den theologischen Fundamen-
5

-
pirisch erfahrbarer Religionen ergibt sich aus dem komplexen Zusammen-

historischen Rahmenbedingungen. Religion hat das Ziel, den Menschen 
zu einem ethisch-moralischen Leben anzuleiten und ihm den Zugang zur 

als zeitliche Ausprägungen eines kontinuierlichen Offenbarungsgeschehens, 

neue Offenbarung übermittelt Impulse für die ethisch-soziale Weiterent-
-

den Menschenrechten,6

-
7 Bereits 

zur ersten Sitzung des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen 
Allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte
eine Bahá’í Declaration of Human Obligations and Rights vor.8

Aufgrund ihres historisch durchgängigen Status als Minderheitenreligion 

zu keiner Zeit mit überkommenen Besitzständen, autoritären oder hierar-
-

4  -

-

5  

6  -
rechte. Berlin, 2015.

7  

-
munity bei den Vereinten Nationen. Frankfurt, 2015.

8  

(Stand: 22.08.2016).
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nur)9

Gemeinde insgesamt, sind geprägt von der Erfahrung anhaltender Unterdrü-
-

teilte dieses Los seit seinem neunten Lebensjahr und kam erst im Zuge der 

10

-

übernehmen. Als Rahmenbedingungen für eine humanere Neuordnung der 
Gesellschaft benennt die Schrift allgemeine Bildung, sozialen Ausgleich, die 

-

-
-

vilegien. Die Würde des Menschen ist bekenntnisunabhängig. Niemandem 

-

9  

Himmler (als Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei) „zum Schutze von Volk und 

-
-
-

10  

-



heilen.11 Aber auch dieser ethische Überschuss ist seinerseits kein exklusives 
-

nung zu gehen.12

keine gnadenvermittelnde Institution.13 Jeder einzelne Mensch ist unmittel-
bar zu Gott,14 -
tel. Die Schrift misst dem Menschen eine hohe, eine einzigartige Stufe in 

15

dem gleichen Stoff erschaffen und ihre Wirklichkeit über die Seiner übri-
16 Der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen, 

d. h. in ihm „sind alle Namen und Attribute Gottes potentiell in einem Maße 
17 Damit 

verbindet sich eine besondere Würde: „Hoch ist die Stufe des Menschen.“18 

11  

-

12  

zu machen, siehe Brief an den Sohn des Wolfes 147f.
13  

und Gesellschaft“. In: Friedmann Eißler/Jürgen Schnare (Hrsg.). Bahai. Religion, Politik und 

14  

15  

gemacht. Die Wirklichkeit des Menschen jedoch hat Er zum Brennpunkt für das Strahlen 
aller Seiner Namen und Attribute und zum Spiegel Seines eigenen Selbstes erkoren. Von al-
lem Erschaffenen ist allein der Mensch zu einer so großen Gunst, einer so dauerhaften Gabe 

16  

17  

18  

Seiner Diener“. A. a. O. 3:14
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19 20 und die Befähigung zur 
Transzendenz21 -

22

23 bezeichnet, als ein Wesen, das unendlich 

Dass dementsprechend allen Menschen grundsätzlich gleiche Rechte und 

-
fen? Damit sich keiner über den anderen erhebe. Bedenket allzeit in eurem 

24 Oder im Kitab-i-Aqdas, dem „heiligsten 
Buch“ der Schrift: „Keiner erhebe sich über den anderen.“25 Dies betrifft 

-

ist, dass „ein einheitlicher Maßstab der Menschenrechte ... anerkannt und 
26

Dieses Verständnis von Gleichheit liegt auch der Lehre von der „Einheit der 
-

grunde: Dieses Eins-Sein aller Menschen27 -

In Relation dazu sind alle Unterschiede von Hautfarbe, Sprache, Rasse, nati-

19  

Scripture. Bd. 1. S. 257ff.
20  Schaefer. A. a. O. S. 285ff.
21  

-

22  

23  

24  

25  Vers 72.
26  

27  „Die herrlichste Frucht vom Baum der Erkenntnis ist dieses erhabene Wort: Ihr seid die Früch-

8:58,62, 11:6.



Geschlecht etc. nichtig.28 In der Konsequenz bedeutet dies „eins zu sein mit 
allen auf Erden in vollkommener Würde und Freiheit“.29

Nicht alle sind bereit, die genannten Differenzierungen der prinzipiellen 
Gleichheit unterzuordnen. Wo sich im Hinblick auf diese Unterschiede Vorbe-

30 

-
gen, ohne sie an der Realität zu überprüfen“, eine Haltung, „die seit tausenden 
von Jahren den Fortschritt der Menschheit“ behindere.31

allgemeiner Erziehungsauftrag, Voraussetzung für den in der Schrift ange-
strebten mündigen Menschen.32

Gegenbegriff zum Vorurteil ist die Bereitschaft „mit eigenen Augen zu 
sehen“,33 die „selbständige Suche nach Wahrheit“, in den Worten ‘Abdu’l-

erste 34. Dies ist zunächst die ra-
dikale Absage an ein Axiom des orthodoxen Islam, die Institution des 

-

28  „Ergießt das Licht grenzenloser Liebe über jeden Menschen, den ihr trefft, gleichgültig, ob 
er eurem Land, eurer Rasse, eurer politischen Partei oder einer anderen Nation, Farbe oder 

29  

30  Mit folgender Begründung: „Unterschiede zu machen, die Gott ... nicht vorgesehen hat, ist 

2007. S. 105.
31  The Promulgation of Universal Peace. S. 53, 282.
32  -

33  

34  Ansprachen in Paris 41:1, siehe auch Briefe und Botschaften. Hofheim, 1992. 202:8: „Die 
erste Lehre ist das unabhängige Forschen nach der Wahrheit.“



gelangen.35

über den islamischen Hintergrund hinaus. Die Schrift benennt damit in reli-

die Kraft des Verstandes erschaffen, mit deren Hilfe der Mensch die Wirk-
-

tern folgt. Er hat ihn mit Verstand ausgestattet, mit der Fähigkeit zu denken, 

einem anderen anhängen oder folgen, oder sich einfach, ohne zu prüfen, auf 
die Meinung eines anderen verlassen. Nein, ein jeder muss für sich selbst 
intelligent und unabhängig forschen.“36

Einige dieser „Vorurteile“ haben in der Schrift eine eingehendere Behand-
lung gefunden, so das der Hautfarbe oder „Rasse“, des Geschlechts und der 

1912 boten vielfältigen Anlass, das Rassenvorurteil zu adressieren. So am 23. 
April in Washington, D.C.: „Heute bin ich sehr glücklich... Ich sehe Weiße und 

Gott sieht nicht auf die Farbe.“37 -

38

35  Zur -

36  

kommentierend zusammen.
37  

zu sehen, Weiße und Farbige, und ich preise Gott, dass ich die Gelegenheit hatte, zu sehen, 
dass ihr euch liebt, denn dies ist eine Voraussetzung für den Ruhm der Menschheit.“ ‘Abdu’l-

38  



39 

Auch nationale Überheblichkeiten, Anmaßungen oder Vorurteile stoßen auf 

Stolz auf kulturelle Errungenschaften und Leistungen.40 Aber die Relevanz 

Erkenntnis, in aufrechtem Verhalten, rühmlichem Charakter und der Weis-
41 Sobald die „Vaterlandsliebe“ zu 

-
-

42 1912 sieht er die Welt „am Rande des 
Kriegs“.43

Mensch, der sich heute dem Dienst am ganzen Menschengeschlecht hingibt. 
... Die Erde ist nur ein Land, und alle Menschen sind seine Bürger.“44 Die be-

-

ganze Welt liebt.‘ “45

-

und Restrukturierung erfordern für die internationalen Beziehungen, die 

39  

-

40  

41  

42  

43  The Promulgation of Universal Peace. S. 478.
44  

45  A. a. O. 7:13.
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terms of trade

für humanitäre Interventionen. 

Für die Rechte der Frau stand am Anfang eine demonstrative Geste der Be-
freiung: Im Frühsommer 1848 legte die Dichterin und Babi-Theologin Fa-

-

als Ikone der Frauenemanzipation. 

 po-
sitionierte sich hier eindeutig.46 Dahinter steht die klare Aussage der Schrift: 

es immer sein.“47 Die Frau ist dem Mann „gleichgestellt ... denn Gott hat 
die ganze Menschheit nach Seinem Ebenbild erschaffen.“48 Doch Frauen, so 

49 Dies ist zum Schaden aller: „Die Menschen-
-

50 Es geht dabei nicht nur um rechtliche Gleichstellung: Die Frau hat 

sind dazu bestimmt „Seite an Seite“ zu schreiten.51

46  

-

10. April 1913 notiert: „Er ist ein unbedingter Anhänger der Gleichberechtigung der Ge-

-

47  

48  

49  

50  

51  



52 

verhindern.“53 

Ein sensibles Kriterium für die Haltung einer Religion zu den Menschenrech-
ten ist das Verhältnis zu anderen Religionen und der Umgang mit Menschen 
anderen Glaubens. Dies hat eine rechtliche Dimension, betrifft aber auch die 

-
perlichen Unversehrtheit. In traditionellen Religionsvorstellungen ist selbst 

proklamierte, verbot er als erstes den „heiligen Krieg“ ( ): eine unmiss-

ad- ). Das 

das Gesetz des heiligen Kriegs aus dem Buche getilgt ist.“54 Noch 1891, in 

“55 

56 Eine Konsequenz der rechtli-
chen Gleichstellung der Religionen ist die klare Trennung von Religion und 
Staat.57

52  

1913.
53  A. a. O.
54  -

(40, 42, 43).
55  Brief an den Sohn des Wolfes 42
56  -

57  

-
religious Thought in Qajar Iran. Syracuse, 1982. S. 130.
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Reife der Welt“.58

„Gerechtigkeit und Unvoreingenommenheit“, Haltungen, die er ganz generell 
-

strophiert59

der Schrift: „Die Religion Gottes fordert an diesem Tag, dass die verschiede-

 -
lisieren, ist eine Form der Heuchelei, und Heuchelei verkehrt die eigentliche 
Intention der Religion „ins Gegenteil“.61 „Religion muss zu Liebe und Ein-
tracht unter den Menschen führen. Doch ist sie Anlass für Feindschaft und 
Streit, dann ist es besser, ohne Religion zu sein.“ 

63

Religionskritisch zeigt sich die Schrift aber nicht nur im Falle der politi-
schen Instrumentalisierung des Glaubens. Die Schrift verurteilt jede Form 
von Fanatismus und Obskurantismus.64 Glaube und Vernunft sind nach der 
Schrift keine Gegensätze, sondern komplementär. Auch der Glaube darf sich 

Forum der Vernunft bestehen.65 Insofern kann es auch keinen „Ehrenschutz“ 
für Religionen geben.

58  

59  

Hofheim, 1997. 167 (S. 96, 100).
60  

mit den Fragen der politischen Instrumentalisierung der Religion, den Folgen des beherr-
-
-

schrieben 1892, kurz nach der sogenannten „Tabak-Revolte“ im Iran, in der die schiitische 

61  

62  

63  

64  

65  

Universal Peace. S. 244. Insofern kann es auch keinen staatlichen „Ehrenschutz“ für Religio-



Nach dem Willen der Schrift soll das Zusammenleben der verschiedenen 
Religionen dagegen in „Brüderlichkeit“,66 „in Freude und Eintracht“67 und 

  erfolgen. Dies ergibt 
sich bereits aus dem Religionsverständnis der Schrift: Alle Religionen haben 
einen gemeinsamen Ursprung: „All ihre Grundsätze, Lehren und Gesetze 
haben eine Quelle und sind Strahlen eines Lichts.“69 Sie teilen eine gemein-

-
70 
-
-

davon bleibt.“ 

-

-
dung, denn „der Glaube eines Menschen kann nur von ihm selbst abhängen“.72 

Seele“ und damit „heilig und unantastbar“.73 Religionsfreiheit, Meinungsfrei-

74 Denn Politik 
bedarf der „Freiheit des Denkens“ und der Rede, und Religion braucht das 

75

nen geben, die solche inhaltlichen Auseinandersetzungen verhindern.
66  

67  A. a. O. 4:10.
68  A. a. O. 3:5. 
69  

70  

71  

72  

73  Auf Pfaden der Gottesliebe 167 (S. 102). 
74  The Promulgation of Universal Peace. S. 549.
75  A. a. O. S. 275f.
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Die Schrift fordert die „Herrschaft des Rechts“.77 -
heit, die Gleichheit aller vor dem Gesetz.78

Machtausübung, vor dem „Recht“ des Stärkeren, ist ein hohes zivilisatorisches 

der Gerechtigkeit.79 Recht und Gerechtigkeit zielen auf die Ordnung eines 

80 Auf diesen „Säulen“ ruht „die 
Beständigkeit und Ordnung dieser Welt“.81

Gerechtigkeit“ ist die Eintracht „unter den Menschen“.82 Unter dieser Ziel-

neu, da es „für jeden Tag ein neues Problem“ und „für jedes Problem eine 
83

84 so gibt er dem Aristotelischen 
Grundsatz suum quique einen neuen, kommunikationsethischen Gehalt. Ge-
rechtigkeit bedarf somit immer auch der Tugend des rechten Maßes.85 

lebt.“86

87 Wo deutliche 

76  

-

77  

40:26.
78  A. a. O. 40:25.
79  

80 A. a. O. 3:25, 8:61.
81  A. a. O. 11:6.
82  A. a. O. 6:26.
83  A. a. O. 3:25.
84  Das Tabernakel der Einheit. Hofheim, 2012. 2:37.
85  

86  

87  

Ideologie radikaler Gleichheit, die er als letztlich letale Gefahr für Wohlstand und ein geord-



-
terdrückung.88 Der extremste Fall der Unterdrückung ist die Sklaverei, die 

89 Aber auch 

-

Menschlichkeit und Billigkeit“.90

auch91 -
92 

Eine Schlüsselstellung kommt in diesem Kontext dem Begriff der Arbeit zu. 
93 

Die Schrift enthält die Grundzüge einer eigenen Arbeitsethik:94 Jeder hat 
nicht nur das Recht,95 -
gehen“ und seinen Lebensunterhalt zu verdienen.96

-
dienst gleich:97

ohne gravierende Folgen für Arbeitsziele und -Inhalte, für Arbeitsbedingun-
gen und -Prozesse bleiben kann.

88  Ansprachen in Paris 46:11.
89  -

90  

91  

aber ist Sache der freien Wahl. Der Mensch vervollkommnet sich durch gute Taten, die er 
-

92  

93  

94  

95   -
-

96  -

Berufsarbeit.
97  
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Positiv beurteilt die Schrift Eigentum und Wohlstand, „der durch eigene 
98 Zugleich bringt Eigentum eine soziale Ver-

99

100 Ziel allen Wirt-
schaftens sollte sein, die Einkommen insgesamt zu heben, um so allen einen 

101

sich in der Schrift noch nicht unmittelbar mit den Fragen von Arbeit, Indust-

102 

-

Trotz der Wertschätzung von Arbeit und dem sich daraus ergebenden Wohl-
stand bemisst sich auch der „Wert“ einer Person nicht an diesen Kriterien. 

-
scher Sicht nicht auf solche äußerlichen Kennzeichnungen setzen. Denn der 

-
lehrsamkeit und seiner feinen Sitten“103 oder seines „Rangs“ -

sein Verhalten und charakterliche Vorzüge.105 Dienstbarkeit an der Mensch-
heit und den Mitmenschen ist ein hohes Gut.106 Rechtsansprüche oder Fragen 
der Verteilungsgerechtigkeit stellen sich auf dieser Ebene nicht.

98     

99      

100 

101 A. a. O. S. 31.
102  

-

103 

104 

105  -
den. ... nicht durch Reichtum... Es ist kein alltäglicher Unterschied, den ich meine, keiner 

das heißt, ihr sollt euch durch eure Moral auszeichnen. ... Ihr sollt herausragen durch eure 
Menschlichkeit, durch Einheit und Eintracht, durch eure Liebe und Gerechtigkeit.“ ‘Abdu’l-

106  



Was die politische Struktur und Verfassung eines Landes anbelangt, zeigt 
-

den Errungenschaften „moderner Demokratie“.107

108 

politischen Entscheidung anstehenden Fragen stärkt nicht nur „das Funda-

Volksvertreter und durch die Öffentlichkeit 

Ruhe kommen“ zu lassen. Dies bedarf jedoch einer Reihe von ethischen Vo-
raussetzungen und Haltungen seitens der Parlamentarier. Dass Abgeordnete 

-
109 -

-
-

nützt und ihre Lage bessert“.110

verstanden, dessen sämtliche Teile interdependent sind.111 Ausdrücklich sol-
len sich die Abgeordneten deshalb „als die Vertreter aller“ sehen, „die auf 

112

107 The Promulgation of Universal Peace. S. 275f.
108 

109  

110 Anspruch und Verkündigung 1:174.
111 A. a. O. 1:174.
112 A. a. O. 1:173.



es heutigen Tags nichts Wichtigeres auf der Welt gibt als den Weltfrieden“.113 
Frieden ist für die Schrift eine Menschheitsaufgabe. Grundvoraussetzung des 

aller Menschen und der daraus resultierende Wille zu gemeinsamem, soli-
-

gen.114 alle Menschen,115 vor-
dringlich aber an die Regierungen.116

 Als 
-

118 Als institutionel-

-
119 -

hat, als moralisches Wesen zu agieren.
-

Menschenrechte zusammen:120 Die Menschenrechte sind der unverzichtbare 
-

113  -

114 

115 

116 

117 

118 

119  

120  



„Pfand“. Die internationale Gemeinschaft trägt deshalb „kollektive Verant-

Recht auf Erziehung und Ausbildung, die freie Wahl des Wohnsitzes, der Zu-
-

 Teil dieser kollek-

-

Menschen berechtigten Anspruch erheben“  

dem Weg zu der einen Menschheit. Gleichzeitig sehen sie, dass den Gefahren 
-

ist auch der Schutz kultureller Identität in einer Welt beschleunigten globa-
-



 151 

 
 

James Kirchick ist Journalist mit Sitz in Washington, D.C., 
und Auslandskorrespondent. Als solcher hat er aus Südafrika, 
Nordafrika und den Mittleren Osten, aus Zentralasien, den 
Kaukasus und aus mehreren europäischen Ländern berich-
tet. Seine Artikel erschienen in allen großen Zeitzungen der 

-
ton und schreibt regelmäßig für ‚The Daily Beast‘ und die 
Kolumne „Continental Drift“ für ‚Europe for Tablet‘.

Dieser Artikel erschien zuerst in: James Kirchick. Die neuen alten Juden. 
FAZ.NET, 29.08.2014. URL: http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/islam-
ophobie-und-antisemitismus-die-neuen-alten-juden-13124344.html [Stand: 
22.08.2016]. Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung. © Alle Rechte vorbe-
halten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung ge-
stellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv.

Vor dem Hintergrund, dass heftige Angriffe auf jüdische Glaubensgemein-
schaften in ganz Europa zunehmen, lohnt es sich, eine der albernen Behaup-
tungen noch einmal anzuschauen, die sich im Laufe der vergangenen zehn 

Juden“.
Vor einem Jahrzehnt bekam diese Behauptung neue Popularität, als Frank-

-
genden Jahr Zeitungscartoons, die den Propheten Mohammed porträtierten, 
Unruhen aus. Der gleichzeitige Aufstieg rechtspopulistischer Parteien, die oft 
antimuslimische Botschaften verbreiteten, verstärkte die Sicht- und Erzähl-



-
vilisation ist und dass sie von der kleinsten oder nichtigsten Provokation 

-
tischen Independent. Die Autorin stellte diese Worte ihrem vernichtenden 
Fazit voran: „Muslime sind heutzutage die neuen Juden Europas.“ Im glei-
chen Jahr nahm Sunday Times-Kolumnistin India Knight die Analogie auf, 

-
hagen Ausdruck verliehen, das er bei Zusammentreffen mit vollverschlei-

gesorgt habe, so schrieb Knight, zeige deutlich, dass „die Jagd auf den 

2011, als der rechtsextreme Anders Bering Breivik 77 Menschen umbrachte. 
-

und um anzuprangern, dass mit dem Thema seiner Meinung nach zu lasch 

Antisemitismus als das vorherrschende Vorurteil auf dem europäischen Kon-
tinent ersetzt hat.

-

beleidigend einige Muslime die Mohammed-Cartoons auch gefunden haben 
-

ten des „Stürmers“ erschien. Selbst Breivik hat seinen Hass nicht an den Mus-
limen sondern an linken politischen Aktivisten ausgelassen.

Diejenigen, die uns versichern, dass Muslime Juden als europäische Sün-

den heutigen der Muslime gebe. Eher impliziert ihre Argumentation das un-

und dem Islam, so sagen sie, erschaffen ein solches „Klima“, in dem sich die 

-
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-
onsparteien eine Rekordzahl an Sitzen im Europaparlament erhalten haben. 

man aber alle kritischen Einstellungen gegenüber dem Islam in einen Topf 

und das Verhalten der Muslime keinen Anteil daran haben, dass negative 
Ansichten über sie entstehen. Juden haben nie Terrorangriffe auf Zivilisten 

-

dem Spitznamen „das trojanische Pferd“ hat die britische Regierung dahin-
gegen in diesem Jahr herausgefunden, dass in einigen Schulen in Birming-

-

Übertreibung der Herausforderungen, vor denen Muslime stehen.
-

versationskiller, der jede Art von Islamkritik als „rassistisch“ bezeichnet 

-
breiteten reaktionären Auffassungen in vielen muslimischen Gemeinden 

nicht rassistisch. Noch ist es vergleichbar mit dem Fanatismus, der Juden ent-

-

immer es Spannungen im Nahen Osten gibt.



-

-
verstein, sagte gegenüber dem San Francisco Chronicle im Jahr 2006, dass 

sind, die nicht auf der Realität beruhen und unabhängig davon bestehen, 
ob eine Person schon einmal ein Erlebnis mit Muslimen hatte“. Ersetzen Sie 

-
kussion über koscheres oder Halal-Essen. Militante europäische Säkularisten 

„Tierschutz“ sorgten, und verbreiten von Muslimen und Juden das Bild von 

mitbekommen. Damals sah ich mich mit Werbekampagnen konfrontiert, die 
Juden und Muslime mit Kinderschändern gleichsetzten. Marine Le Pen, die 

darstellt, hat dazu aufgerufen, nicht nur das Kopftuch in der Öffentlichkeit 
zu verbitten, sondern auch die Kippa.

Das Gleichsetzen der berechtigten Kritik am Islam mit Antisemitismus lässt 

liberalen, aufgeklärten Europäern und einer bedenklich großen Zahl von 
-

und sagte seinem Fragesteller: „Das gleiche haben sie über die Juden gesagt, 
bevor sie sie niedergemetzelt haben.“ Kritik am Islam ist also bloß ein Vor-
spiel zum Genozid.

-

als Juden das je getan haben. In Frankreich machen sie acht Prozent aus, 

-
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sächlich als „die neuen Juden“ zu bezeichnen, müssten sie ein Volk in der 
Diaspora sein, das kein nationales Heimatland hat, in das es zurückkehren 

Briten festgelegten Quoten nicht in das Mandatsgebiet Palästina einreisen 

für islamische Zusammenarbeit hat 57 Mitgliedstaaten. Es gibt 1,6 Milliarden 

-
-

-

respektablen liberalen Zeitungen bis hin zu massiven Demonstrationen, in 

zu verüben.
Die vermeintliche Welle der Islamophobie veranlasste vor acht Jahren den 

-
-

ranz kommt fast ausschließlich von Seiten der angeblichen „neuen Juden“ 
selbst, und das sind die Muslime. Eine November-Umfrage, die vor den letz-

den vergangenen Wochen hat sich die Zahl der antisemitischen Vorfälle in 
Großbritannien verdoppelt, ein muslimischer Mob versuchte in Paris in eine 
Synagoge einzubrechen und Rufe danach, „Juden in die Gaskammern“ zu 



einer ihr bis dahin unbekannten sunnitischen Familie in Mossul. Der IGFM 
berichtet sie über ihre Erlebnisse. 

Schaha stammt aus einem kleinen Ort aus der Ninive-Ebene im Nordirak, 
-

„Die Nachricht, dass die Kämpfer des Islamischen Staates kommen, hat sich 

2014. Aber kurz danach am selben Tag haben sich die Peschmerga selbst 
-

-

uns mit mehreren Fahrzeugen eingekreist und uns gefangen genommen. Wir 

-
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-

übrigen Männer erschossen.

-

‚Ihr seid keine Muslime und ihr habt eine schlechte Religion‘.
Nach einer Stunde haben sie uns nach Baatsch gefahren, südlich der frü-

-
geblieben, um den IS aufzuhalten und um ihre Familien zu schützen. Aber 
das kurdische Militär hat sie allein gelassen. Im Stich gelassen, ausgeliefert, 
verraten. 

Grenze und am Straßenrand viele Tote gesehen. Frauen, Männer und auch 
viele Kinder. Ich kannte keinen dieser Menschen, aber der Kleidung nach 



-

-
dere. Bei Checkpoints des IS feuerten die Soldaten vor Freude, dass sie Jesi-
den gefangen hatten, in die Luft und verteilten Süßigkeiten unter den Kämp-
fern und Sympathisanten. 

In Mossul haben sie uns in eine große Villa gebracht. Am ersten Tag kam 
ein islamischer Geistlicher zu uns Frauen und hat den Koran verteilt. Die 
ganze Nacht bis zum Morgen las der Imam aus dem Koran vor. Der Imam be-

-

sie sich ganz freundlich mit uns unterhalten. Sie haben immer versucht uns 

-

musst Deine Religion und Deinen falschen Propheten und Deine Kultur ver-
gessen. Das ist vorbei, das Jesidentum ist Geschichte.‘ 

Schließlich haben sie uns in Bussen, in die 20 Personen passen, erneut zu 
einer Villa gebracht. ‚Wenn eine Frau oder ein Mädchen in dieses Haus 
kommt, so verlässt sie es nicht unverheiratet‘, sagten die Männer. Am Abend 
kamen Männer, nicht nur aus Syrien und dem Irak, sondern auch aus an-



deren arabischen Ländern und kauften die Frauen. Als erstes kauften die 

hübsche Mädchen ausgesucht und mitgenommen. Diese Mädchen kamen aus 
-

fer, mal nahmen sie 10, mal 20, mal 30 Frauen mit. Zum Schluss nur noch 

gesehen. Manche Mädchen haben sich gefügt, manche versuchten, sich zu 

-
gebracht. Einige von ihnen hatten den Verstand verloren. Eine Frau hatte erst 

-

nicht mehr in ihrer kurdischen Muttersprache sprechen, nur noch Arabisch. 

sollte am nächsten Tag kommen und mich mitnehmen. 
In der Nacht desselben Tages habe ich es geschafft, die Tür meines Zim-

ich gesagt, dass ich Wasser für mein Kind hole. Die Männer haben so tief ge-
schlafen, dass sie nichts gemerkt haben. Ich nahm Wasser und bin dann mit 

 

-



da durch? Sie durften mich nicht entdecken. Ich habe an eine Wohnungstür 

-
-

diese Familie vorher nicht. Bei dieser Familie ging es mir so gut! Sie nahmen 
auch Kontakt zu meinem Bruder auf. Ich habe mich sicher gefühlt. Als ich zu 
dieser Familie kam, hatte ich volles Vertrauen zu ihnen.

-

sagten ihm, dass er uns abholen soll. Bevor mein Bruder kam und mich ab-
holte, sagte der Peschmerga-Kämpfer, ich solle bei der Peschmerga bleiben, 

ob ich meiner Religionsgemeinschaft und meinem Volk vertraue, dass sie 

-

gerne zu ihnen zurückgehe.‘

Ein Jeside überlebt seine Gefangennahme durch den Islamischen Staat durch 
den Übertritt zum Islam. Nach seiner erfolgreichen Flucht berichtet er der 
IGFM über seine Erlebnisse.  

Ein Existenzrecht haben nach klassischer islamischer Auffassung nur Chris-
ten, Juden und Zoroastrier. Die große Mehrheit der Religionen der Erde gilt 

-
nach folgenlos. Jetzt ist Schamo in Deutschland und in Sicherheit. Er ist Je-
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als ihn Einheiten des Islamischen Staates (IS) am 3. August 2014 gefangen 
nahmen. Über seine Erlebnisse bis zu seiner erfolgreichen Flucht aus den 
Händen des IS am 20. März 2015 sprach er mit der IGFM. 

Die Kämpfer des Islamischen Staates stellten die Christen in ihrem Herr-
-
-

-

-

Schamo stammt aus einem Dorf rund 30 km südlich der Stadt Shingal 

Autonomen Region Kurdistan im Norden des Irak. Da es seit 45 Tagen an 

rund 1.000 kurdische Peschmerga in Bereitschaft lagen, fühlten sich die Ein-



-
zeugen in das von Kurden gehaltene Gebiet vor. Die an Schamos Dorf stati-

-

-
-

aus der Stadt Shingal die Fluchtstraße mit Baumaschinen unpassierbar ge-

-

blieb mit seiner Mutter, die nicht mehr ohne Hilfe laufen konnte, und den 

-

Kleidung. Ein großer Mann mit blutigen Händen kam auf ihn zu. Er erkannte 
schnell, dass er gegen diesen Mann nichts ausrichten konnte. Schamo reichte 

-

Shingal zu gehen. Auf dem Weg verlor er jedoch unter den vielen Menschen 
seine Kinder aus den Augen.

In seiner Not sagte er, dass er gekommen sei, um zum Islam überzutreten. 
-
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„Man ließ mich leben. Ich bin zum 2. Checkpoint gegangen. Dort musste ich 

Jeside mehr.‘“

Die hübschesten Mädchen wurden  

Am 1. Checkpoint vor der Stadt sah er Ambulanz-Fahrzeuge, die die hüb-
schesten Mädchen und Frauen einluden und mitnahmen. „Die gefangenen 

-

2000 Frauen und Kinder. Jugendliche Mädchen sah man keine mehr. Sie 

sich ein Kopftuch tief über den Kopf gezogen, aber es nutzte ihnen nichts. 
-

teten den erschreckten Mädchen und Frauen ins Gesicht. Man sagte ihnen, 

an Ort und Stelle erschossen. Aus dem Fenster sah ich meine Mutter mit den 

Meine Mutter erkannte mich am Fenster und rief: ‚Komm runter und beru-
hige deine Kinder!’. Ich ging zu einem Wärter und sagte ihm, dass ich zu den 

-
nete, dass ich doch einer der ihren sei. Daraufhin stellte er mir Fragen zum 

an jedem Tag im Fernsehen 10 Minuten aus dem Koran gelesen und dann erst 
-

die Kinder holen. Ich habe gebettelt, dass sie meine Mutter und die Kinder 



Ein Mann mit blondem Bart aus Tal-Afar namens Abu Abdul Rasak hielt eine 

Schamo nutzte die Situation. Er bat den Führer, seine Kinder und seine 
Mutter gehen zu lassen, denn er sei ein guter Muslim. Und tatsächlich er-
laubte er, dass seine Mutter mit den Kindern nachhause gehen durfte. Als er 

-

mitzunehmen. Erst später merkten die Wärter, dass sich der Raum hinter 
ihnen merklich geleert hatte.

-
lefon. Laut sprach er einen alten jesidischen Mann an, ob er Tabak für eine 

-
chen befand sich ein altes Mobiltelefon. So konnte er seinem Bruder mittei-
len, dass seine Mutter auf dem Weg zu ihm sei und eine große Gruppe Frauen 
mitbringe, die er bitte in die Wohnung einlassen müsse. So geschah es, die 

Berge. Später erhielt er von dort die Nachricht, dass alle in Sicherheit seien.

gab es auch Fenster, von denen man in einen Garten blicken konnte. Er 
-

die Chance vor ihm. Der IS hatte aber Wachen im Garten postiert. Einer der 

-
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die Straße geführt und hatten uns in sieben Reihen hintereinander auf die 
-

nicht zum Islam übertreten.

den Knien hocken. Alte Männer, die das nicht konnten und sich auf die Füße 

Order, dass diejenigen, die zum Islam übertreten, leben bleiben dürfen. Die 

Wir dachten, dass der Radlader dazu da ist, unsere Leichen in Gräbern ver-

-

Wagen nahe der Hassanko-Halle, einem historischen Gebäude in der Form 

-

Dose mit einem Getränk. Es hatte sich ein Führer aus Mossul angekündigt. 
Wir erhielten Islam-Unterricht durch einen Whali. Er sagte uns aber auch, 

Sherfadin gebracht und abgeschlachtet. Vier von uns sagten, dass sie Jesiden 



 

offen‘, sagte einer der Führer.

man uns zur Moschee.
In der Moschee unterrichtete uns ein Hodscha auf Arabisch, doch nur die 

des Erlernten vorzutragen, damit diejenigen, die nichts verstanden hatten, 

-

nächste. Wir mussten unsere traditionelle jesidische Kleidung ablegen und 
erhielten Kleidung nach IS-Regeln. Dann brachte man uns in ein sauberes 
Gebäude der Verkehrsbetriebe.

Da ich Arabisch kann, erhielt ich den Auftrag, als Wachmann zu arbeiten 

vielen Menschen das Leben gerettet habe. 

 

Täglich gab es Besuche diverser IS-Abteilungen, die die neuen Muslime be-

-
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hatte man gesagt, dass sie konvertieren müssten. Der IS verlangte, dass 

Ich sprach mit den Frauen und versuchte sie zu überzeugen, dass sie über-
treten müssen, um ihr Leben und das ihrer Kinder zu retten. Und die an-

ledigen Männer unter uns behaupten, dass diese Frauen ihre Frauen seien, 

-

Lebensmittel.

 

Die IS-Leute, besonders diejenigen, die neu zu ihnen stoßen, sind über die 
-

zückt, dass für einige von ihnen der Wille, durch Märtyrertum so schnell 

-
ten dann eine Schulung im Umgang mit Sprengstoff, einen Sprengstoffgür-

einen Sprengstoffgürtel selbst herzustellen. Verkündet der Geistliche, dass 

damalige Preis zum Abkauf eines Auftrags als Selbstmordattentäter lag bei 
1.200 US Dollar.



-

bereits dort. Der IS sagte, er habe das Recht, diese Frauen zu verheiraten. 300 

-

in eine Falle gelockt: Der Islamische Staat verbreitete das Gerücht, dass der 

-

Nach fünf Monaten sagte man uns, dass der IS die Familien nicht dauer-

Schäfer, als Straßenkehrer und andere Aufgaben. Täglich kamen dann IS-
Leute und holten uns in Kolonnen zum Arbeiten ab.

-

verzichten. Der Whali von Tal-Afar erreichte schließlich, dass jeder, der in 

 

Ich erhielt in Mossul die Aufgabe, sieben Kühe von Hadji Bakr zu hüten 
und zu versorgen. Nebenbei habe ich zehn alte Jesidinnen, die älter als 60 

IS-Leute die alten Frauen auf das Gelände einer Schule und erschossen die 
Frauen. Das geschah am 27. oder 29. Dezember 2014. IS-Männer zeigten mir 

-
-



im Zusammenhang mit dem Übertritt zum Islam: „Eine junge jesidische Fa-

entrissen ihr das Kind und schleuderten es vor ihren Augen gegen eine Wand, 
-

derer Gefangener.“

„Bei unserer Rückreise nach Tal-Afar hatte ich eine Gruppe von über 30 

-

sehen und erleben musste. Ich gehe nicht mehr zurück.“

Der Islamische Staat (IS) fuhr im Januar 2015 eine Gruppe jesidischer Frauen 

verschleiert. Weiß ist traditionell eine Farbe, die von älteren Jesidinnen ge-

nichts Farbiges. 



hunderte andere Jesiden, in einem großen Sportkomplex in Mossul gefangen 

Am 28. Dezember 2014 erschienen dort Männer des Islamischen Staates, 
durchsuchten den Raum und die Habseligkeiten der Gefangenen und nahmen 
die alten Frauen, den Mann und die beiden Kleinkinder mit. Sie gaben ge-

-
suls gefahren. Mit Lautsprechern verbreiteten Männer des IS, dass es sich 

-
bigen“ verboten, den Islam anzunehmen. Außerdem seien bei ihnen „Erde 

-
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deutendsten Heiligtum der Jesiden in Lalisch hergestellt. Die Erde stammt 
ebenfalls aus Lalisch oder einem für Jesiden heiligen Bezirk im nordiraki-
schen Shingal. 

als auch lebendig verbrannt. Die IGFM sucht Augenzeugen der Hinrichtung 
dieser Jesidinnen. 

 

in bescheidenen Verhältnissen, aber zufrieden im nordirakischen Dorf Har-
-

nasium, bis der Islamische Staat am 3. August 2014 nach Shingal vorstieß. 
Die IGFM sprach mit ihr in der kurdischen Autonomieregion im Nordi-

rak am 28. Mai 2015, in Lalisch dem Hauptheiligtum der Jesiden. Shirins 

-



damit all die anderen vom IS versklavten Mädchen und Frauen nicht verges-

Shirin ist seit Anfang Juli 2015 zur medizinischen Behandlung in Deutsch-
land. Ihre Erlebnisse verfolgen sie, am Tag und in der Nacht. An manchen 

-

Islamischen Staates. Oder tot. Anmerkungen der IGFM stehen in Klammern.
IS-Kämpfer posieren voller Stolz. Die Umbauten am LKW sollen die aus 

-
dung bringen und so die IS-Besatzung schützen. Trotzdem haben die deut-
schen Milan-Raketen die Selbstmordangriffe des IS mit LKWs praktisch zum 
Erliegen gebracht. Das Bild stammt vom Handy eines IS-Kämpfers, dass eine 
Jesidin bei ihrer geglückten Flucht mitnahm.

Shirin: Die Peschmerga hatten Shingal schon verlassen, bevor der IS kam. 

-

der IS in unser Dorf kommt. Die Männer des IS verließen unser Dorf schnell 

Am Nachmittag kamen erneut Kämpfer des IS in unser Dorf und gingen in 
das Büro des Bürgermeisters, um mit ihm Kaffee zu trinken. Danach haben 

-

Tag kamen die Kämpfer des IS noch einmal in unser Dorf. Wir und die ande-

hatte der IS uns eingeholt und meine ganze Familie und mich gefangen ge-
nommen. Bis auf meinen Vater. Der hatte zu der Zeit gerade für eine Firma 
in Kurdistan gearbeitet. 

An einer Kreuzung haben sie alle Gefangenen zusammengetrieben und 
uns nach Männern und Frauen getrennt. Ich hatte noch mein Handy dabei 
und habe bei einem jesidischen Beamten von der kurdischen Nationalre-
gierung angerufen, er konnte uns aber nicht helfen. Danach hat der IS uns 
durchsucht und das Handy gefunden und es mir abgenommen. Die Männer 
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uns Kinder mit nach Tal Afar. Nach drei Tagen in Tal Afar haben sie die Mäd-
chen und Frauen sortiert, nach unverheiratet und verheiratet. In diesen drei 

-

sind. Der IS nahm auch die kleinen Mädchen und Jungen mit. Ich habe ihn 

den Koran gelernt hätten.
Nach vier Tagen in Tal Afar hat der IS uns in das Badosh-Gefängnis, ein 

den darauf folgenden Tagen kamen Männer vom IS und nahmen die älteren 

Einige Häftlinge hatten noch ein Handy bei sich und haben heimlich mit 

sind dann direkt zur kurdischen Regierung gegangen und haben gefragt, 

-
schraubern das Gefängnis einzunehmen und die Gefangenen zu befreien. 

-

funktioniert. 

nach Tal Afar in eine Schule gebracht. Vor der Schule haben sie zu uns ge-

verheiratet sind oder nicht. Ich habe eine kleine Nichte von mir auf dem Arm 
gehalten und mich als verheiratet ausgegeben und habe meine Nichte als 
meine Tochter ausgegeben. Ich hatte gehofft, dass sie mich dann nicht neh-



Mann mit anderen IS-Kämpfern. Sie nahmen sich die Mädchen und Frauen 

Eines Tages kamen andere IS-Kämpfer in die Schule und sagten, dass un-
-

nen. Daraufhin kamen täglich ein paar Männer und nahmen ihre Familien 

-
ten Tag mussten sich alle Frauen auf dem Hof versammeln und ihr Kopf-
tuch anheben, um den IS-Kämpfern ihr Gesicht zu zeigen. Ich habe mein 
Kopftuch nicht angehoben und bekam dafür einen Schlag auf den Kopf. Ein 
Kämpfer des IS hat mich erkannt und hat gesagt, dass er mich und meinen 

bekäme er mich nicht. Die IS-Kämpfer meinten zu ihr, dass mir nichts passie-

Männer vom IS meine gesamte Familie bestraft. Wir alle mussten den ganzen 
Tag über draußen in der Hitze und der Sonne stehen. Währenddessen kam 
ein IS-Kämpfer und schlug meinen kleinen Bruder. Daraufhin habe ich den 

Der IS-Mann hat mich dann zu einer Halle nach Tal Afar gebracht. Dort 

der Rest aus Hardan. Täglich kamen IS-Kämpfer vorbei und jeder hat sich 

Eines Tages kamen IS-Kämpfer in die Halle und sagten zu mir, dass ich mit 

alte Mann sagte zu mir, dass ich mit ihm kommen und ihn heiraten soll. Ich 
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Am nächsten Tag kam ein anderer IS-Kämpfer namens Nasr und hat gesagt, 
dass ich mit nach Shingal kommen soll. Ich bin dann mit Nasr mitgegangen. 
Wir sind sechs Tage in Shingal geblieben. Danach musste ich mit ihm nach 

-

Frau zu Hause bleiben und ihr als Dienerin helfen. In den fünf Monaten, die 

beim IS in der Schule in Tal Afar. Als ich für eine Stunde bei meiner Mutter 
sein konnte, habe ich mit ihr auf kurdisch gesprochen und musste für die 
Wachen alles auf Arabisch übersetzen. 

-
men und haben mich einem anderen Mann namens Aiman gegeben. Nach 

-

aus Kocho in seinem Büro als Hausdienerin arbeiten. Nach einem Monat 
-

dass ich meine Kleidung packen und für zehn Tage zu meiner Mutter gehen 
soll. Ein Fahrer von Mustafa, Isam, hat mich zu meiner Mutter gefahren. 
Isam behauptete dann aber, dass er mich gekauft hätte und ist dann auch 

meiner Mutter. Isam hat mich nachts immer zu seinen Freunden mitgenom-
men, da er scheinbar keinen festen Wohnsitz hatte. 

Nach einem Monat hat mich Isam dann an seinen Chef, einen Doktor, ver-

der Frage, ob ich das Kind abtreiben oder ob ich mir das Leben nehmen soll. 



Ich bekam die Gelegenheit, meine Mutter zu sehen. Sie gab mir Kopfschmerz-

Steinen bin ich dann die Stufen hinuntergesprungen. Daraufhin habe ich 
geblutet und hatte sehr starke Schmerzen. Ich bin dann zu meiner Mutter ge-
gangen und mit ihr zu einem Arzt, der mir dann Tabletten verschrieben hat. 

-
raten müsste, damit ich von Ramzi loskomme. Der Richter schickte daraufhin 
einen Mann namens Wakas. Der Richter hatte ihn geschickt, damit er mich ur-

dass ich mich nicht umbringen kann, da ich eine Muslimin sei. Ich habe ihn 

schließlich einem anderen Mann vom IS gegeben, der mich aber bald an M. 

M. sagte mir, dass ich mir keine Sorgen machen soll und dass er mich zu 

soll. Wir sind dann noch ein paar Tage in (…) geblieben. Anschließend brachte 
-

-

-

Ich habe ihnen aber gesagt, dass er mir nichts getan hat und mich nur retten 

sagten, dass sie M. freilassen sollen, da er für sie Familien vom IS freikaufe. 
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gefahren. M. hat gesagt, dass ich mich stumm stellen soll, damit uns nichts 

uns Peschmerga nach Duhok zu meinem Vater gebracht. 

IGFM: Was wünschst Du Dir von der Regierung und anderen Organisationen?

-
-

Ich bin so froh, dass ihr da seid und mir helft.

 

-
-

alt. Sie sprach mit der IGFM im Januar 2015, in einem Flüchtlingslager im 
-

als Sklavinnen ausgebeutet. Gemessen an der enormen Zahl der verschlepp-
ten Opfer ist die Zahl der Freigekommenen leider nicht groß. Doch im Irak 

IGFM: Hassina, darf ich dir Fragen stellen zu deiner Zeit als Gefangene des „Is-
lamischen Staates“? Du bist erst 12 Jahre alt und deine ältere Schwester wurde 
ebenfalls verschleppt, stimmt das? 

-

Jahre alt. Frei kam ich nach mehr als vier Monaten, am 18. Dezember.



IGFM: Was ist als erstes passiert, nachdem die Kämpfer des „Islamischen Staa-
tes“ euch in ihre Gewalt gebracht haben? 

und Männer auf die eine, Frauen mit kleinen Kindern und ältere Frauen auf 
die andere und hübsche und junge Frauen und Mädchen auf eine dritte Seite. 

IGFM: Warst du die jüngste unter diesen Frauen oder gab es noch jüngere? 

zusammen. 

IGFM: Du bist aber nicht lange in Badusch geblieben, richtig? 

-

oder die jüngsten ausgesucht. Zum Glück bin ich nicht hübsch, sonst hätten 

150 Mädchen, man hatte uns zum Verkauf ausgesucht. Bis dahin hatten uns 
die Kämpfer kaum angerührt, in Baa’j vergingen sie sich aber viele Male an 

einfach nicht hübsch.

IGFM: Wie lief der Verkauf ab? 
-

fer oder Sympathisanten. Meistens ältere Männer. Der Preis lag meistens bei 

Anführer an.

IGFM: So wenig? Was meinst Du, warum verkaufen die IS-Kämpfer jesidische 
Frauen und Mädchen für so wenig Geld? 



für die Männer vom IS. Und Werbung für neue Unterstützer. Ich glaube, die 
-

IGFM: Wie ist es dir ergangen? 

Der IS hat in manchen Gegenden aber auch große Villen beschlagnahmt und 

IGFM: Haben sie sich auch dort an euch vergangen? 
-



uns gekümmert.

IGFM: Weißt Du, wer die IS-Männer waren? 

-
dere kamen aus Syrien und Saudi-Arabien. Die, die früher zu unseren Nach-

IGFM: Was ist mit den anderen passiert? Den Jungen und Männern und mit 
deiner Schwester?

-

dir rede.
-

gen gehalten. Sie kannte die Gegend und als sich eine Gelegenheit ergab, ist 

erschossen. Nicht nur bei uns Jesiden, sondern auch Christen und Schiiten. 
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-

gefügig machen. 

IGFM: Danke Hassina, dass du mit uns gesprochen hast.

Hundertausende Menschen konnten durch die Flucht in die von Kurden ge-
haltenen Bergregionen im Nordirak, ihr Leben retten. Doch diese Massen-

dem Irak und Syrien. Weitere Transporte sind in Vorbereitung. Viele Dinge 

Schimmel und Schlamm sind eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit der 
Flüchtlinge. Hinzu kommt die Enge, in der viele Menschen leben müssen 

-

-

ebenso Personen vor Ort, die die Waschmaschinen betreuen sollen. 

belaufen sich die Transportkosten pro Sattelschlepper von Deutschland in 



 

(Studium in Tübingen und Jerusalem), evangelischer Pfarrer 
und Wissenschaftlicher Referent der Evangelischen Zentral-
stelle für Weltanschauungsfragen (EZW) in Berlin mit dem 

-
1 -

Medina“ des Propheten Muhammad aus der Zeit nach 622 n. Chr. zu bekräf-
tigen. Das Treffen, zu dem von der marokkanischen Regierung eingeladen 

unter der Leitung des achtzigjährigen Scheichs Abdallah ibn Bayyah, Präsi-
dent des „Forum for Promoting Peace in Muslim Societies“ (Vereinigte Ara-
bische Emirate), Ko-Moderator von Religions for Peace und Mitunterzeichner 
des offenen Briefes von 138 muslimischen Gelehrten an die Christenheit „Ein 

2 

1  

org. (Stand: 10.10.2016).
2  Vgl. Friedmann Eißler (Hrsg.). Muslimische Einladung zum Dialog. Dokumentation zum Brief 

der 138 Gelehrten („A Common Word“). EZW-Text 202. Berlin, 2009.
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-

-

und ezidische Vertreter.

der Kirchen, der Evangelischen Allianz und verschiedener Dialoginitiativen 
-

schaftler fordern Religionsfreiheit für alle“, titelte die Evangelische Allianz. 
Das Dokument rufe zur Religionsfreiheit für nichtmuslimische Minderheiten 

-

Medina habe die Religionsfreiheit für alle Menschen garantiert, so der Welt-
kirchenrat laut Evangelischem Pressedienst (epd).

-

-
-

-
-

Die Erklärung von Marrakesch kann jedoch nur der Anfang eines Dialogs, 
-

tend sein müssen:
Einmal die Einsicht, dass die sogenannte Charta von Medina, die im Mittel-

punkt des Interesses der Verfasser steht,3 nicht von Religionsfreiheit spricht, 
-

hinter „Recht“, „gerechte Behandlung“, „Gleichheit vor dem Gesetz“ und den 

-

3  

Bekräftigung der Prinzipien der Charta geht, stellt sich die Erklärung von Marrakesch insge-
samt als Dokument zur Feier dieses „Jubiläums“ dar. 



im Wesentlichen in Geltung sind).
Die Charta, auch „Gemeindeordnung von Medina“ genannt (arab. sahifa), 

-

Prinzipien gegründeten Gesellschaft ist in dieser Sicht das erste islamische 

Propheten Muhammad von 622 n. Chr. bis zu dessen Tod 632. „Medina“ 

-

Ibn Hischam überliefert ist,4

Muhammads oder der frühen islamischen Gemeinde, viel eher eine Verein-
barung, die das Verhältnis der jungen muslimischen Gemeinde (aus Zuge-

-
5 Wichtig ist, und genau dies 

bestätigt die Erklärung von Marrakesch aufs Neue, dass die Verhältnisse in 

für eine Gesellschaft unter islamischer Herrschaft, in der Juden und Chris-
ten die Rechte von „Schutzbefohlenen“ (Dhimmis) im Rahmen einer islami-
schen Rechtsordnung haben und alle einschlägigen Rechtsfälle „Gott und 
Muhammad, seinem Gesandten“ vorzulegen sind.6

4  -

of Medina“. Muhammad’s First Legal Document. Studies in Late Antiquity and Early Islam 

-

Inaugural-Dissertation. Augsburg, 1985.
5  Das Abkommen dient „der Festigung der Gemeinschaft der unter dem Banner des Propheten 

Kämpfenden“ und schließt dazu die jüdischen Mitglieder der Sippen ein, „deren Muslime 
sich Mohammed zur Verfügung stellten, und nur auf diese Sippen sind die Bestimmungen 
zurechtgeschnitten“, so Tilman Nagel. A.a.O. 342.

6  -
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Ist dieser Hintergrund maßgeblich für das Verständnis der Erklärung von 

leiten sich die Prinzipien des gesellschaftlichen Miteinanders aus der Scharia 
ab und aktualisieren damit das Konzept des Dhimmi-Status für Christen und 
Juden. Es geht von vornherein um die Darlegung der „Rechte von Minder-
heiten in mehrheitlich islamischen Ländern“ aus den islamischen Quellen, so 
der Hauptfokus des Schreibens.

Der muslimische Reformdenker Farid Esack (Johannesburg) äußerte sich 
daher skeptisch zur Konferenz. Es bedürfe tiefgreifender politischer und 
theologischer Reformen, um das Verhältnis von Muslimen zu nichtmuslimi-

Betroffenheitsrhetorik helfe nicht gegen massive Marginalisierung und 
Verfolgung. Der in den USA lehrende Kopte Ayman S. Ibrahim beklagt, dass 

-

in Marokko Untergrundkirchen, die keine Chance auf Anerkennung hätten, 

Christen.

hingerichtet. Ohne jeglichen Kommentar zu diesen Vorgängen im unmittel-
baren historischen Kontext der Charta macht sich eine so bedeutende Zusam-

-

Werden Christen in Algerien, Mauretanien oder Saudi-Arabien anerkannt 

Wird Entsprechendes mutatis mutandis

der Wert der Erklärung zu messen sein.

deutung, dass die islamische Zeitrechnung nicht mit der Geburt des Propheten, sondern mit 

-
tung, beginnt.



political science (Geneva), habilitation to direct researches 
(Bordeaux), professor of universities (CNU France, sections 1 

-
-
-

sities of Aix-en-Provence, Cergy-Pontoise, Grenoble, Palermo, 
Trento and Lugano. Author of numerous books and articles 

order in French (and soon in Italian and in English), and an Arabic transla-

Depuis le premier siècle de l’islam, les musulmans se sont divisés en de multi-
ples groupes qui s’excommuniaient mutuellement et souvent s’entre-tuaient, 
et aujourd’hui l’Oumma islamique est partagée entre 57 pays membres de 
l’Organisation de la coopération islamique. Il serait prétentieux de présenter 
en quelques pages les normes relatives à l’apostasie dans tous ces groupes et 
ces pays. Pour cette raison, nous avons choisi l’Egypte, pays important sur le 
plan arabe et musulman, dont nous examinerons les normes et les références 
religieuses.

Dans le passé l’apostasie (abandon d’une religion) a été perçue par toutes 
les communautés religieuses comme un délit, mais aujourd’hui les normes 
internationales la considèrent comme un droit et une composante impor-
tante de la liberté religieuse. Ce virement a provoqué une vive réaction de la 
part des pays musulmans attachés à la conception islamique classique. Notre 
étude vise à voir dans quelle mesure cette conception est encore en vigueur 
dans le système juridique égyptien. Cette étude est divisée en quatre points :
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Il aurait été important de voir les conséquences tragiques du changement de 
religion sur différents aspects de la vie: services médicaux, écoles et univer-
sités, travail, fonction publique, droits politiques, naturalisation, séjour des 
étrangers, etc. De même, il aurait été intéressant d’examiner l’accusation faite 

très répandu dans l’islam visant à le délégitimer et à le combattre. Mais ceci 
nous aurait menés trop loin.

Les musulmans s’efforcent de faire une présentation idyllique de leur religion 
en recourant à des arguties, une forme de dissimulation (taqiyyah) prescrite 
par le Coran. Commençons par exposer sommairement la liberté religieuse 
en droit musulman.

1) La liberté religieuse en droit musulman

Pour démontrer la tolérance de l’islam, les musulmans cite des passages co-
raniques tronqués soigneusement sélectionnés. Trois passages reviennent 
souvent:

Si ton Seigneur l'avait souhaité, ceux qui sont sur la terre auraient tous 
ensemble cru. Est-ce toi qui contrains les humains pour qu'ils soient cro-
yants? Il n'appartient à une âme de croire qu'avec l'autorisation de Dieu 
(10:99-100).

et celui qui souhaite, qu'il mécroie" (18:29).
Nulle contrainte dans la religion! La bonne direction s'est distinguée du 
fourvoiement (2:256-257).

Ces versets n'ont pas empêché les légistes musulmans classiques de prévoir 
la peine de mort contre toute personne qui quitte l’islam. Cette attitude am-
bivalente s'explique par le caractère particulier de la conception de la liberté 
religieuse, distinguant entre l'entrée et la sortie.

a) Entrée libre encouragée

Le droit musulman proscrit la contrainte physique directe comme moyen 
d’inciter les gens à devenir musulmans. Toutefois, cette liberté d'adhésion est 
limitée par trois restrictions:



1. Le droit musulman permet aux Gens du Livre (juifs, chrétiens, sabéens et 
zoroastriens)1, de vivre dans la Terre de l'islam et de pratiquer leur religion 
avec certaines restrictions visant à accélérer leur conversion à l'islam. Ils sont 

dhimmis -
yant les conditions de leur admission. Mais il leur est interdit de séjourner 
dans la Péninsule arabe, Mahomet ayant dit: "Deux religions ne doivent pas 
coexister dans la Péninsule arabe"2.
2. Le non-musulman qui accepte de se convertir peut jouir de nombreux 
avantages du fait que seul un musulman constitue un sujet de droit à part 
entière dans la cité musulmane. Un de ces avantages est la dispense de payer 
le tribut ( jizyah) prévu par le verset 9:29.
3. L'adhésion à l'islam peut être faite sans choix. C'est le cas des enfants nés 
de parents musulmans. Ceux-ci doivent rester musulmans et ne peuvent pas, 
une fois majeurs, quitter la religion héritée de leurs parents.

b) Sortie interdite

Le droit musulman ne permet pas à un musulman de quitter sa religion. 

l'apostasie, sur la même ligne"3.

actes peuvent également en tenir lieu: professer des dogmes hétérodoxes, 
insulter Mahomet ou les autres prophètes reconnus par les musulmans ou 
encore adopter une attitude opposée au pouvoir politique, etc.

Le Coran ne prévoit pas de châtiment précis contre l'apostat bien qu'il évoque 
ce sujet à plusieurs reprises en utilisant soit le terme kufr (renégation)4, soit 
le terme riddah (revenir en arrière)5. Seuls des châtiments dans l'autre vie y 
sont prévus si l'on excepte le verset 9:74 qui parle d’un châtiment douloureux 
en ce monde, sans préciser en quoi il consiste. Les récits de Mahomet sont en 
revanche plus explicites:

Celui qui change de religion, tuez-le.

1    Ceci est déduit des versets 2:62, 5:69 et 22:17.
2    

3    

4    

5    



Il n'est pas permis d'attenter à la vie du musulman sauf dans les trois cas 
suivants: la mécréance après la foi, l'adultère après le mariage et l'homicide 
sans motif.

Sur la base des versets coraniques et des récits de Mahomet, les légistes clas-
siques prévoient la mise à mort de l'apostat après lui avoir accordé, selon cer-

certains légistes préconisent de la mettre en prison jusqu'à sa mort ou son 
retour à l'islam6. Il faut y ajouter des mesures d'ordre civil: dissolution de son 
mariage, séparation forcée d’avec ses enfants, ouverture de sa succession, 
privation du droit successoral.

L'apostasie collective donne lieu à des guerres. Le sort réservé aux apostats 
est alors pire que celui réservé aux polythéistes, aucune trêve n'étant permise 
avec eux7.

La première constitution égyptienne de 1923 stipulait à l’article 12 que "la 
liberté de croyance est absolue": Elle garantit, à son article 13, la liberté des 
cultes "en conformité avec les usages en Égypte et à condition qu'ils ne soient 
pas contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs". Les autres constitutions 
égyptiennes ont repris cette même formulation. L'article 46 de la constitution 
de 1971 dit sans la mention de la restriction de l'ordre public: « L'État garantit 
la liberté de croyance et la liberté de l'exercice du culte ». L’article 43 de la 
constitution de 2012 apporte une précision importante :

La liberté de croyance est garantie.
L'Etat assure la liberté du culte et de la construction des lieux de culte des 
religions célestes, selon les dispositions de la loi.

Et l’article 44 ajoute : « Tout dénigrement ou diffamation de l'ensemble des 
messagers et des prophètes est interdit ».

devant la loi. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs publics, sans dis-
tinction de race, d'origine, de langue, de religion ou de conviction ». Mais cet 

6   Aldeeb Abu-Sahlieh, Sami A.: L'impact de la religion sur l'ordre juridique, cas de l’Égypte, 

7  



article a été abrégé par l’article 33 de la constitution de 2012 qui dit: « Les ci-
toyens sont égaux devant la loi. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, 
sans aucune distinction entre eux ».

Ces articles semblent garantir la liberté religieuse et ne pas s'opposer au 
changement de religion. Toutefois, ces dispositions doivent être comprises 
dans les limites du droit musulman. Ces limites étaient présentes dans l'esprit 
de leurs rédacteurs mais, pour des raisons politiques, elles n'y ont pas été 
explicitement mentionnées. L’on craignait que les Anglais n’instituassent un 
régime particulier pour les minorités religieuses. Ainsi, pendant les travaux 
de la première constitution, un cheikh a demandé que la liberté de religion et 
de culte ne soit garantie que dans les limites des religions reconnues "de façon 
à ne pas permettre la création d'une nouvelle religion comme au cas où une 
personne prétendrait être le Mahdi chargé d'un nouveau message".

Lors des travaux de la constitution de 1953, qui n'a jamais vu le jour, le 
juge Abd-al-Qadir Odeh, frère musulman, dit: "Je ne suis pas contre la liberté 
de croyance, mais je ne permets pas que ces croyances (non reconnues par 
l'islam) soient pratiquées, faute de quoi nous aurons des gens qui adoreront 
les vaches, sans pouvoir les interdire en raison de la constitution". Selon lui, 
si un musulman égyptien devient bouddhiste, il doit être considéré comme 
apostat et, par conséquent, il doit être mis à mort et ses biens doivent être 

8.
Le refus du changement de religion s'est d'ailleurs manifesté lors des dé-

bats relatifs à l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme 
(1948) qui énonce:

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion: 
ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi 
que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en com-
mun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte 
et l'accomplissement des rites.

Cette clause a provoqué une vive réaction de la part des pays musulmans. 
Ainsi le représentant de l'Égypte dit que "fort souvent, un homme change de 

sont pas recommandables, tels que le divorce". Il ajouta qu'il craignait, en pro-
clamant la liberté de changer de religion ou de conviction, que la Déclaration 

8  Aldeeb Abu-Sahlieh: L'impact de la religion, op. cit., p. 266.



encourageât fatalement "les machinations de certaines missions bien connues 
en Orient, qui poursuivent inlassablement leurs efforts en vue de convertir à 
leur foi les populations de l'Orient"9.

Lors des discussions sur l'article 18 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques de 1966, le problème fut posé à nouveau. L'Arabie saoudite10 
et l'Égypte11 ont proposé d'amender le texte en supprimant la mention de la 
liberté de changer de religion ou de conviction. Mais c'est un amendement du 
Brésil et des Philippines12 qui fut adopté comme texte de compromis pour sa-
tisfaire les pays arabes et musulmans. Ainsi, la liberté de changer de religion 
ou de conviction fut remplacée par la liberté d'avoir ou d'adopter une religion 
ou une conviction de son choix13

le 14/01/1982, conformément à la décision présidentielle n° 536 de 1981, et 
-

par la non violation des normes du droit musulman. Toutefois, ceci fut consi-
déré comme simple déclaration qui n'a pas valeur de réserve pour l'organisme 
auprès duquel cette convention est déposée14.

Établi sous les anglais, le code pénal égyptien, comme la plupart des codes 
pénaux des pays arabes, ne prévoit pas de sanction pénale contre l'apostasie.

convertis à une religion autre que l’islam et ceux qui sont soupçonnés de pro-
sélytisme risquent l'emprisonnement et la torture. Les tribunaux recourent à 

oralement, par écrit ou par tout autre moyen des opinions extrêmes dans le 
but d'attiser des troubles, avilir une des religions célestes ou une des com-
munautés en faisant partie, ou nuire à l'unité nationale". La sanction prévue 
pour un tel délit est de cinq ans de prison et d'une amende allant jusqu'à 1000 

9  AG, 3e session, séance plénière 180, 1980, p. 913.
10  A/C3/L.422.
11  A/C3/L.72.
12  A/C3/L.877.
13  

14  



livres égyptiennes. Les personnes converties sont jetées en prison avec leurs 
complices15. L'hostilité à l'égard des apostats est attisée par la doctrine et les 
projets de lois, ce dont nous traiterons dans les points suivants.

Les auteurs arabes modernes défendent presque unanimement l'application 
de la peine de mort contre l'apostat. Bien plus, toutes les universités arabes 
l'enseignent à leurs étudiants. Ainsi, en Égypte, tous les cours consacrés au 
droit de la famille comportent une section sur les empêchements dont est 
frappé l'apostat en matière de mariage, de garde d'enfants et de succession. 

-
sible de la peine de mort.

Le Ministre égyptien de waqf a indiqué dans une rencontre en juillet 2007 
avec des étudiants universitaires que la foi est une chose privée qui implique 
une relation entre Dieu et la personne du croyant. Mais si l'apostat exprime 
sa pensée, il tombe sous le coup de la loi pour trouble à l'ordre public et peut 
être considéré comme traître punissable de la peine de mort. Dans ce cas, il 
n'est pas condamné à mort pour apostasie, mais pour trouble à l'ordre public16

Certaines voix musulmanes, cependant, commencent à s'élever pour 
mettre en doute les normes islamiques sur l'apostasie et à critiquer leur ap-
plication17. Ces oppositions à la peine capitale contre l'apostat restent timides 
et partielles, et aucun auteur musulman jusqu'à maintenant n'a mis en cause 
les conséquences de l'apostasie sur le mariage, les rapports entre parents et 
enfants ou les successions.

L'Égypte a connu plusieurs projets de lois qui pénalisent l'apostasie, reprenant 
ainsi à leur compte les normes islamiques. Ces projets sont d'autant plus in-
quiétants que certains sont appuyés par l'Azhar et/ou par des commissions 
parlementaires.

15  

16  

17   



Si ces projets, écartés surtout pour des raisons d’ordre politique, étaient sou-
mis au Parlement égyptien, il ne fait pas le moindre doute qu'ils auraient été 
adoptés.

On ajoutera à ces projets égyptiens, un projet de la Ligue arabe, dont le 
siège est au Caire, et qui va dans le même sens.

a) Projets égyptiens de 1977

Au mois de mai 1977, la revue Al-I'tisam du Caire a publié le texte d'un pro-
jet pénal présenté au parlement par l'Azhar. Les articles 30-34 traitent de 
l'apostasie:

Article 30 - L'apostat est tout musulman qui quitte l'islam, qu'il ait adopté 
une autre religion ou non.
Article 31 - L'apostasie consiste en ce qui suit:

3) la moquerie, par la parole ou l'acte, à l'égard d'un prophète, d'un messager, 
d'un ange ou du Coran.
Article 32 - Repentir de l'apostat:
1) Le repentir de l'apostat se réalise par le fait de revenir sur ce qui a été nié.
2) Le repentir de celui qui apostasie plus que deux fois n'est pas accepté.
Article 33 - L'apostat qui quitte l'islam, qu'il soit homme ou femme, est con-
damné à mort si son repentir est désespéré ou si, après un délai de 60 jours, 
il ne se repent pas.

comme valides. S'il revient à l'islam, ses biens lui échoient.
2) S'il a été mis à mort ou est décédé en état d'apostasie, ses actes accomplis 
avant son apostasie sont considérés comme valides et les biens acquis revi-
ennent au Trésor public.

L'article 2 de ce projet précise que pour l'application des peines islamiques, il 
faut que le coupable soit âgé de 17 ans révolus. L'article 17 exige que la peine 
ne soit appliquée qu'après une décision de la Cour de cassation.

Le 6 août de la même année, Al-Ahram écrit que le Conseil d'État a accepté 
un projet relatif à l'apostasie. D'après ce projet, le coupable âgé de 18 ans ré-

il est condamné à mort. Les témoins doivent être musulmans et majeurs. Si 
le coupable apostasie pour la 2e fois et se repent, il est puni de dix ans de 



prison. Si l'apostat est âgé de sept à dix ans non-révolus, il est réprimandé par 
le juge et remis à ses parents ou à une institution de protection sociale. S'il 
est âgé de dix à quinze ans non révolus, il est puni de 10 à 50 coups de bâton 

de prison. Celui qui incite autrui à apostasier, même si c'est sans effet, est 
considéré comme un associé et puni de la même peine prévue pour l'apostasie 
(disposition peu claire). L'apostat ne peut disposer de ses biens ni les gérer. La 
validité des actes accomplis pendant le procès dépend de la sentence18.

b) Projet égyptien de 1982

La Commission législative chargée de rédiger des projets de lois en conformité 
avec les normes islamiques a remis le 1er juillet 1982 au parlement égyptien 
un projet de code pénal composé de 630 articles suivis d'un mémorandum 
imposant de 235 pages. Ce projet consacre à l'apostasie les articles 178-188. 
Le mémorandum du projet fonde ce délit sur le verset coranique 2:217:

Quiconque parmi vous abjure sa religion et meurt en étant mécréant, ceux-

sont les gens du feu. Ils y seront éternellement.

Il cite le récit de Mahomet: "Celui qui change sa religion tuez-le". D'après ce 
projet, l'apostasie consiste dans le fait de nier verbalement ou par un acte clair 
ce qui est reconnu comme élément nécessaire de la religion. Il s'agit de ce que 
le commun du peuple reconnaît comme tel, à savoir la croyance en l'unicité 

contenu de ces messages relatif à la résurrection, à la rétribution, aux prin-
19.

La peine est la mise à mort si le coupable est âgé de 18 ans révolus (article 
178). La preuve de l'apostasie est faite devant une autorité judiciaire, soit par 
l'aveu écrit ou oral du coupable, soit par le témoignage de deux hommes ou 
d'un homme et de deux femmes, ou de quatre femmes, majeurs, raisonnables, 
équitables (donc musulmans), voyants, capables de s'exprimer oralement ou 
par écrit (article 179). Le procureur décide, après enquête, d'emprisonner 
l'apostat et remet l'affaire au tribunal pénal (article 180). Si l'apostat se re-

dix ans de prison au plus s'il récidive et se repent (article 181-182).

18  

19  Ibid., p. 179.



La personne qui incite autrui à apostasier, même sans résultat, est punie de 
-

morandum explique qu'il s'agit ici d'une peine discrétionnaire qui peut être 

pour l'apostasie20.
L'apostat n'a pas le droit de disposer de ses biens ou de les gérer. La validité 

des actes accomplis après l'apostasie dépend de la suite du procès. Un tuteur 
est nommé pour gérer ses biens durant la période précédant la sentence (ar-
ticle 188). Le projet ne dit rien de ce qu'il faut faire de ses biens s'il est exé-
cuté. Ce projet a été rejeté par le parlement égyptien au mois de mai 198521.

c) Projet de la Ligue arabe de 1996
Le Projet de code pénal arabe uniforme de la Ligue arabe de 1996 traite de 

l’apostasie dans les articles suivants:
Article 162 - L'apostat est le musulman, homme ou femme, qui abandonne 
la religion islamique par une parole explicite ou un fait dont le sens est in-

sciemment le Coran.
•  Article 163 - L'apostat est puni de la peine de mort s'il est prouvé qu'il a 

apostasié volontairement et s'y maintient après avoir été invité à se repentir 
dans un délai de trois jours.

•  Article 164 - Le repentir de l'apostat se réalise par le renoncement à ce qui 

de deux fois.
•  Article 165 - Tous les actes de l'apostat après son apostasie sont considérés 

comme nuls de nullité absolue, et tous ses biens acquis par ces actes revi-
ennent à la caisse de l'État22.

Pour fonder ces articles, le mémorandum de ce projet cite, en plus des deux 
récits de Mahomet prévoyant la peine de mort contre l'apostat, un passage 
tronqué du verset coranique 3:85: "Quiconque recherche une religion autre 
que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui"23. Cette référence tronquée au 
Coran est étrange dans la mesure où ce verset ne parle nullement de l'abandon 

20  

21  International Herald Tribune, 6.5.1985.
22   

-

23   -



de l'islam, mais de toute appartenance à une religion autre que l'islam. De 
plus, ce verset ne prévoit aucune sanction temporelle, mais dit simplement: 
"il sera, dans la vie dernière, au nombre des perdants".

Chaque individu a le droit de saisir les tribunaux étatiques pour dénoncer 
un apostat. Dans le cas de l'Égypte, ce rôle est souvent assumé par l'Azhar, 
notamment à l'égard d'écrivains dissidents accusés d'apostasie. Et si l'État 
ou les tribunaux refusent de mettre à mort ces écrivains en se satisfaisant 
d'interdire leurs ouvrages ou de les jeter en prison, chaque musulman se croit 
en droit de les assassiner. Ce droit du musulman de saisir les tribunaux ou 
de se substituer à l'État se base sur le devoir d'interdire le blâmable prescrit 
par le Coran:

Que soit parmi vous une nation qui appelle au bien, ordonne le convenable, 
et interdit le répugnant. Ceux-là sont ceux qui réussiront (3: 104).

Celui qui voit un mal qu'il le corrige par sa main, et s'il ne le peut pas qu'il 
le corrige par sa langue, et s'il ne le peut non plus qu'il le corrige dans son 
cœur et c'est le moindre des actes de foi.

C'est en vertu de ce principe que Faraj Fodah, penseur égyptien, a été assas-
siné le 8 juin 1992 par un intégriste musulman. L'Azhar avait porté plainte 
contre lui, et le gouvernement l'avait placé en résidence surveillée. L'assassin a 

de proue de l'organisation intégriste Al-Jihad et réfugié aux États-Unis, avait 
déclaré licite "de faire couler le sang de tous ceux qui s'opposent à l'islam". 
L'Association des Frères musulmans condamna l’assassinat, tout en portant 
sur le gouvernement et les médias la responsabilité de cet attentat en laissant 
le champ libre à des écrivains qui attaquent l'islam24.

5) Accusation de prosélytisme

L'article 18 de la Déclaration universelle des droits énonce que "la liberté de 
religion comprend la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule 
ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement". Cela implique 
la liberté de ce qu'on appelle le prosélytisme.

24  Le Monde, 10 et 11 juin 1992.



Or, comme le droit musulman ne reconnaît pas aux musulmans le droit de 
changer de religion, tout en encourageant toute personne à devenir musul-
man, les pays musulmans s'autorisent à faire du prosélytisme par différents 
moyens directs ou indirects pour mener les non-musulmans à se convertir à 
l'islam, tout en rejetant tout prosélytisme qui vise à convertir les musulmans 
à une autre religion, prévoyant même des sanctions contre ceux qui contrevi-
ennent à une telle interdiction.

Des troubles très graves en 1972, au cours desquels l'église de Khanka fut 
incendiée, avaient pour raison, d'après la commission d'enquête parlemen-
taire, la conversion de deux jeunes musulmans au christianisme en 1970 à 
Alexandrie25. On signale ici que les autorités égyptiennes ont arrêté deux jeu-
nes chrétiens le 1er février 2009 pour avoir distribué l'Évangile aux visiteurs 
de la foire du livre. Ils auraient été soumis à la torture (coups de bâtons et 
électrocution) avant d'être renvoyés dans leurs pays d'origine26.

 

Nous verrons ici les conséquences discriminatoires du changement de reli-
gion et les raisons qui poussent certaines personnes à changer de religion 
pour ne pas être discriminées. Trois domaines sont concernés: le mariage, la 

L’Egypte connaît le système de la personnalité des lois institué par le Coran. 
Selon la loi 462/1955 et la loi 1/2000 qui l’a abrogée, les litiges de statut 
personnel des Égyptiens non-musulmans appartenant à une communauté re-
ligieuse reconnue et unis en communauté et en confession sont réglés selon 
leur propre législation.

Si la condition de l'unité en communauté et en confession n'est pas remplie, 
c'est le droit musulman qui s'applique en général (ces personnes ne pourront 
cependant pas conclure un mariage polygame selon les normes musulmanes). 

25   Aldeeb Abu-Sahlieh, Sami A.: Les musulmans face aux droits de l'homme: religion, droit et 

29.11.1972. 
26  http://eipr.org/reports/FRBQJul-Sep%209AR.pdf, p. 33.



Si une personne change de communauté et de confession pendant la marche 
du procès, on ne tient pas compte de ce changement, sauf si ce changement 
est fait en faveur de la religion musulmane.

le divorce selon la loi de sa communauté. Si l’un des deux conjoints change de 
communauté avant le procès et devient protestant, ce couple pourra divorcer 

revanche le changement de communauté s'effectue pendant la marche du 
procès, ce couple ne pourra pas divorcer et restera soumis à la loi copte ortho-
doxe. La seule possibilité qui reste alors est la conversion à l'islam, conversion 
qui peut se faire à tout moment.

C'est la raison pour laquelle des chrétiens se convertissent à l'islam en 
Égypte. Il faut imputer cela aux lois sévères de l'Église copte orthodoxe en 
particulier, surtout depuis l'accès à la papauté de Shenouda qui est resté in-
traitable en matière de divorce. Mais le système juridique égyptien en est 
aussi responsable. En effet, les différentes églises chrétiennes ont présenté 
un projet de loi commune à l'État en matière de statut personnel permettant 
de résoudre ce problème au moins partiellement, en autorisant le divorce de 
façon plus large, mais l'État refuse de le promulguer. Et il n'est pas exclu que 
ce refus ait pour objectif de pousser les chrétiens à se convertir à l'islam27.

Dans les litiges impliquant des musulmans ou un musulman, ou des mem-
bres de communautés non reconnues, c'est le droit musulman qui s'applique, 
quelle que soit leur nationalité. Ceci a en matière de mariage les implications 
suivantes prévues non pas par les lois égyptiennes, mais par le code de Qadri 
qui comble les lacunes législatives:
•  Un homme musulman peut épouser toute femme, quelle que soit sa reli-

gion, à condition qu'elle ne soit ni polythéiste, ni membre d'une commun-
auté non reconnue (articles 31-32 et 120 du code de Qadri).

•  La femme musulmane ne peut épouser qu'un homme musulman. Un non-
musulman qui veut épouser une musulmane doit nécessairement se con-
vertir à l'islam (article 122 du code de Qadri).

•  Le mariage des polythéistes et des groupes non reconnus n'est pas reconnu28.

27   Voir à cet égard Aldeeb Abu-Sahlieh, Sami A.: Le statut personnel en Égypte, passé, présent 
et avenir, in: Marc Aoun (éd.): Les statuts personnels en droit comparé: Évolutions récentes 

28   

Liberté religieuse et apostasie dans l'islam, dans: Praxis juridique et religion, 3.1.1986, p. 



•  En cas de conversion à l'islam: si c'est l'homme qui devient musulman, il 
peut garder sa femme non musulmane, à la condition qu'elle ne soit ni po-
lythéiste, ni membre d'une communauté non reconnue. Si c'est la femme 
qui devient musulmane, son mari non-musulman ne peut continuer à vivre 
avec elle que s'il se convertit à son tour à l'islam. Si les deux conjoints se 
convertissent ensemble à l'islam, le mariage est maintenu (articles 126-128 
du code de Qadri).

•  En cas d'abandon de l'islam: une personne qui apostasie (homme ou femme) 
ne peut se marier, et si elle apostasie après le mariage, celui-ci est dissous, 
quelle que soit la religion à laquelle cette personne se convertit. Ainsi, si 
un musulman marié à une chrétienne devient chrétien, son mariage est 
dissous. De même, si les deux conjoints musulmans deviennent chrétiens, 
leur mariage est dissous (article 303 du code de Qadri).

•  Cette mesure frappe non seulement le musulman qui abandonne l'islam 
pour adopter une autre religion, mais aussi le musulman dont les idées ou 
les actes sont contraires à l'islam. Ainsi, le professeur Nasr Abu-Zayd de 
l'Université du Caire a tenté une interprétation libérale du Coran. Un groupe 
fondamentaliste a intenté un procès contre lui pour apostasie. L'affaire est 

199629, et requit la séparation entre lui et sa femme, un apostat ne pouvant 
pas épouser une musulmane. Le couple a dû s'enfuir de l'Égypte et deman-
der l'asile politique en Hollande par peur de se faire tuer30.

Certes, on trouve dans les différentes lois communautaires non-musulmanes 
des normes restrictives qui vont dans le sens du droit musulman, mais ces 
normes n'ont pas de valeur contraignante, l'État égyptien n'accordant sa pro-

refuse le mariage d'un copte ou d'une copte avec une personne qui n'est pas 
copte orthodoxe. Mais si une copte orthodoxe veut épouser un catholique ou 
un musulman, elle a toujours le moyen de le faire en dehors de l'Église. De 
même, la loi copte orthodoxe considère l'abandon de la communauté comme 
une apostasie ayant pour effet la dissolution du mariage. Mais les tribunaux 

si le mari copte devient musulman, sa femme copte ne peut pas demander le 
divorce de son mari pour ce simple fait de changement de religion.

29   Décision publiée par Al-Mujtama' al-madani (le Caire), septembre 1996. Voir aussi sur le site 

30   Sur cette affaire, voir Baudouin Dupret, « L’affaire Abû Zayd, universitaire poursuivi pour 
apostasie », in: Maghreb-Machrek, no 151, jan.-mars 1996, pp. 18- 31



hadinah (femme 
chargée de la garde) chrétienne ou juive a le droit de garder l'enfant jusqu'à 
ce qu'il soit capable de discernement en matière de religion, à moins que le 
père ou le tuteur ne craigne qu'elle n'inspire à l'enfant une autre foi que la foi 
musulmane" (article 381). Celle-ci ne doit pas être apostate (article 382). En 
l'absence de femmes pouvant exercer la garde de l'enfant, ce droit est attribué 
à un homme qui doit être de la même religion que l'enfant, donc musulman. 
L'homme et la femme apostats ne peuvent dans ce cas avoir la garde de leurs 
enfants (article 385).

La question de religion se pose en matière de puissance paternelle (wi-
layah). Cette puissance est exercée d'après le droit égyptien par le père et, 
en son absence, par le grand-père paternel de l'enfant. La loi égyptienne 

grand-père soient musulmans si l'enfant est musulman.
Si un mari copte devient musulman, son mariage avec sa femme copte 

reste valable, et ses enfants mineurs deviendront musulmans. Si, au rebours 
c'est la femme qui devient musulmane, le mariage est dissous, le père perd 
son autorité sur ses enfants mineurs, lesquels deviennent musulmans.

Dans un couple musulman, si le mari ou la femme se convertit au chris-
tianisme, le mariage est dissous et les enfants mineurs restent dans la reli-
gion musulmane et avec le conjoint musulman. Si les deux quittent l'islam, 
le mariage est aussi dissous, et les deux perdent leur autorité sur les enfants, 
lesquels restent musulmans.

Le droit musulman interdit la succession entre les musulmans et les non-
musulmans, dans les deux sens. L'apostat qui quitte l'islam ne peut hériter 
de personne et seuls ses héritiers musulmans peuvent hériter ses biens. Dans 
le cas de la conversion à l'islam comme dans le cas de l'abandon de l'islam, 

les héritiers non-musulmans en sont privés.
En ce qui concerne le testament, le droit musulman permet la constitution 

d'un legs testamentaire entre musulmans et non-musulmans. Quant à l'effet 
de l'apostasie sur le legs testamentaire, les avis sont partagés.

Concrètement parlant, si un chrétien devient musulman (conversion qui 
peut être attestée après sa mort par deux témoins musulmans!), sa femme 
et ses enfants chrétiens ne peuvent rien hériter de lui, et ses biens passent à 
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l'État, sauf s'ils se convertissent à l'islam à leur tour. Si un musulman se con-
vertit au christianisme, ses biens acquis avant l'apostasie passent à ses seuls 
héritiers musulmans, alors que les biens acquis après reviennent à l'État. Si 
c'est la femme qui apostasie, ses héritiers musulmans (et eux seuls) peuvent 
hériter de ses biens, qu'ils soient acquis avant ou après son apostasie.

Le Centre des recherches islamiques dépendant de l'Azhar a approuvé le 
21 avril 2008 que la femme et les enfants non mineurs soient privés de la 
succession de leur père après sa conversion à l'islam. Cette décision a été prise 
sur demande d'un jeune copte qui voulait avoir sa part à la succession de son 
père qui s'était converti à l'islam31.

Si un État entrave, comme nous l'avons vu, l'abandon de l'islam et encourage 
les non-musulmans à devenir musulmans sur le plan du droit pénal, du droit 
de la famille et du droit successoral, il est normal que cet État étende ces 
entraves sur le plan administratif lorsqu'il s'agit d'enregistrer les personnes 
et d'établir des cartes d'identité portant un numéro national et autres docu-

Ces documents sont nécessaires pour vacciner les enfants (impossible sans 
-

reprendre la procédure d'ouverture de la succession, avoir une fonction pu-
blique, voter et être élu, avoir un permis de conduire, enregistrer les biens 
immobiliers dans les registres, ouvrir un compte bancaire, voyager, etc. On 
peut donc dire que la personne qui ne dispose pas d'une carte d'identité est 
une personne en état de mort civile.

Or, tous ces documents nécessitent la mention de la religion de la personne 
concernée32. Et c'est ici que les personnes ayant changé de religion ou appar-

des sanctions sévères33.

31   

32   Ces questions sont régies par la loi 143/1994 relative à l'État civil et l’Ordonnance d'exécution 
no 1121/1995 relative à la loi sur le statut personnel.

33   



Le problème est devenu encore plus compliqué depuis l'utilisation des ordina-
teurs pour émettre ces documents au sein du ministère de l'intérieur, rendant 

34, sans parler de l'intervention des fonction-

religion à leur guise. Nous verrons dans les points suivants les différentes 
catégories.

Alors que les autorités chrétiennes craignent d'être accusées de prosélytisme 
si elles acceptaient ceux qui quittent l'islam en les baptisant par exemple, 
l'État et les autorités religieuses musulmanes mettent à la disposition de ceux 

par l'État sans la moindre entrave. Le journal Nadhat Masr du 8 août 2009 

indique que chaque jour il y a entre 10 et 15 conversions de chrétiens égyp-
tiens à l'islam. D'autre part, Mahmoud Hamdi Zaqzouq, ministre de waqf, 
dit que quatre cent personnes se rendent chaque mois au siège de l'Azhar, 
responsable de la conversion des non Égyptiens à l'islam, pour se convertir35. 

prononcer la phrase suivante: "J'atteste qu'il n'y a pas de divinité autre que 
Dieu, et j'atteste que Mahomet est le messager de Dieu".

Une information sur internet émanant de milieux musulmans indique ce-
pendant que des demandes de conversion à l'islam de la part d'Égyptiens 
chrétiens ont été refusées par l'Azhar lui-même parce qu'elles posaient des 
problèmes d'ordre public. C'est le cas de femmes de prêtres orthodoxes qui 
demandent leur conversion à l'islam pour pouvoir divorcer de leurs maris. Le 
cheikh de l'Azhar dit que de telles conversions ne remplissent pas les condi-
tions légales et coutumières pour la conversion à l'islam et menacent l'unité 
nationale. De telles conversions donnent lieu à des manifestations de la part 
des coptes qui accusent les milieux musulmans d'enlèvements fréquents de 

-

34  

35  
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rendant enceintes. D'autre part, la position de l'Azhar a été critiquée par des 
milieux religieux musulmans estimant que le refus de telles conversions est 
contraire au droit musulman36.

Concernant les enfants de moins de 16 ans et dont un parent se convertit 
à l'islam, ils deviennent ipso jure
changés sans autre forme de procès, et ce gratuitement. Qui plus est, s'ils 
portent un nom chrétien, l’administration le change automatiquement, même 
si le parent devenu musulman ne le souhaite pas. On ne tient pas non plus 
compte de l'opposition du parent resté chrétien.

On estime le nombre des musulmans convertis au christianisme à quelques 
milliers. Mais rarissimes sont ceux qui présentent des demandes pour chan-
ger leurs cartes d'identité, par peur de se faire arrêter ou stigmatiser37. Et 
contrairement aux convertis à l'islam qui parviennent facilement à avoir ce 
changement pour eux et pour leurs enfants mineurs, ces convertis de l'islam 
n'obtiennent pratiquement jamais gain de cause38. Certains recourent à la fal-

eux et contre leurs complices39.
En ce qui concerne les enfants mineurs des musulmans qui quittent l’islam, 

ils restent musulmans, et en aucune manière l'état civil n'accepte de changer 
leurs cartes d'identité pour y inscrire la religion de leur parent ayant quitté 
l'islam.

 

Il arrive souvent que des chrétiens de naissance se convertissent à l'islam pour 
pouvoir obtenir certains avantages, notamment pour épouser une musul-
mane ou un musulman, ou pour divorcer (la loi copte étant trop sévère dans 

36  http://almoslim.net/node/85501
37  

38  

39   

-



ce domaine). Lorsque le divorce a été obtenu, ou après l'échec de leur mariage 
avec le partenaire musulman, ces personnes demandent l’autorisation de re-
venir à leur religion d’origine.

L'état civil rejette généralement ces demandes sous prétexte qu'il faut une 
décision judiciaire, ce qui oblige les personnes concernées à porter plainte 
au tribunal administratif, lequel ne leur donne que rarement raison40. Mais 

civil tardent à faire le changement des cartes d'identité et continuent de les 
mettre à l’épreuve dans l'espoir que ces personnes demeurent musulmanes41.

Interrogé sur cette question le 27 décembre 2004, Ali Jum'ah, le Grand 

christianisme constitue une apostasie du point de vue du droit musulman, 

instance laissée à la discrétion l'État42.
Le problème se pose notamment pour les femmes. Un homme qui devient 

musulman et souhaite revenir au christianisme, si sa demande est rejetée, 
pourra toujours épouser une chrétienne, mais sera tenu d'inscrire ses enfants 
comme musulmans.

Une femme qui devient musulmane et souhaite revenir au christianisme, 
si sa demande est rejetée, ne pourra jamais épouser un chrétien, et restera 
tenue d'épouser un musulman. Et si elle épouse un chrétien malgré cela, au 
sein de l'Église, elle ne pourra pas inscrire ses enfants comme chrétiens. Si 
elle ne les inscrit pas comme musulmans, ils seront considérés comme en-
fants illégitimes, et donc dénués de tout droit à l’héritage43. Du reste, le prêtre 
qui la marie est susceptible d’être poursuivi pour avoir accepté un tel mariage 

cartes d'identité44.
Les enfants mineurs des personnes susmentionnées suivent ipso jure la re-

ligion du parent ou des parents convertis à l'islam. Le droit musulman ne 
leur permet pas par la suite de revenir à leur religion d'origine. On ne tient 
pas compte de leur avis, et souvent les intéressés ne prennent conscience du 

40  http://dody.msnyou.com/montada-f67/topic-t22126.htm
41  

42  

43  

44   

-
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problème que lorsqu'ils demandent des cartes d'identité à l'âge de 16 ans. Ils 
-

mans avec des noms musulmans, en se fondant sur les normes islamiques, 
elles-mêmes appuyées par des décisions émanant de certains tribunaux45. Et 
lorsqu'ils présentent des attestations des autorités ecclésiastiques qu'ils étai-

-
jette leur demande. Il y a eu des recours de 89 citoyens au tribunal adminis-
tratif, et seuls sept d’entre eux ont obtenu gain de cause. Et depuis la retraite 
du président du tribunal administratif en septembre 2006, il n'y a pas eu un 
seul cas d'acceptation46.

eux-mêmes ne se sont convertis à l'islam. Il s'agit tout simplement d'une falsi-
-

nelles consignées dans les bases de données des ordinateurs.

-

-
session47

chiffre impressionnant s'explique par le fait que les responsables ont estimé 
que toute personne née dans les années 1930, et dont le nom n'indique pas 
clairement qu'il s'agit d'un chrétien, devait être considérée de facto comme 
musulmane, tout comme ses enfants, alors qu'il n'y avait pas de case consac-

des milieux gouvernementaux48.

45  

46  

47  

48  



Ce groupe est interdit en vertu du décret présidentiel 263/1960 portant fer-

déclaré conforme à la constitution par la Cour constitutionnelle égyptienne 
le premier mars 1975, laquelle a jugé que la loi n'interdit pas l'adoption de 

estimée contraire à l'ordre public49. La constitution de 2012 dit expressément 
que « l'Etat assure la liberté du culte et de la construction des lieux de culte 

1967, 1970, 1972, 1985 et 2001, avec 236 arrêtés. Ces arrestations ont été ap-

et de liens avec le sionisme international50. En 2006, le Ministère égyptien 
de waqf
l'Égypte en tant qu'adeptes d'une religion contraire aux religions célestes51.

Le responsable des statistiques dit à l'hebdomadaire Sawt Al-ummah, qu'il 
n'existe pas de statistiques les concernant, puisque le recensement ne tient 
compte que des trois religions reconnues52. Mais des sources estiment leur 
nombre à 200053, voire 3000 personnes pour lesquelles se pose le problème 
des cartes d'identité54

civil, certains ont pu obtenir des cartes d'identité sur lesquelles est mention-
-

55.
Une circulaire de juillet 2008 dit qu’il « est obligatoire d'inscrire une reli-

gion reconnue légale dans la case de la religion sur les registres de naissance, 
de décès, de mariage, de divorce, de famille, ainsi que dans la carte d'identité 
avec le numéro national, que ce soit pour la première fois ou en cas de repro-

49  

50   

51   Khalid 'Abd-al-Halim Al-Sayyuti: Al-Baha'iyyah 'aqa'iduha ahdafuha al-isti'mariyyah, le 

52  http://eipr.org/reports/FRBQJul-Sep%209AR.pdf, p. 32.
53   

54  

55  
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et islam). Il est interdit d'inscrire toute autre donnée ». Elle elle ajoute : « Il 
est interdit de mentionner (autre religion) ou de laisser la case de la religion 
vide ou de mettre tout autre signe dans la case prévue pour la religion »56. 
Toutefois, le 14 avril 2009 le ministère de l'intérieur a promulgué le décret 
520/2009 du 14 avril 2009 m
relative à la loi sur le statut personnel. Ce décret ajoute le paragraphe suivant 
à l'article 33 de l'ordonnance d'exécution susmentionnée:

Il sera ajouté le signe (-) dans la case de la religion en ce qui concerne les ci-
toyens égyptiens qui ont été enregistrés ou qui avaient eux ou leurs parents 
obtenu des documents d'identité sur lesquels n'est pas mentionnée l'une des 
trois religions célestes ou comportant le signe (-) dans la case de la religion, 
ou en exécution d'une décision judiciaire exécutable. Ceci s'applique à tous 
les formulaires et autres documents annexés à l'ordonnance, à condition 
que les personnes concernées en fassent la demande à l'adjoint du ministre 
de l'intérieur chargé de l'état civil ou à son replaçant, demande qui sera 
placée dans le registre établi à cet effet.

sera pas acceptée, ils se sont satisfaits d'avoir un trait devant la case de la 
religion, et ils considèrent cela comme une victoire du fait que cette modeste 
avancée permet à leurs enfants d'être enregistrés dans les registres des nais-
sances, de se faire vacciner, d'avoir accès aux écoles et aux universités, d'avoir 
du travail ou encore d’autres avantages matériels57.

En ce qui concerne les enfants mineurs dont un des deux parents ou les 

d'origine de leurs parents. Il en est de même lorsque les parents se convertis-

Face aux problèmes administratifs en rapport avec la case de la religion dans 

56  / 
57  



civil à appliquer la loi sans l'interpréter à la lumière du droit musulman. Ce 

veut, et l'état civil est tenu de l'enregistrer selon sa déclaration58.
Ces deux solutions ne résolvent que partiellement le problème tant que 

évidence une fraude à la loi pouvant porter préjudice aux droits d'autrui. 

que des témoins musulmans attestent la conversion du chrétien en question 
à l'islam avant sa mort, pour que ses héritiers chrétiens soient privés de leurs 
droits dans ses biens après sa mort, puisque la loi interdit la succession entre 
des personnes appartenant à différentes religions.

58   -



 

im Iran promoviert und ist als Mediatorin und Pädagogin in der Jugend- und 

Der Islamische Staat (IS) hat die Versklavung „Un-
-
-

theologischen Dokument zur Sklaverei im Islam 
die Versklavung „Ungläubiger“ durch Muslime 
als Gnade Gottes. Der Islamische Staat (IS) ver-

-
len Koran, islamische Überlieferung (Sunna), das 
Vorbild Mohammeds und das Vorbild der frühen 
islamischen Gemeinde. Zusätzlich argumentiert 
der IS, dass die Anordnungen Gottes immer die 

-

sein. Darüber hinaus folgen „praktische“ Gründe: 

sexuelle Verlangen der Opfer (!), ihre materielle 
Versorgung und ihr Bedürfnis nach sozialen Kon-
takten. Vor allem aber erlaube die Sklaverei, dass 
die „Ungläubigen“ dem sicheren Verderben in der 

Muslimen den Islam kennen lernen, den Islam an-

-
-

sklavten nach sozialen Bezie-
-

-



Bei seinen Eroberungszügen hat der Islamische Staat tausende nicht-mus-

IS erschossen einen großen Teil der jesidischen Männer kurz nach der Ge-
fangennahme. Kleine Jungen verschleppten sie in Koran-Schulen, in denen 

-

missbraucht. Auch christliche und schiitische Frauen und Mädchen sind Skla-

Jesidinnen. 

den ethischen Regeln [zum Umgang mit] Gefangenschaft und Sklaverei 

Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Barmherzigen

Lob sei Gott dem Herrn der Welten, und Gebete und Frieden seien mit un-
serem Propheten Muhammad, und seiner ganzen Familie und all seinen Ge-

vorgeschrieben hat, mit Ausnahme von großer Weisheit und erhabenem 

Kriegsgefangenschaft der Frauen der Ungläubigen und ihre Versklavung. 

Überlieferungen zu Mohammeds Verhalten und Gutheißen beruht und in 

-

-
-
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Rechtstradition Monotheisten, die schon zu Mohammeds Zeit existierten, die 
mit eingeschränktem Rechtsstatus geduldet und staatlicherseits geschützt 

-
schen Schutzbefohlenen (Dhimmi) unter islamischer Herrschaft auferlegte 

-

sie im Krieg keine Unterstützung gegen die Muslime geleistet haben. Und 

Dies setzt eine Reihe von Bedingung voraus, darunter:

1.  Primär ist nicht erlaubt, Muslimas gefangen zu nehmen oder Muslime zu 
versklaven, außer der Grund der Versklavung ist Ungläubigkeit.

2.  Es ist nicht erlaubt, die Frauen der Ungläubigen gefangen zu nehmen, die 

erfolgen, so dass sie Gefangene sind. 

Anstren-
gung“, oder das „Bemühen“, nämlich das Bemühen auf dem Weg Gottes zur 
Umsetzung und Ausbreitung des Glaubens an Allah und der Botschaft des 

 
 

In der Tat sind die Ergebnisse und Vorteile, die durch die Gefangenschaft 

-

einschließlich:

1. Gefangenschaft und Versklavung sind ein Mittel zur Verbreitung des Tau-



-

(kämpft,) bis sämtliche Verehrung auf Allah allein gerichtet ist.“ (…)

-
-

-

Wenn die Muslime also die Frauen der Ungläubigen, die mit Muslimen im 

-

-

Islam näher als der Ungläubigkeit, und dies Stück für Stück, bis sie den Islam 
annehmen.

-

-

-
-

In der Tat sind das Gefangennehmen und Versklaven der Frauen der un-
gläubigen Harbis eine Wiederbelebung der Sunna, da der Prophet (Gott segne 
ihn und schenke ihm Heil!) zu seiner Zeit die Frauen ungläubiger Harbis und 

-
nissen auf, darunter: (…)

5. Gefangenschaft und Versklavung sind eine Gnade Gottes für die Frauen 
der Ungläubigen und ihre Nachkommen 
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(…) Daher ist die Gefangennahme der Frauen und Nachkommen eine Gnade 
Gottes für sie, denn diese Gefangennahme und Versklavung sind ein prakti-

-
losigkeit zu retten, und es ist der nützlichste Weg, sie vor Gräueltaten zu 

oder die Dschizya zu zahlen oder sich unter die Herrschaft der Scharia zu 

-
ben, Trostlosigkeit und Armut zu schützen, und der Weg ihnen ein geregeltes 
Leben zu garantieren, sind: sie gefangen zu nehmen und sie zu versklaven.

Denn dem Herrn und Besitzer von einer von ihnen ist gesetzlich anver-

Trinken und Obdach zu versorgen, und sie dabei von den verbotenen Prak-

-
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-
talisten das Wachstum anderer Religionen verhindern. Aus den indischen 

-
nal Democratic Alliance haushoch als Sieger hervor. Diese Parteienkoali-

Volkspartei, angeführt, die mit 51,9 Prozent der Sitze schon allein die abso-
lute Mehrheit errang. 
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Der asketische Narendra Modi, zuvor 13 Jahre Chief Minister des Bundes-

-

Orissa, gleich zu einem Gemetzel an Anhängern anderer Religionen“, schreibt 

(RSS) verbunden. Diese Mutterorganisation in der sozialen und politischen 

Konsequenz aus der kolonialistischen Erfahrung. Vor diesem Hintergrund 
-

geschaffen, um die zahllosen indischen Religionen zusammenzufassen“. 

einen quasi sakralen Nationalstaatsbegriff. Dieser grenzt letztlich Muslime 
-

vor allem gegen Muslime, massiv dann ab den 1990er Jahren.“ Einen his-
torischen Tiefpunkt in der kurzen Geschichte der steil aufstrebenden BJP 
markiert der 6. Dezember 1992. Rund 150.000 Hinduaktivisten versammel-
ten sich damals in Ayodhya, aufgeladen durch eine Kampagne der Indischen 
Volkspartei, und rissen in den frühen Morgenstunden die Moschee ab. Sie 

dies der Gipfel einer von der BJP mitverfolgten Kampagne, die hinduistischen 
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Bitte um Unterstützung bei der Aufarbeitung von Pogromen vor 14 Jahren im 
indischen Bundesstaat Gujarat durch die Hand radikaler Hindunationalisten 

-

gesellschaftlicher Ebene an, überlebende Opfer zu unterstützen und strate-
gisch Vorurteilen gegenüber Muslimen zu begegnen. Sie stellt aber fest, dass 
eine zuvor gegenüber Muslimen äußerst freundliche Politik des Indischen 

Bundesstaat Uttar Pradesh am 6. Dezember 1992 kennzeichnete den Beginn 
des Aufstiegs und Erfolgs der Hindumajorisierung und der Politik der religi-

der muslimisch-hinduistischen Auseinandersetzungen. Der heutige Premier-

In jüngster Zeit zeigt sich durch investigative Arbeit, dass die brutalen Taten 
nach einem Brand in einem Zug mit Hindupilgern am 27. Februar 2002 po-

Menschen kamen dadurch um. Erstmals verurteilte ein indisches Gericht 
-

rat Maya Kodnani (zu 28 Jahren Haft) und den Hinduführer Babu Bajrangi 

bei denen 97 Muslime, darunter 35 Kinder und 36 Frauen auf kaum vorstell-

Kodnani die Täter anstiftete, die ihre Opfer am lebendigen Leib verbrannten 
oder zerstückelten. 

Etagen: Dem heutigen Premierminister Narendra Modi, der damals Chief Mi-

-

-
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-
letzt. Einigen Quellen zufolge erlagen sogar rund 2.000 Muslime den Folgen 
der brutalen Attacken. Der Jesuitenpater Cedric Prakash, Direktor des Jesuit 

-
mals drei Wochen grausam tobte, stellte fest: 

seit der Unabhängigkeit. Traurig ist, dass derjenige, der dem vorstand, heute 
-

tungen, Plünderungen, Vertreibungen und Verunglimpfungen Tausender 
-

den Triumph der Wahrheit und Gerechtigkeit erfahren. Eine Realität kann 

Sache der Gerechtigkeit allein dient, die Medien müssen unparteiisch und 
objektiv sein und vor allem muss die Zivilgesellschaft den Mut aufbringen, 

ist.

mit den Tätern, mit ihren Motiven und ihrer Laufbahn im Anschluss an die 
Taten den politischen Hintergründen nachspüren. „Ich versuche Hindu-Fa-
schisten dazu zu bringen, ihre Verbrechen, die sie aus Hass und Vorurteilen 
begangen haben, zuzugeben.“ Ohne deren Eingeständnis ist auch keine echte 

umfassende Aufarbeitung der Hintergründe der Hassverbrechen vor 14 Jah-
ren vorzulegen und die zugrundeliegende Politik zu brandmarken. Es ist 
nun kein Geheimnis mehr, dass es sich um nationalistisch orientierte Hindu-

ebenso feindlicher Gesinnung gegenüber allen anderen Indern, die sie als 

allein ein Buch, sondern eine gesamte Kampagne, einschließlich eines Multi-
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zur Wahrheit beizutragen. „Daran arbeite ich, in dem absoluten Glauben und 

-

los“, schreibt sie.

Journalistin und Aktivistin traf den ursprünglich zu 31 Jahren Haft verur-
teilten Suresh Chhara in Ahmedabad und versuchte, ihn zu seiner Biographie 

auf, ging auf mich zu und begann, auf mich einzuschlagen“, berichtete sie. 

Im Visier der Hindunationalisten stehen auch die 2,3 Prozent Christen im 

-
gonnen, Ghar Wapsi Zeremonien zu organisieren. Das sind Massenkonversi-
onen, die Aussagen von Konvertiten zufolge aus ärmeren Schichten kommen 

-
lein in den ersten 300 Tagen nachdem die BJP ans Ruder kam, verzeichneten 

Hinduextremismus bäumt sich offenbar auch gegen die Christen auf. 

-
fen sich Mitglieder der Regierungspartei, darunter frühere und amtierende 
Regierungsvertreter, und Repräsentanten aus dem Umfeld des Rashtriya 

-

Menschenrechte, sieht es nach dem Versuch aus, die extreme Ideologie, die 
der RSS vertritt, in der Regierungsagenda umzusetzen. Die Begegnung ist 

-



Umarmung der Regierung durch die Ultras überdeutlich: Der VHP-Chef im 
Bundesstaat Jharkhand, Pramod Mishra, kündigte im vorigen Herbst Rache 

Tagungsordnungspunkte bei dem großen Treffen der Hindunationalisten 
-

-
ker. Viele von ihnen oder ihrer Vorfahren erhofften sich mit dem Übertritt zu 
einer anderen Religion ein Ende der gesellschaftlichen Unterjochung, da das 

-

sagte Leo Cornelio, katholischer Erzbischof von Bhopal einmal. Die Christen 

Würde aller Menschen ein. „In einer Gesellschaft, die an Kasten, Klassen und 
Geschlechterdiskriminierung glaubt, ist das eine Bedrohung, die unterdrückt 

-

-

-

damals in Orissa.

Christen litten mehrere Monate hindurch ab 25. August 2008 unter den Aus-

in der Geschichte des modernen Indien. Mehr als die Hälfte der 100.000 
-

fesselter Hindu-Mob ihre Häuser abgefackelt hatte. Rund 18.000 Menschen 

um, einige Quellen sprechen sogar von mehr als 100 Menschen, die an den 
Folgen der Angriffe starben. 252 Kirchen brannten nieder. Am 9. Februar 
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der katholischen Kirche in Kandhamal zusammen. Das ist ein Zeichen der 

-
fentlicht. Im Februar aber stellten Menschenrechtler, Juristen, Künstler und 
Intellektuelle ein Internetportal zur Dokumentation der Verbrechen vor: 

der Indischen Volkspartei in Orissa. Ein Gericht fand ihn am 29. Juni 2010 
für schuldig, den Christen Parikhita Digal am 27. August 2008 ermordet zu 

in Phulbani die Christen Gadanath Chalanseth, Bijaya Kumar Shyamseth, 
Buddha Nayak, Sanatan Badamajhi, Duryadhan Sunamajhi, Bhaskar Suna-

-
erkennung der Wahrheit und damit zum Respekt vor den christlichen Opfern 

Währenddessen richten sich besonders die Anti-Bekehrungsgesetze gegen 

-
-

-
ten, insbesondere Ordensfrauen, Kleriker und auf Kirchen entgegentreten.

Das Hauptargument für die Anti-Konversionsgesetze schließt letztlich den 
-

solches Gesetz, das bereits in sechs Bundesstaaten geltendes Recht darstellt 
(siehe akutellen Jahresbericht der United States Commission on International 
Religious Freedom), auf nationaler Ebene auf den Weg zu bringen. Bereits die 
Vorgängerpartei versuchte, sich Ende der siebziger Jahre mit entsprechender 

-
testens dort mit der Initiative scheitern. Der indische Vizepräsident Hamid 
Ansari hat in der Vergangenheit mehrfach Anlässe gesehen auf die säkulare 
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-
-

len Status genießen dürfe. Die Anti-Konversionsgesetze stellen einen klaren 
Verstoß gegen Artikel 18 des Paktes über bürgerliche und politische Rechte 

von Minderheiten zu drangsalieren. Regelmäßig erfahren Menschenrechts-
-

Recht haben.
„Es gibt Berichte über zahlreiche solcher Vorkommnisse gegen Christen“, 

schreibt Erzbischof Leo Cornelio von Bhopal der IGFM. Hinduextremisten 
seien in vielen ländlichen Gegenden aktiv und hinderten christliche Predi-
ger sogar daran, zu den bereits bestehenden Gemeinden zu sprechen. „Es 
ist nicht so, dass es dies nicht schon früher gab, aber jetzt fühlen sich die 
Extremisten mutig, da sie das Gefühl haben, die Regierung unterstütze sie 
und jegliches Vorgehen gegen sie verlaufe langsam und träge. „Seit die BJP-
Regierung im Zentrum an die Macht gekommen ist, nehmen diese Vorkomm-

noch im August 2013 verschärft: Ein Priester muss 30 Tage, bevor er einen 

Hindunationalisten schüren aber die Angst vor christlicher oder muslimi-
-

Christen im Land, leicht, aber stetig: Von 2,6 Prozent im Jahr 1971, über 2,44 
Prozent 1981 und 2,34 Prozent zehn Jahre später auf 2,3 Prozent im Jahr 
2001. 
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-
spiel für die Vereinbarung von Islam und Demokratie. Aber es gibt Gefahren.

SINGAPUR, 2. Mai

-
-

schaft geprägten Diktatur des früheren Generals Suharto. In so kurzer Zeit 
hat das politische System Indonesiens ein hohes Maß an Stabilität erreicht. In 
seiner Region ist das südostasiatische Land damit einer der Vorreiter.

Daneben gilt Indonesien als Musterbeispiel für die Vereinbarkeit von De-
mokratie und Islam. Mit einem Anteil von 87 Prozent Muslimen an seinen 

-
-

mokratie der Welt ist laut der amerikanischen Organisation Freedom House 
-

schaftlich steht das Land mit mehr als fünf Prozent Wachstum im Vergleich 
gut da. Gleichzeitig gibt es Gefahren durch Intoleranz und Übergriffe gegen 
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-

Der indonesische Islam hat den Ruf, trotz Tendenzen der Islamisierung in 
einigen Gruppierungen, moderat, tolerant oder gar „liberal“ zu sein. Islami-
sche Intellektuelle in dem Land sprechen sich ebenso für die Demokratie aus 

-
-

säkularen Nationalismus durch. Bis heute gilt in Indonesien die Staatsdokt-
rin der Pancasila (Fünf Prinzipien), die der erste Präsident Sukarno erdacht 

ihrem ersten Grundsatz erhebt. Aber die fünf anerkannten Konfessionen sol-

seinem hindu-buddhistischen und animistischen Erbe blickt Indonesien auf 
eine Geschichte zurück, die von kultureller Vielfalt geprägt ist. Der Islam 
hatte sich auf friedliche Weise vor allem im 15. und 16. Jahrhundert entlang 
der Handelsrouten über den Archipel ausgebreitet. Zunächst an den Küsten, 

-
len Weltbildern mischte. Dieser Synkretismus prägt das Land bis heute.

Die Kolonialmächte, erst die Portugiesen, später die Holländer, duldeten 
den Islam als Teil der Kultur. Später versuchten sie es mit Eindämmung und 

-

-

der spätere Präsident.
Die relativ kurzlebige Organisation erklärte den Islam zur Grundlage der 

Demokratie. Schon im Jahr 1912 hatte sich auch die Muhammadiyah ge-
-

nistischen Auslegung des Islams, anders als die traditionalistische Nahdla-
tul Ulama (NU), deren Gründung 1926 folgte. Anders als die NU, die heute 

islamische Schulen, Universitäten und Krankenhäuser.



Beide Organisationen sind dem gemäßigten Spektrum zuzuordnen. Auch 

-
reiche Denker vertraten in Indonesien die Meinung, dass islamische Werte 

Demokratie in Einklang brächten. Sie verbreiteten ihre Ideen in Publikatio-
nen und Vorträgen. Ihre Aktivitäten sind für den Erfolg der indonesischen 

So schufen die muslimischen Organisationen und Gelehrten eine der 
-

kanische Anthropologe Robert Hefner nannte. Eine Voraussetzung für eine 
Kultur der Demokratie, sagt Hefner, sei die Erfahrung der Partizipation in 

es in Indonesien nie eine Institution, die ein Monopol auf die Kontrolle der 
Religionsausübung gehabt hätte. Stets existierte eine Vielzahl muslimischer 
Herrscher, Vereine und Schulen. Und dass die Holländer versuchten, die Re-
ligion in eine private Sphäre zu drängen, habe zur Ausprägung eines in der 

Religionsschulen, den Pesantren, kultiviert.

-
sichts der Vielfältigkeit des Landes bildete der Islam einen einigenden Faktor, 
der auch bei der Herausbildung einer indonesischen nationalen Identität eine 

-

-
mischen Intellektuellen Muhammad Natsir in den dreißiger Jahren geführt. 
Der in Kolonialschulen ausgebildete Sukarno hatte schon als junger Mann 

-

sah eine Gefahr darin, dass in der Demokratie islamische Grundsätze verletzt 

eine „islamische Demokratie“ aus, er bezog sich dabei auf Beratungs- und 

Kapitulation der Japaner, die sich Indonesien einverleibt hatten, die Zeit der 

im Staat eine große Rolle. Aber denjenigen Teil der „Jakarta Charter“, der 
die Einführung der Scharia-Gesetzgebung vorsah, nahm Sukarno auf Druck 
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Eine der auffälligsten Konstanten der indonesischen Republik ist seither, dass 
-
-

len seit dem Ende der Diktatur nicht, die Mehrheit der Stimmen auf sich 
zu vereinen. Die Trennung von Religion und Politik scheint für die meisten 

sich die Religion nicht von der Politik instrumentalisieren ließe. Das zeigte 
-

muslimische Gruppen an den Massakern an Kommunisten beteiligt. Später 
versuchte Suharto, sich radikalislamischer Kräfte zu bedienen. Zuvor hatte 

versucht. Lange Zeit hatte er sich darum bemüht, sie aus der Politik zu drän-
gen oder sie in eine der drei das Regime stützenden Parteien einzugliedern.

Zum Ende der Herrschaft Suhartos kam die Kritik an seinem Regime aber 
insbesondere aus den Reihen der muslimischen Organisationen und der is-

der NU-Vorsitzende und spätere Präsident Abdurrahman Wahid. Nach Suhar-
tos Rücktritt am 21. Mai 1998 fürchteten viele eine „Balkanisierung“ des 
Landes. Stattdessen begann eine lebendige und dynamische Transformation. 

in der Region.
Die Probleme der jungen indonesischen Demokratie sind bei alldem un-

übersehbar. Während nachfolgende Regierungen gegen die grassierende Kor-
ruption vorzugehen versuchten, ist heute vor allem die Bedrohung durch ra-
dikale Islamisten eine Herausforderung. Deren Übergriffe richten sich gegen 

-
-
-



 

Dr. Philipp W. Hildmann. Geboren 1973 in Erlangen. Studium 

Theologie und Mediävistik in Erlangen, Zürich und Mün-
chen. Promotion zum Dr. phil. 2004. 2001 bis 2003 Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter der Ernst-Troeltsch-Forschungsstelle 
der Universität München. 2004 bis 2009 Referent für Werte, 
Normen und gesellschaftlichen Wandel in der Akademie für 
Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung. 2008 

bis 2009 zugleich Lehrbeauftragter an der Universität Eichstätt-Ingolstadt. 
Seit 2009 Leiter des Vorsitzendenbüros der Hanns-Seidel-Stiftung, seit 2014 

-
punkte sind Politik und Religion, Interkultureller Dialog und Menschen-

Unter anderem ist er Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaf-
ten und Künste.

-

Jahr eines an Grausamkeit kaum zu überbietenden Bürgerkriegs, den man 
-

ten Weltkrieg bezeichnen kann. Was im Zuge des sogenannten „Arabischen 

-
ten Nationen ist Syrien mit 7,6 Millionen Flüchtlingen innerhalb des Landes 

-

Flüchtlingszahlen in den Ländern um Syrien herum: So beherbergt die Tür-
kei aktuell 1,8 Millionen registrierte Flüchtlinge, die tatsächliche Zahl dürfte 
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in Jordanien knapp 630.000 und im Irak über 250.000. Die Last, die diese 
Länder tragen, ist enorm. 

-
samkeit einer gemeinsamen Diskussionsrunde von Hanns-Seidel-Stiftung 
und der Gemeinschaft Sant’Egidio, die am 13. Februar 2016 im Rahmen der 
52. Münchner Sicherheitskonferenz stattgefunden hat. Die Konzentration auf 

-

rum-orthodoxe Bischof von Marmarita bei Homs in Syrien S. E. Elias Tou-
meh, die yezidische Abgeordnete Vian Dakhil aus dem irakischen Parlament, 
Heiner Bielefeldt, UN-Sonderberichterstatter über Religions- und Weltan-

der fachkundigen Moderation von Heinrich Kreft, zu dieser Zeit noch Ge-
sandter an der Deutschen Botschaft in Madrid, beleuchteten sie die aktuelle 

Gemeinschaft im Allgemeinen und die Bundesrepublik Deutschland im Be-



Karmelitenkirche vis-à-vis des Bayerischen Hofes gefunden hatten. 

bezeichnet. Aber seitens der internationalen Gemeinschaft passiere nichts. 
„Was sage ich einer Mutter“, so Vian Dakhil, „die ihre vom IS entführte und 

Mädchen von IS-Terroristen als Sklavinnen gefangen gehalten. Wegen des 

Prozent der Flüchtlinge lebten heute unter erbärmlichen Umständen in Zel-
-

gelebt, die sich nun aber aktiv an der Verfolgung und Versklavung der Frauen 
-

als morgen beginnen, eine Aussicht auf raschen Erfolg einzuräumen. 

Toumeh davor, die Not der Menschen, die sich nach Europa durchschlügen, 
-

in einem leidenschaftlichen Appell. Er erzählte von den Erlebnissen der 
Flüchtlinge in seiner Region, dem Wadi al-Nasarah („Tal der Christen“) im 
Westen Syriens an der Grenze zum Libanon, die der IS-Terrormiliz entkom-

-



Christen.“ 
Beide hatten in Bundesminister Gerd Müller einen ebenso aufmerksamen 

kurdischen Städten Dohuk (mit 850.000 Flüchtlingen auf 1,4 Millionen Ein-
-

Genozid geschieht. Wir dürfen aber nicht nur betroffen sein. Wir müssen 
uns einbringen. Das entscheidende Signal für die Sicherheitskonferenz muss 
von hier ausgehen: Wir brauchen einen Stopp dieses unsäglichen Mordens 
in Syrien.“ Das eine sei es nun, den Krieg vor Ort zu stoppen. Das andere, 
den Menschen konkret vor Ort zu helfen, um ihnen eine Bleibeperspektive 

man Deutschland mit Recht als „eine humane Friedensmacht“ bezeichnen 

Deutschland sei die Bundesregierung jetzt schon bereit, 25 Milliarden Euro 

Euro mit Unterkunft und Essen ein Jahr lang versorgen“, so Müller. „Das kos-

vor Ort investieren.“ 
Dass sich die Weltgemeinschaft vor diesem Hintergrund auf der Syrien-

Geberkonferenz in London, an der Müller für die Bundesregierung teilge-
nommen hatte, bereit erklärt hat, im Zeitraum von drei Jahren knapp zehn 

die Fernseh-Übertragungsrechte der Premier League im britischen Fußball“, 

zur Gesamtsumme beisteuern. Mit sechs Milliarden, die bereits in diesem 

Teilnehmerstaaten zusammen gekommen seien, damit immer noch unter 
dem Bedarf von sieben Milliarden, die die Vereinten Nationen für 2016 er-

zugesagten Gelder auch tatsächlich ein. Besonders bitter sei, dass gerade die 
Russen in London „keinen Euro eingesetzt“ hätten. 



-

Zusammenleben der Menschen unterschiedlicher ethnischer und religi-

selbst dafür, diejenigen Kräfte im Nahen Osten zu unterstützen, die in der 
-

ein Wiederaufbau im Nahen Osten nicht gelingen.“ Auf keinen Fall sollten 

‚Islamische Staat‘ gesiegt.“ Strebe diese Terrororganisation doch selbst eine 

ist kein Naturgesetz, dass sich Schiiten und Sunniten hassen. Es ist gemach-
-

Vermittlung von Christen hin. 
Mit der Erfahrung einer Reise auf die Arabische Halbinsel, die er erst 

Schick zur Podiumsdiskussion gekommen. Er habe in jedem Land die Re-
-
-
-

Sein klarer Appell an die internationale Gemeinschaft mit Fokus auf die Kin-
der lautete: „Wir dürfen keine ‚lost generation‘ zulassen.“ Und er erklärte: 

-
-

Solidarität der Kirchen zu. So habe die Caritas seit dem Kriegsausbruch in 
Syrien bereits 30 Millionen Euro für Flüchtlinge vor Ort eingesetzt, nicht nur 

-

diesem Funken Hoffnung nicht ganz verschließen, ohne dabei allerdings die 
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Mitte Juli hat das russische Justizministerium 50 von insgesamt 68 islami-
schen Texten von seiner Bundesliste extremistischer Materialien genommen, 
die 2012 in einer nur 20 Minuten dauernden Gerichtsverhandlung  am Be-

-

60 Texte der Zeugen Jehovas auf der Bundesliste und Berufungen gegen die 
Einstufung als extremistisch sind selten erfolgreich. Gegen Personen, die ver-

Verfahren, um die Streichung von der Liste extremistischer Materialien zu 
-

Religionsgemeinschaften. Und die Streichung bietet keinerlei Garantie, dass 

aus der seit 2007 existierenden Bundesliste gestrichen. Das ist nicht viel, 

1    

-
ten (Ulrike Nyboer) World Watch Monitor. Die Wiedergabe erfolgt mit freundlicher Geneh-

-
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Nursi, drei Broschüren der Zeugen Jehovas und die 50 im Jahr 2012 vom 
Bezirksgericht Lenin in Orenburg verbotenen Texte. Die Falun Gong Texte 

-

Berufung gegen ein Verbot meist bereits abgelaufen. 
Einen Text neu auf die Liste der extremistischen Materialien zu setzten ist 

Richter eines Bezirksgerichts oder Landgerichts kann entscheiden, dass ein 
Buch, eine Broschüre, ein Lied, Slogan, Video, oder eine Website extremisti-

-
terium übermittelt, das den betroffenen Text etc. auf die Liste setzt. Die Liste 

Personen, Religionsgemeinschaften, Buchhändler und sonstige Ladenbe-
-

auf der Bundesliste extremistischer Materialien steht. 
-

Religionsgemeinschaft betreiben. Wenn ganze Gemeinschaften als „extre-
-

haben die Zeugen Jehovas in Samara, Taganrog und Abinsk gemacht, ebenso 
eine muslimische Gemeinschaft in der Region Tyumen.  

Ein Jahr nach der Annexion der Halbinsel Krim durch Russland zeigt ein von 
der Menschenrechtsorganisation Forum 18 erstellter Überblick über die Lage 
der Religionsfreiheit, dass die neu auferlegten Restriktionen nach russischem 

-

-
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Mitglieder der verschiedensten Religionsgemeinschaften haben erklärt, dass 

sind, als nach ukrainischem Recht. Einige Protestanten haben gegenüber 
einer Initiative russischer und ukrainischer Menschenrechtsaktivisten mitge-

geht, über Themen zu sprechen, die als Kritik an der russischen Herrschaft 

ihrer Gemeinschaften und über Befragungen durch Beamte der Sicherheits-
-

zugeben. „Die Kirchen und Pastoren versuchen jetzt, sich aus der Politik he-
rauszuhalten“, erklärte ein Protestant gegenüber Forum 18. „Die Pastoren 

Einige Wochen nach Ablauf des verlängerten Termins für die Neuregist-
rierung nach russischem Recht haben erst 14 der 1.546 Gemeinschaften, die 
über eine Registrierung nach ukrainischem Recht verfügten, die neue russi-

-
-

-
dische, die übrigen verschiedene protestantische Gemeinschaften. Bisher hat 
somit erst 1% der nach ukrainischem Recht registrierten Gemeinschaften die 

Vor dem ursprünglichen Termin für die Neuregistrierung (31. Dezember 

-

darunter auch die einer evangelischen Kirchengemeinde des Augsburger Be-
kenntnisses und einer Baptistengemeinde. 

-

-
runter das Recht, Verträge abzuschließen, Gebäude zu mieten, Mitarbeiter 
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-
ter als auch 23 türkische Imame und islamische Religionslehrer, die auf Ein-

Ende 2014 aus Russland auszureisen. Der polnische Priester Piotr Rosochacki 
musste bereits im Oktober 2014 das Land verlassen. 

Seit der Annexion der Krim gelten dort auch die russischen Bestimmun-
gen über „extremistische Materialien“, die auf einer Bundesliste stehen. Seit 

Verletzung von Artikel 20.29 („Herstellung oder Verbreitung extremistischer 
-

-
fahren gegen den 13. Angeklagten endete mit einem Freispruch. Von den 

-

-

ist noch anhängig. 

doch den Betroffenen Zeit, Energie und Geld. Und im Falle einer Verurtei-
-

 

-
tere muslimische Literatur und ein Video einer dem Moskauer Patriarchat 
kritisch gegenüberstehenden Gruppe russisch orthodoxer Christen über den 
Besitz von Reliquien als „extremistisch“ eingestuft und verboten. Bezirksge-

14 islamische Texte verboten, darunter auch die Nutzung einer in den USA 
betriebenen muslimischen Website in russischer Sprache mit einer Samm-

Ravil Gainutdin, der Vorsitzende des Russischen Rates der Muftis nannte die 
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Verbote ungesetzlich und kritisierte, dass gegen den Islam eingestellte Perso-
-

che Texte als schädlich gelten und verlangte eine radikale Überarbeitung der 
Bundesliste extremistischer Materialien. Tatsächlich handelt es sich bei eini-
gen der als extremistisch verbotenen Materialien um Texte, die zu Frieden 

Muslims“ von Muhammad Ali Al-Haschimi oder die Broschüre über globale 

stehen, ist strafbar. 

Website der Zeugen Jehovas ist in Russland als „extremistisch“ verboten. 
Dass die derzeit in Russland praktizierte Verhängung von Verboten religi-

-

mit dem Verbot der Sammlung der Hadithe auf einer in den USA betriebenen 
Website von Mufti Mukaddas Bibarsov treffend formuliert: Wenn die Hadi-
the verboten sind, müsste man die Bücher aller Religionen ohne Ausnahme 

Gerichte nur selten berücksichtigt, dass Jahrhunderte oder Jahrtausende 

Rechte anderer, der Gleichberechtigung der Geschlechter oder Religionsfrei-
heit oder sonstiger Menschenrechte in Widerspruch stehen. Die Versäumnis, 

-
-
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-
-

gerte, eine seiner Ansicht nach zu Unrecht verhängte Geldstrafe zu bezahlen. 
Das „Vergehen“, für das die Geldstrafe und danach die Ersatzfreiheitsstrafe 

Freiversammlung einer Gruppe von Baptisten aus Orel am Palmsonntag, 23. 

berichten auch, dass Pastor Piliptschuk bei der Freiluftversammlung nicht 
-

berücksichtigt, da sie die Zeugen für parteiisch erachtete. Sie verhängte im 
August 2014 eine Geldstrafe von 20.000 Rubel gegen Pavel Piliptschuk, das 

-
dung hieß es, die Freiluftversammlung stelle eine „potenzielle Gefahr für 

als auch für Außenstehende“ dar. Polizeibeamte berichteten als Zeugen über 
„negative Reaktionen“ von Passanten und deren Absicht, die Versammlung 

-
sichtigt, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg 

sind, das Recht der Religionsgemeinschaften zur Abhaltung von Freiluft-
-

der evangelischen Gnadenkirche eingebracht, nachdem seiner Gemeinschaft 

versammeln.
-

-

einer vorherigen Anmeldung bedürfen. Nach den seit Anfang 2015 ergan-
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Religionsgemeinschaften, die aufgrund ihrer Glaubensüberzeugung ange-
-

-
setzbuchs. Diese Gesetzesstelle steht in Verbindung zum Demonstrationsge-
setz von 2004 und sieht Strafen für die „Verletzung des festgelegten Verfah-

das Organisieren von Streikposten“ vor.

 

Texte, konkret die Bibel, der Koran, der Tanach und der Kanjur als „extremis-

Bücher der als „traditionell“ bezeichneten Glaubensrichtungen geschützt. 
Der islamische Gelehrte Ilhom Merazhov meint, dass das Problem dadurch 

-

Krischna Gemeinschaft, Mikhail Frolov erklärte gegenüber Forum 18: „Wenn 

-
staat mit seinen vielen Konfessionen so schädlich ist.“ Außerdem  besteht die 

-
setzesänderung die Teile des Extremismusgesetzes nicht geändert, die bisher 

„Propaganda der Überlegenheit der eigenen Religion“ darstellen.
Präsident Putin hat diese Novelle zum Extremismusgesetz, durch die ein 

-

Der Begriff „traditionelle Religionen“ ist jedoch nirgends in den russischen 
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Auf der vom Justizministerium geführten Bundesliste extremistischer Mate-
-

auf der Liste, die in anderen Ländern nicht verboten sind und in denen auch 

aufgrund eines jeden derartigen Beschlusses ist das Justizministerium ver-

schon versucht, einige Werke auf die Liste setzen zu lassen, die für verschie-
dene Glaubensrichtungen von zentraler Bedeutung sind. Im Dezember 2013 
verbot ein Gericht in Novorossijsk eine beliebte russische Übersetzung des 

-

Zeugen Jehovas vom russischen Zoll einbehalten. 

 

-
-

-
buchs, führte in 31 Fällen zur Verhängung von Geldstrafen in erster Instanz. 

-
che Pensionen. Dies kann insbesondere für ältere Menschen und Arbeitslose 

-
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-
rend des gesamten Jahres 2014.

-
-

verboten sind und überlässt es dem Einzelnen, zu entscheiden, ob die Be-

-

-

unterliegen, die für Versammlungen, Prozessionen und Demonstrationen gel-
ten, d. h. dem Demonstrationsgesetz. Trotz dieser Gesetzesänderung kommt 

-
-

fentlichen Platz aufgebaut hatte, von einem Gericht in Komsomolsk am Amur 
-
-

ten Baptistengemeinden erklärten, dass der Ausgang oft von der Einstellung 
des Richters abhängt.  

 

Vor der im Mai 2016 fälligen periodischen Überprüfung von Tadschikistan 
durch den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen stellt Forum 18 fort-
gesetzte Verletzungen der Religionsfreiheit und damit verbundener grund-

-
sammlungsfreiheit fest. So ist seit Inkrafttreten des neuen Religionsgesetzes 
im April 2009 jede Ausübung der Religionsfreiheit in Gemeinschaft mit ande-
ren ohne ausdrückliche staatliche Erlaubnis verboten. Dieses Gesetz, das die 

ohne parlamentarische Debatte oder Konsultation der Öffentlichkeit verab-
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von den Machthabern nicht abgegeben. Bereits vor Einführung des neuen Re-

jüdische Gottesdienststätten abbrechen. Die einzige Synagoge des Landes 

der Regierung nahe stehender Geschäftsmann der jüdischen Gemeinschaft 
Versammlungsräume zur Verfügung 

Moscheen und deren Aktivitäten sind stark eingeschränkt. Imame in den 
-

-
-

keinen zivilen Wehrersatzdienst. Personen unter 18 Jahren ist die Teilnahme 

-
-

Präsident Emomali Rahmanon, ein ehemaliges Mitglied des kommunisti-

zahlreichen Menschenrechtsverletzungen, mangelnder Rechtsstaatlichkeit 
und Demokratiefeindlichkeit bis hin zum Wahlbetrug. 

-

Teilnahme von Kindern an ihren Gottesdiensten und Veranstaltungen zu-
lassen. Das Verbot, das im Religionsgesetz und im Gesetz über die elterliche 



Kurzberichte aus anderen Ländern            241 

Vereinten Nationen, der Tadschikistan 1993 beigetreten ist. Ein Pastor, der 

 

-
ischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg unterlegen, da das Bil-

Schülern nicht respektiert. Dennoch hat die Türkei bis jetzt keine Schritte zur 
-

gen unternommen. Aufgrund der Urteile des EGMR ist die Umsetzung sol-
-

-
-

dungssystem insgesamt die Überzeugung  der Eltern nicht respektieren, da  

-

-

-

legen müssen. Diese Anforderung steht im Widerspruch zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention. 

Nach dem Urteil des RKE von 2007 änderte die Regierung den RKE-Lehr-
-

rechtsverletzungen zu verhindern, die zu dem Urteil von 2014 in dem von 
alevitischen Eltern eingeleiteten Verfahren führten. Im September 2014 
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-
gen internationalen Standards entsprechen. Die Initiative für Bildungsreform 

-

handelt. Weiters entspricht der RKE-Unterricht bezüglich der vermittelten 
Inhalte über nicht sunnitische islamische Überzeugungen nicht internatio-
nalen Standards. 

Im Urteil des EGMR von September 2014 heißt es, dass der Gerichtshof 

-

-

Berufung gegen das Urteil des EGMR ein und begründete diese mit dem den 

-

dem EGMR vertrat, ist überzeugt, dass die Regierung keine andere Wahl 

jedoch nicht die einzige systematische Verletzung der Religionsfreiheit im 

-
-

kannten Minderheiten  gelehrt. Doch der Staat hat eine von verschiedensten 
christlichen Konfessionen eingerichtete Kommission beauftragt, einen Lehr-
plan für einen christlichen Religionsunterricht (Grundkurs im christlichen 
Glauben) zu erstellen. Laut Angaben des Baptistenpastors Behnan Konutgan 

Klasse der Mittelschule bereits im Oktober 2014 vom Bildungsministerium 
genehmigt. 
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Die Anfang April abgebrochene Aksa Moschee in der turkmenischen Haupt-
stadt Aschgabat ist die insgesamt achte Moschee im Stadtgebiet, die in den 

mehr als 23 Jahren des Bestehens der Moschee hatte noch niemand behaup-

-

Drohung gegen Protestanten, die ihr Recht auf Religionsfreiheit ausüben, 
kam es im Februar, als dem Ministerium für Staatssicherheit unterstehende 

-
dert und danach zu Geldstrafen verurteilt. 
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Ron Kubsch

Christof Müller (Hrsg.) in Zusammenarbeit mit Robert Dodaro u. Allan D. 
Fitzgerald. Kampf oder Dialog? Begegnung von Kulturen im Horizont von Au-
gustinus ‚De ciuitate dei‘. Internationales Symposion/International Sympo-

Würzburg: Echter Verlag, 2015, 583 S. 48,00 Euro.

Nach einer langen Phase der militärischen Be-

-
-

dere Stadt. Im Kontext dieses großen kulturellen 
Umbruchs entstand mit Der Gottesstaat das Haupt-

-
ter das Konzept einer irdischen und einer himm-

Menschen von konkreten politischen Ereignissen 
ab. Beide Städte oder „Staaten“ (lat. civitas) exis-

und Pilger auf dieser Erde. Dennoch leben Gottesmenschen und Weltmen-
schen gemeinsam. Christen sind Teilhaber des irdischen Lebens, setzen sich 

Menschen.

 Zentrum für Augustinus-For-
schung
nach Augustins erste Skizzen für seinen Gottesstaat den Vorsatz, ein inter-
nationales und interdisziplinäres Symposium zur Frage „Kampf oder Dialog? 
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Begegnung von Kulturen im Horizont von Augustinus De ciuitate dei“ auf den 
Weg zu bringen. Schon am 25. September 2012 konnte ausgerechnet in Rom 

-
ums sind nun in dem fast 600 Seiten umfassenden Tagungsband erschienen. 
Wie die Vorträge sind auch die Beiträge in unterschiedlichen Sprachen ver-
fasst, nämlich Deutsch, Englisch oder Italienisch. Neben der Internationali-

-

und natürlich Theologen. 
-

niken, Exegesen und apologetischen Ansätze im Gottesstaat. Die Kulturbe-

-
schichte des Werkes erhält ebenfalls gebührend Raum. 

-

Gesellschaft zur Fördergung der Augustinus-Forschung gehalten hat. Schick 
fragt dort, ob der Gottesstaat Augustins eine Maßgabe für heutige Staaten 
sein kann und fasst sein Ergebnis in zehn Punkten zusammen: (1) Jede Ver-

-

festschreibt und anerkennt. (3) Augustinus fordert das Menschenrecht Frei-

Gottesstaat 

-

plädieren.
Der Tagungsband dokumentiert ein bedeutendes Symposium der jünge-

ren Augustinus-Forschung und ist für Augustinus-Liebhaber, Freunde der 

Fundgrube. 
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Ron Kubsch

und Politische Philosophie. Baden-Baden: Nomos, 2016. 207 S. 44,00 Euro.

Die Säkularisierungsthese, nach der es ein sehr 

Religion und Moderne gibt und die Religion in 
den aufgeklärten Gesellschaften an Bedeutung 

-
-

heute von der Beteuerung, die Religion verliere 
ihre Bindekraft. Zu offensichtlich sind die Anzei-
chen dafür, dass der Religion eine große Zukunft 
bevorsteht. Es scheint fast so, als habe die Entzau-
berung der Welt einige Regionen nie erreicht und 
im modernen Westen das neuerliche Interesse am 

-

Religion und Politik, die im Islam, aber auch in anderen Religionen, zu beob-

-

an die Errichtung eines Gottesstaates geknüpft sind, haben der Frage nach 
dem Verhältnis von Politik und Religion eine Dringlichkeit zurückgegeben, 

Folglich überrascht nicht, dass seit Jahren umfangreich zu diesem Kom-

Manemann haben kürzlich beim Nomos Verlag ein Buch herausgegeben, das 
das Feld des Politisch-Theologischen in seinen unterschiedlichen Dimensio-
nen auslotet. Der Band enthält zehn Aufsätze. Bei den ersten drei Beiträgen, 
darunter der Aufsatz „Was ist Politische Theologie?“ von Heinrich Meier und 
der erstmalig 1969 erschienene Beitrag „‚Politische Theologie‘ in der Diskus-

-

auf insgesamt hohem Niveau. 
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Wichtige Bezugspunkte bilden Carl Schmitts, auf den der Begriff „Politische 
Theologie“ zurückgeht, Erik Peterson, ein Freund Carl Schmitts, der gegen 

Giorgio Agamben, der Anliegen von Martin Heidegger und Michel Foucault 
aufgegriffen und fortgebildet hat und in der Politischen Philosophie der Ge-

An der ein oder andere Stelle konnte ich den Autoren nicht folgen. So 
-

seiner Lehre von den Ordnungen und „jener gefährlichen neulutherischen 

-
gimentenlehre zur Zeit des Kirchenkampfes sympathisierte mit den Nazis. 

den Rassenkampf, ohne gleich seine Sicht der natürlichen Offenbarungen zu 

Namentlich sehr hilfreich fand ich die Aufsätze „Protestantische Quel-

Theologie‘“ von Daniel Lanziger (S. 143). Hammer zeichnet das Aufkommen 
des Nationalprotestantismus im 19. Jahrhundert nach und zeigt, dass diese 

und der Verquickung von Protestantismus und Deutschtum verhängnis-

das Monotheismus-Traktat Petersons und die Kritik daran vor. Peterson, seit 
1924 Professor für Kirchengeschichte und Neues Testament in Bonn, kon-

Schrift Der Monotheismus als politisches Problem und stellt dort anhand eines 
Durchgangs durch die antike Philosophie und Theologie die These auf, dass 
eine Verquickung von Theologie und Politik immer in eine Sackgasse ge-

die Frage nach der Korrektheit seiner historischen Arbeiten. In der Tat ließ 
sich zeigen, dass er seine Quellen überstrapazierte. Lanziger vermutet, dass 
es Peterson eigentlich um eine systematisch-theologische Grundsatzaussage 
ging und die genannten historischen Beispiele nur der Illustration dienten 

anregenden Band zur Politischen Philosophie/Theologie zusammengestellt.
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-
ligionsfreiheit gemäß Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung für Menschen-

an den Universitäten Bonn und Leuven bei Brüssel, hat Schriften und Inter-
-
-

-
scher islamischer Theologen: Diskurse zu Apostasie, Religionsfreiheit und 
Menschenrechten“. Das Buch erscheint in der renommierten Reihe „Kultur, 
Recht und Politik in muslimischen Gesellschaften“ des Ergon Verlages in 
Würzburg. Eine englische Ausgabe ist für 2015 in Vorbereitung.

Per Gesetz bekennen sich die meisten islamisch geprägten Länder aus-
-

den Tod. Während es einige Untersuchungen zur tatsächlichen Lage gibt, 

Untersuchung der ideologischen Hintergründe.

vertretenen Hauptpositionen islamischer Gelehrter zur Apostasie erläutert, 

-
chungen zu Religionsfreiheit und Apostasie mit dem ideengeschichtlichen 



 

Verfechter unbeschränkter Religionsfreiheit und Menschenrechte in diesem 

gemacht.

-
-

bei Übertritt zu einem anderen Glauben) jedoch ebenfalls die Todesstrafe 

Diese drei Hauptpositionen zur Apostasie stellt die Habilitationsschrift an-

-
stasie befasst und mindestens ein selbständiges Werk dazu publiziert. Diese 

-
schaft genossen eine traditionell-islamische Ausbildung und folgen keinem 
grundsätzlich koran- oder islamkritischen Diskurs. Durch ihre Herkunft und 

-
dien/Pakistan erlauben sie einen länderübergreifenden Blick auf die heuti-
gen Beurteilung der Apostasie innerhalb der islamischen Theologie.

heute für Konvertiten, kritische Intellektuelle, Künstler und progressive Ko-
-
-

rige nicht-anerkannter Minderheiten keine Religionsfreiheit im Sinne der 
UN-Menschenrechtscharta von 1948 gibt. Konvertiten und Andersdenkende 
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-
-
-

licher Inhaftierung bis zu Bedrohung und sogar Mord. Grund dafür ist nicht 

Staaten ein in der Verfassung oder Gesetzgebung verankertes Verbot der 
Apostasie existiert. Schariarecht gilt in den 
meisten arabischen Staaten ausschließlich 
im Zivilrecht, nicht aber im Strafrecht. Meist 

-
tens der Familie und Gesellschaft, nur in 

-

Öffentliche Meinungsführer aber, insbe-
-

mischen Theologie, besitzen über vielerlei 
Kanäle große gesellschaftliche Prägekraft. 
Der Transfer ihrer Auffassungen in Theolo-
gie und Recht, aber vor allem in die Mitte 
der Gesellschaft, steht im Mittelpunkt dieser 
Untersuchung. Nach einem Überblick über 
die Beurteilung der Apostasie und den Um-
gang mit Apostaten in der Geschichte von 

-

Abdullah Saeed, Abu l-A’la Maududi und 
-

tet. Die abschließend gestellte Frage lautet, 
-

-
-

-
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-
konferenz der katholischen Militärgeistlichen und Pastoralreferenten vom 
19. bis 22. Oktober 2015 in Berlin-Steglitz statt. Als Experten für Islam und 

100 Vertretern aus Staat, Streitkräften, Kirchen und Laienorganisationen aus 
dem In- und Ausland.

-
-

kraft des „Islamischen Staates (IS)“. Wirtschaftliche und gesellschaftliche 
-

Extremismus in Teilen der islamischen Welt bereitet. „In einem Zustand von 
Identitätskrise und Chancenlosigkeit“, so Schirrmacher, „versprechen die 

-
tive Kalifatsgedanke eine utopisch heile Welt“.

Daran anknüpfend betonte Thomas Schirrmacher, Direktor des Internati-
onalen Instituts für Religionsfreiheit und Präsident der International Society 
of Human Rights, dass neben dem islamischen Fundamentalismus besonders 

Heterogenität begännen manche Staaten, ihre nationale Identität über die 

Als Beispiel führte Schirrmacher Indien an, dessen Ministerpräsident offen 
-

tung, die Christen und Muslime im Lande zunehmend beunruhigt. Daneben 

die die Insel als Buddhas exklusiven heiligen Boden beanspruchen.

-
onssoziologe. Nachdem es in der Geschichte des Christentums Kreuzzüge, 
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Religionskriege und bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein ver-
schiedene Formen eines teils radikalen Fundamentalismus gegeben habe, so 
hätten die christlichen Kirchen in den vergangenen Jahrzehnten einen friedli-

im Unterschied zu den anderen Weltreligionen verfüge das Christentum über 

Für den Islam attestierte Christine Schirrmacher, dass es noch immer ein-
-
-

nern“ und anderen Gruppen. Die Hoffnungen auf einen diesbezüglichen Wan-

-

-
ten. Die abschließende Frage, ob der Islam mit Demokratie, Menschen- und 

-

(Martin Warnecke)
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-
tine Schirrmacher und einen vom Bundestagspressedienst über die gesamte 

Islamisch geprägte Gesellschaften sind demokratiefähig. Das erklärte die Is-
-

destag. Dafür dürfe aber die Scharia nicht das Rechtssystem bestimmen.
Mit der Scharia ist kein demokratischer Staat zu machen, erklärte Christine 

-

-
lerdings als einziges Land des sogenannten Arabischen Frühlings. Entschei-

Rechtsprechung und Gesetzgebung des Landes habe.
-
-

heitsrechten ergeben“. Grundsätzlich seien mehrheitlich islamisch geprägte 

-
riarecht gelte unter islamischen Theologen als nicht aufgebbares Gottesrecht, 
das über der menschlichen Gesetzgebung stehe. „Solange dieser Anspruch 

-
-
-

schen verschiedenen Religionen und Weltanschauungen nicht durchsetzen 

Schirrmacher unter anderem die rechtliche Benachteiligung von Frauen im 
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Ein säkulares Zivilrecht gebe es dort nicht. Große Differenzen sieht Schirr-
macher auch hinsichtlich der Meinungs- und Religionsfreiheit. Nach scha-

-

-
-
-

Auch Minderheiten müssten in schariarechtlich geprägten Ländern auf 
-

einem schariabasierten Rechtssystem und liberalen, demokratischen Ver-
fassungen rührten daher, „dass die Auslegungsprinzipien des Korans in den 

gelten“.

Um die Menschenrechte und Demokratie in Staaten des Nahen und Mittle-

Demokratie und Freiheitsrechte für zielführender als „direkte Intervention“. 
In Deutschland sei es bedeutsam, diejenigen zu unterstützen, „die eine demo-
kratiekompatible Islaminterpretation vertreten“. Als positives Beispiel hob sie 

-

-

-

-
send“ sein für Muslime, die Freiheitsrechte und Demokratie bejahten und 

-
-
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lichen Welt und ihren Werten distanzierten, stürze dies Jugendliche in einen 
-

gien. (Quelle: URL: http://www.pro-medienmagazin.de)

Den Schutz der Religions- und Glaubensfreiheit in Deutschland und der Welt 

-

von Michael Brand (CDU/CSU) deutlich. Als Ursachen nannten die fünf gela-
-

junger Menschen auch in den Demokratien Europas.

Dr. Andreas Jacobs von der Middle East Faculty am Nato Defense College in 
Rom berichtete, dass in vielen muslimischen Ländern der Einsatz für Men-

-

Zudem seien in vielen Staaten des Nahen Ostens Rechte zur freien Religi-

-

den Kirchenbau.
-
-

hierzulande die praktische Erfahrung machten, dass Religionsfreiheit auch 

-
schaftenan der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn hob her-
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denen die Demokratie „ein Dorn im Auge“ sei, verzeichneten großen Zulauf. 

Schirrmacher sieht die Herausforderung für Deutschland darin, die Frei-
heit und das friedliche Miteinander der Religionen und Weltanschauungen 

-
gründung und Werbung für die Religionsfreiheit in Schulen, Universitäten 

in den privaten Raum zurückzudrängen. Solche Bestrebungen trügen nicht 
zu einem friedlichen Miteinander und einer echten Toleranz und Akzeptanz 

-

nach bedrohen Forderungen nach einem Burka-Verbot oder einem Kopftuch-
Verbot für Lehrerinnen an Schulen die säkulare und freiheitliche Grundlage 
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der Gesellschaft mehr anstatt sie zu verteidigen. „Die Verbannung der Re-
-

verstärke das Ausgrenzungsgefühl gerade vieler Muslime und schaffe einen 

Forderung nach einem Verbot sei daher „reine Symbolpolitik“, mit der nie-

Terrorismus einzudämmen.

-
scher Gesellschaften bezeichnete es als „unstrittig“, dass die Einschränkung 
der Religions- und Glaubensfreiheit die friedliche Koexistenz von Religions-

Diversität auszuhandeln“. Angesichts einer „tiefgreifenden Globalisierung re-

„Herausforderung von hoher Brisanz und Aktualität“.
-
-

rechtliche Menschenrechtsschutz in der faktischen Umsetzung vor Ort lang-
-

Dr. Kirsten Wiese von der Humanistischen Union e. V. in Berlin bekräftigte 
im Menschenrechtsausschuss die Forderung ihres Verbandes nach einer voll-
ständigen Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften und kritisierte 
in diesem Zusammenhang die „starke Vermengung“ des Staates mit den 
christlichen Kirchen in Deutschland.
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-
lichen Kirchensteuereinzug, Steuer- und Gebührenbefreiungen und jährliche 
Staatsleistungen durch die Bundesländer. Dies stehe jedoch im Widerspruch 
zum staatlichen Neutralitätsgebot. „Damit die Religionsfreiheit in Deutsch-

Liste der geladenen Sachverständigen
• Khola Maryam Hübsch, Journalistin
• Dr. Andreas Jacobs, Middle East Faculty, NATO DEFENSE COLLEGE, Rom
•  Prof. Dr. Matthias Koenig, Institut für Soziologie, Georg-August-Universität 

-

Universität Bonn
•  Dr. Kirsten Wiese, Vorstandsmitglied, Humanistische Union
 



 

Der Direktor des Internationalen Instituts für Religionsfreiheit, Thomas 
Schirrmacher, hat angesichts von Presseberichten, nach denen diskutiert 

Kriminalstatistik (PKS) einen Unterpunkt von Straftaten gegen den Islam zu 

gegen kirchliche Gebäude und Veranstaltungen und der Bedrohung orienta-
lischer Kirchen und Christen in Deutschland, sei das nur konsequent.

Wir dokumentieren im folgenden die Stellungnahme von Thomas 
Schirrmacher:

-

Stellungnahme des Direktors des Internationalen Instituts für Religi-
onsfreiheit, Thomas Schirrmacher

-
desinnenministerium dafür ein, dass die Innenministerkonferenz der Bun-

-
kriminalität in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) ein Unterpunkt von 

-
keit und muslimische Einrichtungen Gegenstand von Angriffen sind.

Erfassung konkreter Verletzungen von Religionsfreiheit ist immer gut! Ich 

des Christentums?
Es ist doch an der Zeit, die Angriffe auf Kirchengebäude und die eindeutig 

gegen christliche Veranstaltungen, Personen oder Inhalte gerichteten Straf-
taten ebenso zu erfassen.

-

dann mit koptischen Kirchen, syrisch-orthodoxen Kirchen oder freikirchli-

Warum erfasst man dann nicht auch systematisch Übergriffe gegen Chris-
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stellt fest, dass die Erfassung antimuslimischer Delikte für die Polizei nur 
-

ihn die WELT. So logisch das klingt, so unlogisch ist, dass er dann nicht 
ebenso das Christentum und andere Religionen nennt. Gibt es denn nur 
Juden und Muslime in Deutschland? Und gibt es nur Straftaten gegen diese 

Man verstehe mich nicht falsch. Ich bin dafür, dass antijüdische und anti-
-

-
-

minierung von Juden erfasst, diskutiert und bekämpft. Lange später folg-

nach vielerlei Eingaben, Protestenten und Druck konnte man sich in jüngster 
Zeit durchringen, auch die Diskriminierung von „Christen und andere Reli-
gionen“ (so der Name der zuständigen Abteilung und Berichterstattung) zu 

-
deren Religionen zusammengenommen. Warum erfasst man alle „anderen“ 

-

-
lich: Schon lange erfasst und bekämpft man den Antisemitismus, viel später 

immer noch nicht.
-

schlimm als die Schändung eines jüdischen Grabes? Ist Brandstiftung eines 

sie trifft?
Nicht jeder Kirchendiebstahl ist gegen das Christentum gerichtet, aber das 

ist ja bei Moscheen nicht anders. Nicht jede Schmiererei ist automatisch an-

-
chen Standards für alle Religionen geschehen. Kirchen brauchen in Deutsch-

ganz geschlossen.
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-
onen vorgezogen. Mit der einseitigen zusätzlichen Erfassung von Straftaten 

Besonderen Schutz erfordern auch orientalische Kirchen und Christen, die 
-
-

 

-

„Schafft alle Gesetze gegen Apostasie ab, denn sie behindern die Menschen-

Malediven und Australien stellte Christine Schirrmacher über ihre Gast-
vorlesung. Sie hielt die Vorlesung anlässlich des Erscheinens der englischen 

-
lamischer Theologen: Diskurse zu Apostasie, ... und Politik in muslimischen 

-

in einer besonderen Gastvorlesung die Zusammenfassung ihrer Forschungs-
arbeit vorzutragen.

Theologie stärken, und Dr. Schirrmachers Forschung über die Originaltexte 
-

lität. Der Kampf für Religionsfreiheit muss ein integraler Bestandteil christ-
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-

Das Westminster Theological Seminary entstand 1929 in Philadelphia aus 
dem Princeton Theological Seminary. Die Schule gilt als akademisches Flagg-
schiff der nicht-liberalen reformierten Kirchen mit Studenten aus rund 100 
Ländern. Wie das Martin Bucer Seminar ist auch das Westminster Theologi-

-
mierten Religionssoziologen Thomas Schirrmacher begleitet, der Präsident 
des Martin Bucer Seminars und Vorsitzender der Theologischen Kommission 

Gastvorlesung am Westminster Theological Seminary über die neusten Ent-

-
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-
-

-
setzt und zugänglich gemacht.

-
-

bei Übertritt zu einem anderen Glauben) jedoch ebenfalls die Todesstrafe 

Diese drei Hauptpositionen zur Apostasie stellt die Habilitationsschrift an-

-
stasie befasst und mindestens ein selbständiges Werk dazu publiziert. Diese 

-
schaft genossen eine traditionell-islamische Ausbildung und folgen keinem 
grundsätzlich koran- oder islamkritischen Diskurs. Durch ihre Herkunft und 

-
dien/Pakistan erlauben sie einen länderübergreifenden Blick auf die heuti-
gen Beurteilung der Apostasie innerhalb der islamischen Theologie.

heute für Konvertiten, kritische Intellektuelle, Künstler und progressive Ko-
-
-

rige nicht-anerkannter Minderheiten keine Religionsfreiheit im Sinne der 
UN-Menschenrechtscharta von 1948 gibt. Konvertiten und Andersdenkende 

-
-

geprägten Staaten ein in der Verfassung oder Gesetzgebung verankertes 
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Verbot der Apostasie existiert. Schariarecht gilt in den meisten arabischen 
Staaten ausschließlich im Zivilrecht, nicht aber im Strafrecht. Meist erfah-

Glaubensabfall.

der islamischen Theologie, besitzen über vielerlei Kanäle große gesellschaft-
liche Prägekraft. Der Transfer ihrer Auffassungen in Theologie und Recht, 
aber vor allem in die Mitte der Gesellschaft, steht im Mittelpunkt dieser Un-
tersuchung. Nach einem Überblick über die Beurteilung der Apostasie und 
den Umgang mit Apostaten in der Geschichte von der Frühzeit des Islam 

-

-

Christine Schirrmacher ist habilitierte Islam-

Bonn und Leuven. Sie promovierte im Fach Is-

einer Arbeit zur christlich-islamischen Kont-
roverse im 19. und 20. Jahrhundert und ha-
bilitierte sich dort mit einer Studie über die 

Theologen des 20. Jahrhunderts zu Religi-
onsfreiheit, Menschenrechten und dem Ab-
fall vom Islam. 2013 vertrat sie den Lehrstuhl 

2013/14 lehrte sie als TEA-Professorin an der 
Universität Tübingen am Institut für Human-

-

-

-
-
-



265 

Sie unterrichtet regelmäßig als Gastdozentin an verschiedenen Akademien 

der Sicherheitspolitik.
Als Leiterin des „International Institute of Islamic Studies“ (IIIS) der Welt-

-
ler Ebene an Dialoginitiativen und Diskursen mit muslimischen Theologen 

-

-

Berlin.

 

 

-
gersaal in Rutesheim ein Vortragsabend zum Thema Christenverfolgung 

von Reinhart Boehm.

-
terie behandelte er das Thema „Christenverfolgung“ nicht isoliert, sondern 
betrachtete es in einem universalen Rahmen. Religionsfreiheit, Menschen-
rechte und die globale Situation der Religionen spielten genauso eine Rolle 

dargestellt an der gesellschaftlichen und politischen Situation in Ländern, in 

bilden. Während in christlich geprägten Ländern der Neuzeit aufgrund ihrer 



266            

herrsche in den meisten islamisch geprägten Ländern keine Toleranz und 

-

-
-

derspräche bisher den am meisten verbreiteten Formen des Islam.
-

liche Minderheiten in muslimischen Ländern oft diskriminiert oder verfolgt 

Mehrheit in der Regel Freiheitsrechte. Muslimische Minderheiten, die in ihren 
-

Religionsfreiheit in christlich geprägten Ländern sehr. Islamistische Extre-
misten hingegen hätten sich zum Ziel gesetzt, die Religionsfreiheit zu „über-

Hilfs- und Schutzbedürftige aber haben Anspruch auf Unterstützung“, so 
Schirrmacher. „Für muslimische Flüchtlinge hierzulande gilt dies genauso 
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-

Beides macht das christliche Ethos aus und ist auch Leitlinie der CDU.“

Daher sieht Schirrmacher Deutschland hinsichtlich der Behandlung von 
-

so sein Credo.
-

onsfreiheit und der christlich-jüdischen Tradition für Deutschland. „Religion 
ist nicht Privatsache“, betonte sie in Abgrenzung zur Auffassung der Grünen 

anderen Religionen treten.“ (Marc Krüger)

-

 

 

-
mischer Staat‘: Konfrontation mit dem Westen oder sunnitisch-schiitischer 

Bedrückend seien die vielen Faktoren, so die Professorin, die derzeit 
fehlten, um Hoffnung in der Region aufkommen zu lassen. Es fehle im 
Nahen Osten konkret an machbaren Konzepten zum Aufbau einer Zivil-
gesellschaft, zur Duldung von gesellschaftlichem und politischem Plura-
lismus, es fehle an Konzepten für einen friedlichen Ausgleich und einer 

Gruppierungen, es fehle an Konzepten zur Durchsetzung von tatsächlicher 
-
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und Religion. Frauen-, Freiheits- und Menschenrechte, Religionsfreiheit 
-

Desiderate im Nahen Osten geblieben. Das alles bilde den Untergrund für 

Entladung von Protesten.
-

Osten und untersuchte die Gründe für das Scheitern des Arabischen Früh-
lings und die Entfesselung von Kräften, die in der Gründung des sogenannten 
„Islamischen Staates“ mündeten.

-
-

Demokratisierung der politischen Systeme, die sich vielerorts nicht erfüllten, 

innerstaatliche und innerkonfessionelle Spannungen, deren Ursachen bis zur 
Entstehung des Islam zurückreichen. Und schließlich offenbarten sie auch 

-



 

die sich mit dem Werden der Nationalstaaten nach dem 2. Weltkrieg etabliert 
hatten.

(Bonn, 20.09.2016) Thomas und Christine Schirrmacher haben in Aserbai-
dschan das Religionsministerium und Regierungsorganisationen im Bereich 
von Religionen und Kulturen, außerdem die Führer der unterschiedlichen 
islamischen Richtungen, das Oberhaupt der jüdischen Gemeinschaft und die 

-
therisch) besucht, um sich ein Bild von der Lage der Religionsfreiheit und 

-
-

Religionen des Landes, insbesondere aber den organisierten Islam. Vorsit-
zender ist Mubariz Gurbanli, sein Stellvertreter, der das Gespräch vorberei-
tet hatte, ist Siyavush Haydarov. Das multikulturelle Institut der Regierung 

Ayten Gahraman und Neriman Qasimzade, vertreten. Das Institut soll die 

Institut ist auch für die rund eine Millionen Flüchtlinge aus dem von Arme-
nien besetzten Berg-Karabach zuständig, über die sich die deutschen Exper-

of the Caucasus“, der für den ganzen Kaukasus zuständig ist, und ein aus-

, Groß-
mufti des Kaukasus und Vorsitzender des Rates der Religionen des Kaukasus, 
selbst Schiit, ist der einzige Großmufti der Welt, der für Sunniten und Schi-
iten zugleich spricht. Aserbaidschan ist auch das einzige Land der Erde, in 

Druck hin.
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Zu den beteiligten Vorstandsmitgliedern des „Caucasus Muslim Board“ ge-

Vizepräsidentin, die ausführlich das islamische Bildungssystem des Landes 
erläuterte.

Später trafen sich Thomas und Christine Schirrmacher auch mit Frau Prof. 
Antiga Gurbanova, die die von ihr gegründete Islamische Universität aus Pro-
test gegen die zunehmende Islamisierung verlassen hatte und zu einer be-

In einem privaten Ambiente trafen sie dann aber auch den Führer der 

of Freedom of Conscience and Religion (DEVAMM), Ilgar Ibragimoglu. Er 

… (* 12. August 1973 im Irak), ist ein radikaler irakischer Geistlicher, Mi-
lizenführer und Schiiten-Politiker, dessen Streitkräfte von 2004 bis 2008 
gegen US-amerikanische und irakische Truppen kämpften“ (Wikipedia, 
05.08.2016).

„Vorherrschende Religion ist der schiitische Islam, der im 8. Jahrhundert 

-
-

nen sich zur schiitischen und 15 Prozent zur sunnitischen Glaubensrichtung. 

-
rende Muslime. Die meisten Aserbaidschaner praktizieren den Islam nur an 

-
jetunion erlebte der Islam aber eine Wiedergeburt. Immer mehr Menschen 

-

Aserbaidschans, die Aserbaidschanische Partei für islamischen Fortschritt 
-

alisierten laizistischen Gesetzen Aserbaidschans im Jahr 1995 die Islamische 
Partei Aserbaidschans, die Aserbaidschanische Partei für islamischen Fort-

verboten“ (Wikipedia, 05.08.2016).
-

durch die 2003 erbaute Synagoge in Baku. Er berichtete, dass Juden in Baku 
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es je Probleme gäbe. Neben den sogenannten ‚Bergjuden‘ gibt es in Aser-
baidschan aschkenasische Juden europäischer Herkunft und Georgier, die 
zum Judentum übergetreten sind. Insgesamt schätzt man 25.000 bis 30.000 
Juden im Land.

Schließlich besichtigten die Experten noch Ateschgah, einen zoroastri-
schen Feuertempel in der Nähe der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku, in 

galt.
Der russisch-orthodoxe Erzbischof von Baku und der aserbaidschani-

schen Eparchie Alexander Ischein hat seinen Amtssitz neben der Kathedrale. 

Orthodoxen Kirche in Baku und Aserbaidschan, gab Thomas und Christine 
Schirrmacher einen umfassenden Einblick in die Lage seiner Kirche im Land, 

-
-

nicht.

1200 Zeugen Jehovas. Neben einem Besuch des Leiters der katholischen Ge-
meinde Fr. Jozef Cerkov in der sog. Pro-Kathedrale der Apostolischen Präfek-
tur in Aserbaidschan standen Gottesdienstbesuch und Besuch der Kirchen-

Pfarrerin Vera Nesterova ist für die russischen Gottesdienste zuständig und 
Pfarrer Manzar Ismayilova für die Gottesdienste in Azeri. Die Gottesdienste 

-

-

formal Religionsfreiheit. Allerdings müssen sich alle Religionsgemeinschaf-
ten registrieren. Nicht registrierte christliche Gemeinden sind somit illegal. 
Die Herstellung, die Einfuhr oder der Verkauf von Bibeln ohne ausdrückliche 
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-
heiten oder der Geheimpolizei beobachtet und kontrolliert. Im Mai 2009 sind 
in Aserbaidschan ein neues Religionsgesetz und damit verbundene Novellen 

-

akzeptiert“ (Wikipedia, 06.08.2016).
In den 1990er Jahren galten alle Christen als fünfte Kolonne Armeniens 

-

Armenien in Verbindung gebracht.
-
-
-

An dem mehrstündigen Gespräch mit den Leitern der meisten Menschen-
rechtsorganisationen des Landes nahmen teil: 

Dr. Saadat Benanyarly, Präsidentin der IGFM-Aserbaidschan, Novella Jafa-
rova-Appelbaum (Vorsitzende der Association for the Protection of Women’s 
Rights in Azerbaijan after D. Aliyeva), Eldar Zeynalov (Aserbaidschan Human 
Rights Center, AHRC), Zaliha Tahirova (Human Rights Center of Azerbaijan), 
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Avaz Hasanov (Nationaler Koordinator der Azerbaijani National Platform of 
the Civil Society Forum Eastern Partnership), Alimammad Nuriyev (Präsi-
dent der „Constitution“ Researches Foundation), Sahib Mammadov (Vorsit-
zender der Citizens’ Labour Rights Protection League), Saida Godjamanli 

Humanitarian Research Public Union).Die meisten Menschenrechtsorganisa-

in den Gefängnissen, dass sie das Recht haben, jedes beliebige Gefängnis im 
Land jederzeit zu inspizieren.

und Human Rights Watch einsetzen. Nach übereinstimmender Aussage der 
versammelten Menschenrechtsorganisationen handele es sich fast ausschließ-
lich um gefährliche Islamisten.

-

dem Arabischen Frühling. „Die Menschenrechtssituation ist schlechter als je 
zuvor“, bilanzierte Schirrmacher am Samstag, den 9. April 2016 im Arbeits-
kreis Religionsfreiheit bei der 44. Jahresversammlung der Internationalen 
Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) in Bonn unter dem Motto „Flucht-

-
-

tuell herrsche ein noch strengeres Militärregime als unter Hosni Mubarak. 

die politische Alternative fehlte. Davon seien auch der Irak, Libyen und Jemen 
betroffen. Im Irak entstand ein Vakuum, nachdem alle Mitglieder der Baath-
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kleine Elite habe sie dabei ausgesaugt. Die breite Masse, darunter 65 Prozent 
junge Menschen, sahen keine Perspektive. Die Professorin beobachtet, dass 

-
-

-
gen, nicht darin nachzulassen, für die Einhaltung der Menschenrechte ein-
zutreten. Schirrmacher bestärkte die IGFM in ihrem Einsatz für Menschen, 

einen Ahmadi-Muslim reicht aus, damit Hassprediger Hunderte Muslime in 

Ahmadiyya Muslim Jamaat schilderte die Verfolgung seiner Gemeinschaft 

-
-

derte und enteignete anschließend eine Moschee der Gemeinschaft im Osten 

ein Angestellter habe den Koran geschändet. Die Polizei verhaftete den Be-
schuldigten, schützte seine Arbeitsstätte jedoch nicht. Dabei folgen Hassde-

erklärt und Anfang der 80er Jahre verbot ihr Land ihnen per Gesetz, sich 

-

IGFM-Sektion, appellierte an die internationale Gemeinschaft die Diversi-
-

hätten sich viele radikalislamische Gruppen, besonders in Tadschikistan, ge-
-

sen und Tadschiken eng zusammenleben. Zakhidov bezeichnete den Schutz 
vor Terror als „globale Errungenschaft“ seiner Heimatregion.


